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Bundesbefchluß, 20. Jânnn ».

betreffend Hornung
I860.

die Ausmittlung der Postentschädigung an die

Kantone.

(Vom 20. Jänner 1860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht eines Berichtes des Bundesrathes vom

18. Heumonat 1859, behufs Regulirung des

Rechnungsverhältnisses der eidgenössischen Postverwaltung,

beschließt:

1. Wenn der Reinertrag der Postverwaltung zu

vollständiger Entschädigung der Kantone nicht ausreicht,
so ist der Ausfall beim Rechnungsabschlüsse zu Gunsten

derselben vorzumerken.

Uebersteigt in einem nachfolgenden Jahre der

Reinertrag die den Kantonen zukommende Entschädigungssumme,

fo wird der Ueberschuß zur Nachvergütung an
die Kantone verwendet, bis dieselben für alle Ausfälle
der frühern Jahre, jedoch ohne Hinzurechnung der Zinsen,

gedeckt sind.
Weitere Ueberschüsse fallen in die Bundeskasse, ohne

daß bei fpätern Ausfällen auf diefelben zurückgegriffen
werden darf.

2. Die Beschaffung des zum Betriebe der Postverwaltung

erforderlichen Materials ist Sache des Bundes.

Jahrgang 1««». 1



20. Jänner u. Der Jnventarwerth ist von der Postverwaltung der Bun-

^"""2 deskasse jährlich mit 4 «/« zu verzinsen, und ebenso hat
sie den Bund für die allmälige Entwerthung des

Materials in angemeffener Weis« zu entschädigen.

3. Die im Jahre 1853 an den Fürsten von Thurn
und Taxis für Abtretung der schaffhausen'schen Posten

geleistete Entschädigung ist vom Bunde zu tragen.
Dagegen ist ihm die betreffende Summe alljährlich mit 4

von der Postverwaltung zu verzinsen.

4. Zur abschlieszlichen Regulirung der bisherigeu

Differenzen hat die Bundeskaffe an die Kantone, nach

Maßgabe der Skala der Postentschädigungen, den reellen

Werth des Postinventars, nach Abzug der darauf
haftenden Schuld und mit Zurechnung der an Thurn und

Taxis verausgabten Summe und zwar verzinslich vom
1. Jänner I860 an, aushin zu bezahlen, wogegen alle

aus frühern Rechnungen abgeleiteten weitern Ansprüche

der Kantone, so wie des Bundes, beiderseitig als ab-

schließlich erledigt zu betrachten sind.

5. Tie Rechnung für das Jahr 1860 ist gemäß den

in diefem Beschlusse aufgestellten Grundsätzen «inzurichten.

6. Der Bundesrath ist mit dn Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom fchweizerifchen Nationalrathe,

Bern, den 19. Jänner 1860.

Der Präsident: Peyer im H«s.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 20, Jänner 1860.

Der Präsident: F. Briatre.
Der Protokollführer: I. Kern-Germann.



Der schweizerische Bundesrath 20. Jânnxru.

beschließt: H«^»»«
Vollziehung des vorstehenden Bundesbeschlusses,

Bern, den 8. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey>Her«see.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender Bundesbeschluß soll in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

Bundesgesetz, 21. Jänner u.
betreffend ^ ^"""S

die Errichtung eines statistischen Bureau's.

(Vom 21. Jänner 1860.)

I860.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in weiterer Entwicklung des Art. 24, Ziff. 8 des

Bundesgefetzes über die Organisation und den Geschäftsgang

des Bundesrathes vom 16. Mai 1349 *),
beschließt:

Artikel 1. Unter der Leitung des Departements des

Innern steht ein statistisches Büreau.

Amtliche Sammlung Bd. ll, Seite 53.



21. Jänner u. Dasselbe soll sich mit Einsammlung, Zusammenfiel-

18««'^ ^""6 ""^ Veröffentlichung der statistischen Erhebungen

beschäftigen, und zwar zu dem Zwecke :

«. eine vollständige Statistik der Schweiz zu erhalten;
b. periodische Publikationen über die beweglichen

Elemente der Statistik zu machen und allfällig über

einzelne Gegenstände Monographien herauszugeben.

Alljährlich,setzt der Bundesratb das Programm
derjenigen Gegenstände fest, welche behandelt und veröffentlicht

werden sollen.

Art. 2. Das statistische Büreau hat sich behufs

Beibringung des nothwendigen Materials mit den

Regierungen der Kantone in's Vernebmen zn setzen.

Soweit hieraus besondere Kosten erwachsen, sind

dieselben von der Eidgenossenschaft zu vergüten.

Art. 3. Der Bundesratb ist ermächtigt, das Nähere

in Betreff der Organisation des statistischen Büreau's

von sich aus festzustellen.

Es wird ihm für die Gefammtkosten der Nationalstatistik

alljährlich auf dem Büdget der Eidgenossenschaft

eine Summe bis auf Fr. 20,000 zur Verfügung gestellt.

Art. 4. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 20. Jänner 1860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. Kern-German».

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 21. Jänner 1860.

Der Präsident: Peyer im Hof.
Der Protokollführer: Schieß.



Der schweizerische Bundesrath 21. Jänneru.

beschließt: ^ lAg""^
Vollziehung des vorstehenden Bundesgesetzes.

Bern, den 30. Jänner 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey'Herosee.
Der Kanzler der Eidgenoffenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber:

Bircher.

Bundesgesetz, 28. Jänner»,

betreffend '

Ermäßigung der Durchfuhrzölle.
(Vom 28. Jänner 1860.)

I860.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht eines Vorschlages des Bundesrathes
vom IS. Christmonat 1859,

beschließt:
Artikel 1. An die Stelle der Abtheilung III des

Zolltarifs vom 27. Augstmonat 1851 „Zolltarif für die

Durchfuhr" treten folgende Bestimmungen:'



Ä3. Jänner u. Uli Zolltarif f»r die Dvrchfuhr. '

lgg°o""^ ^^^lt, ohne Rücksicht auf die Distanz:

^ Vom Stück. Zwei Rappen (Centimen):

Für Esel;
Füllen;

„ Kälber;

„ Pferde;

„ Maulthiere und Maulesel;

„ Rindvieh;

„ Schafe und Lämmer;

„ Schweine und Spanferkel;

„ Ziegen und Ziklein.
^

L. Vom Gewicht.

», Von der Zugthierlast. Zehn Rappen (Centimen):

(d. h. von jedem angespannten Zugthier oder für je
15 Zentner per Schiff oder Eisenbahn.)

Für Abfälle aus dem Thier- und Pflanzenreich, wie:
Blut, Klauen, Flechsen und Knochen, Abschnizel

von Fellen, Sâgfpâne, Kleien, Oelkuchen und

Oelkuchenmehl, trockener Trester und Traber,
trockene oder teigartige Weindruse;

Bausteine, gemeine, rohe und behauen« ;'

Bäume, junge und Sträucher, zur Obst- und

Waldkultur, nutzbare Bäume überhaupt, Reben;
Besen und Reisig;
Dachziegel und Backsteine;

Effekten und Geräthe, gebrauchte von Haushaltungen;

Erze, aller Art, robe;
Geflügel, lebendes, frische Fische u. dgl.;



Für Gegenstände zu Schauausftellungen, M Panommas, 23. Jânmr «.
Menagerien, Theatereffekten, Wachsfiguren u. dgl. ts. H«nu«g

„ Gerberrinde und Lohkuchen;

„ Heu und grünes Futter;

„ Holz, welches zu Land über Strecken von weniger
als zwei Stunden geführt wird;

„ Holz, rohes, Flößholz, gemeines; roh vorgearbei¬

tetes ;

„ Holz, Nuzholz, Faßholz;

„ Holz, gesägtes oder geschnittenes;

„ Holzkohlen;

„ Kalk und Gyps, gebrannt und gemahlen;

„ Kartoffeln;

„ Koke, Torf, Braunkohle, Steinkohle;

„ Lehm, Töpferthon, Huppererde, Walkererde und

Porzellanerde, alles roh, Suinter, Schlaken;

„ Obst, frisches, frische Feld- und Gartengewächse;

„ Salzfässer und Gypsfäffer, gebrauchte Kübel;

„ Schieferplatten;

„ Statuen und Monumente;

„ Stroh, Häkerling und Spreu.

b. Vom Schweizerzentner. Fünf Rappen (Cen¬

timen) :

Für alle übrigen Durchgangsgüter.

Art. 2. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 26. Jänner l860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. «ern»Ger«a«».
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W. Jânnn u. Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,
tS.

^Hornung Bern, den 28. Jänner 1850.

Der Präsident: PeyerimHof.
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt?

Vollziehung des vorstehenden Bundesgefetzes mit dem

1. März 1860.

Bern, den 1. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey'Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenfchaft: Schieß.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Sammlung der

etze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. MigK.
Der Rathsschreiber:

Bircher.



Bundesgesetz, 31. Jânnn u.

betreffend
lS. Hornung

" I860.
theilweise Abänderung des Bundesgesetzes über das

eidgenössische Münzwesen.

(Vom 31. Jänner 1860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerifchen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht der Botschaften und der Anträge des

Bundesrathes vom 30. Christmonat 1859 und vom 24.

Jänner 1860;
in theilweiser Abänderung des Bundesgesetzes vom

7. Mai 1850 über das eidgenössische Münzwesen *),
beschließt:

Artikel 1. Tie französischen Goldmünzen, welche im

Verhältnisse von einem Pfund fein Gold zu fünfzehn
und einem halben Pfund fein Silber ausgeprägt sind,
werden für fo lange, als sie in Frankreich zu ihrem

Nennwerthe gesetzlichen Kurs haben, ebenfalls zu ihrem
Nennwerthe als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt.

Diese Bestimmung gilt auch für die von andern

Staaten in vollkommener Uebereinstimmung mit den

entsprechenden französischen Münzsorten ausgeprägten
Goldmünzen.

Der Bundesrath wird nach vorheriger Untersuchung

bestimmen, welche ausländische Goldmünzen vorstehenden

Bedingungen entsprechen und als gesetzliches Zahlungsmittel

anzuerkennen sind.

«) Amtl. Samml. Bd. I, Seite 30S.
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Zi. Jänneru. Art. 2. Die Zweifranken-, Einfranken- und Halb-
15. Hornung frankenstücke werden fortan als bloße Silberscheidemünzen

ausgeprägt; sie erhalten wie die bisherigen Stücke so viel
Mal das Gewicht vo l fünf Grammen, als ihr Nennwerth

es ausspricht; dagegen sollen ste nur acht Zehntheile

<?/,n) feines Silber enthalten.

Art. 3. Die erlaubte Fehlergrenze im Feingehalt,
wie im Gewichte der neuen schweizerischen Zweifranken-,
Einfranken- nnd Halbfrankenstücke ist die in den Art. 5
und 6 des Bundesgesetzes über das eidgenössische Münzwesen

vom 7, Mai 1850 festgesetzte.

Der Durchmesser dieser Münzen verbleibt der gleiche,
wie für die entsprechenden bisherigen schweizerischen Münz-
forten,

Art. 4. Niemand ist gehalten, mehr als zwanzig

Franken an Werth in Silberscheidemüngen anzunehmen.

Art. 5. Ter Bundesrath wird entscheiden, ob und

welche fremde Silbertheilmünzen im Verkehre zuzulassen

seien.

Art. 6. Die nach dem Gesetze über das eidgenössische

Münzwesen vom 7. Mai 1850 ausgeprägten schweizerifchen

Silbermünzen von Zwei-, Ein- und Halbfranken

(50 Rappen) sind in den vom Bundesrath zu
bestimmenden Fristen und Formen aus dem Verkehr
zurückzuziehen,

Art. 7. Tie gemäß dem gegenwätigen Gesetze

ausgeprägten schweizerifchen Silbermünzen können bei den

hiefür bezeichneten Kasfen gegen gesetzliche grobe Münzsorten

nach Maßgabe von Art. 11 des Bundesgefetzes
über das eidgenössische Münzwesen vom 7. Mai 1850

umgewechselt werden.
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Art. 8. Aus den bei den neuen Münzprägungen sich 31. JSnner u.

ergebenden Einnahmeüberfchüssen ist ein Reservefond zu H°«ums

bilden, aus dem je nach Erforderniß der Kosten ganz
oder theilweise gedeckt werden sollen, welche die Einlösung

abgenutzter Schweizermünzen nach Art. 13 des

Bundesgefetzes über das eidgenössische Münzwesen zur Folge
haben wird. Die Zinsen dieses Reservefonds sollen zum

Kapital geschlagen werden.

Art. 9. Die Menge der zu prägenden Münzen wird
jeweilen, wie für die übrigen schweizerischen Münzsorten,
im Voranschlage festgefetzt werden.

Art. 10. Das gegenwärtige Gesetz tritt fofort in
Kraft und der Bundesrath ist mit der Bekanntmachung
und Vollziehung desselben beaufträgt.

Also beschloffen vom schweizerischen Ständerathe,

Ber'n, den 30. Jänner 1860.

Der Präsident: F, Brinile.
Ter Protokollführer: I. Kern-German».

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalräthe,

Bern, den 31. Jänner 1860.

Der Präsident : Peyer im Hof.
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesgefetzes.

Bern, den 6. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey-Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft : Schieß.
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Sl.JSnneru. Der Regierungsrath des Kantons Bern
IS. Hornung

18««. beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Bircher

2 u 15 Febr BundesbeschluH,
^60-

betreffend

Prägung von Silberscheidemünzen.

(Vom 2. Hornung 1860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht des Berichtes und Antrages des

Bundesrathes vom 31. Jänner 1860,

beschließt:

1. Der Bundesrath ist ermächtigt, im Laufe dieses

Jahres
2,000,000 Zweifrankenstücke,

1,000,000 Einfrankenstücke

schlagen zu lassen.

Es wird ihm der hiefür erforderliche Nachtragskredit
im Betrage von Franken 4,324,850 bewilligt.
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2. Der Bundesrath ist beauftragt, für die Silber- 2. u. IS. Febr.

fcheidemünzen einen neuen Aversstämpel, welcher das

eidgenössifche Kreuz tragen soll, anfertigen zu lassen.

Es wird ihm hiezu ein Nachtragskredit von Fr. 5000

bewilligt.

3. Die im Büdget für das Jahr 1860 festgesetzte

Prägung von Nikelmünzen, wird, fo weit sie noch nicht

stattgefunden, unterbleiben.

Alfo beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 1. Hornung 1860.

Ter Präsident: Peyer im Hos.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 2. Hornung 1860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. Kern«Germann.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesbeschlusses.

Bern, den 6. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey-Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft : Schieß.



14

Z.u.tS.Febr. Der Regierungsrath des Kantons Bern
t8S0.

beschließt:

Vorstehender Bundesbeschluß soll in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

Plxcher.

Z.n.lS.Febr. B»»h«sgeseH,
18S«.

betreffend

die Vornahme und periodische Wiederkehr einer neuen

eidgenössischen Volkszählung.

(Vom 3. Hornung 1860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht des Berichtes und Antrages des

Bundesrathes vom 28. Jänner 1860,

beschließt:

Artikel 1. Es foll im laufenden Jahre und

künftighin nach zehnjährigen Perioden eine allgemeine
schweizerische Volkszählung stattfinden.

Art. 2. Tieselbe wird im Monat Dezember ausgeführt.

Ten nähern Zeitpunkt und die Dauer bestimmt

der Bundesrath.
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Art. 3. Der Bundesrath setzt jedesmal das Schema S.u. 1s.Febr>

fest, wie die Volkszählung vorgenommen werden soll.

Art. 4. Die Kosten der allgemeinen Anordnungen
werden vom Bunde, diejenigen der Aufnahme der

Volkszählung dagegen von den Kantonen getragen.

Art. 5. Der Bundesrath hat dieses Gesetz unter

Mitwirkung der Kantone zn vollziehen.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 3. Hornung 1860.

Ter Präsident: Peyer im Hof.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 3. Hönning I860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. Kern-German«.

Der schweizerische Bundeörath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesgefetzes.

Bern, den 8. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey'Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.
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3.u.iS.Febr. Der Regierungsrarh des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 15. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

23. Januar u. Bundesgefetz,
28. Februar

i860. betreffend

die Besoldung der einem Stabe zugetheilten Gulden,
so wie der berittenen Ordonnanzen.

(Vom 23. Jänner I860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in theilweiser Erweiterung von Tafel 14 der

eidgenössischen Militärorganisation vom 8. Mai 1850 (amtliche

Sammlung, Bd. I, Seite 423),

befchlieSt:

Jeder einem Stabe zugetheilte Guide, vom Feldweibel

an abwärts, bezieht im aktiven Felddienst, so wie bei

den Truppenzusammenzügen, nebst dem reglementarischen

Sold und Verpflegung und der Fourageration, noch eine

tägliche Zulage von Fr. 1. 20.
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Eine gleiche Zulage wird den berittenen Ordonnan- 23. JSnnnu.

zen, vom Feldweibel an abwärts, für die Zeit ihres 2s- Hornung

Ordonnanzdienstes verabreicht.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,
Bern, den 18. Jänner 1860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. Kern»Germa«n.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,
Bern, den 23. Jänner 1860.

Der Präsident: PeyerimHof.
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesgefetzes.

Bern, den 27. Jänner 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey'Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgefetz soll in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aichzenommen werden.

Bern, den 23. HoMng 1860.

NanteM des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber:

Bircher.

Jahrgang 18««.



27. Jänner u.
t. März I860.
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Uebereinkunft
zwischen

der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Könige
reich Sardinien, betreffend Anwendung des

internationalen Telegraphenvertrags von Bern auf
die Lombardie.

Abgeschlossen am 6. Weinmonat 18S9.

Ratiftzirt von der Schweiz am 27. Jänner I860.

„ Sardinien am 12. Hornung I860.
Ausgewechselt den 14. Hornung I860.

Der Sundesrath

der

schweiz. Eidgenossenschaft,

nach genommener Einsicht

und Prüfung der Uebereinkunft,

betreffend Anwendung des am

1. Herbstmonat 1858 in Bern

abgeschlossenen Telegraphenvertrages

auf die Lombardie,

welche den 6. Weinmonat 1859

unter Ratisikationsvorbehalt

zwischen dem schweizerischen und

dem sardinische» Bevollmächtigten

abgeschlossen, vom

schweizerischen Nationalrathe am 11.

Jänner I860, und vom

schweizerischen Ständerathe am 18.

Vl«t«r Vn,,»»»»«! II.
psr Is Krâoe cle Dieu

ile OKipre et de Zerusslem,

Duo de 8svo!e, de Lênes^
«te. eto.

krinoe de kiêmont, eto. etc.

^ tous «eux qui les

présentes lettres verront, sslut.

tin Arrangement «vsnt êtà

signé le sixième Hour du moi»

d'dvtobre 18S9 par les dëlë-

gués <les ^dininislrstions lèlê^
grspkiques 6e I« 8»rd»ÌKi>« «t

<ie I« Suisse, à l'ellet d'êtendr»

» I« l,omb«rdie les stipulstioo»
des Oonveutioos vonelue» eutr»
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gleichen Monats genehmigt worden

ist, und die also lautet:

Uebereinkunft.
Der schweizerische Bundesrath

und die Regierung S. M.
des Königs von Sardinien, in

der Absicht, den telegraphische»

Verkehr zwischen der Schweiz

und der Lombardie zu regeln

und denselben mit dcn zwischen

der Schweiz und Piémont an,

genommenen Grundsätzen in

Uebereinstimmung zu bringen,

haben zu diesem Zwecke die

Unterzeichneten zum Abschlüsse

ein r Uebereinkunft ermächtigt,

und dieselben sind unter

Ratifikationsvorbehalt über

nachstehende Bestimmungen

übereingekommen :

Der in Bern am 1.

September 1858 unterzeichnete in«

tcrnationale Telegraphen - Vertrag

wird in der Lombardie,

wie in den andern Theilen der

sardinischen Staaten zur

Anwendung kommt«.

les deux ?»vs le 1 et le 2 Sep- 27. Jänner ».
tembre «858. I.MärztMK.

^?va»AS»ie»ê doot ls teneur

suit:

1,« gouvernement 6e 8. N,

le kîoi <Ie Ssrdsigne et l.e Lou-

vernement de Is Lonkedêrstioo

Suisse, voulsnt rëgulsriser «e

qui «onveruels «orrespondsne«

tèlègrspkique entre I» 1.«m-

bsrdie et I» Suisse et Is

mettre en sevord sveo les

prineipe? sdoptês entre le kiê-
moût et I» Suisse, les Sous-

signés, »utorises à eet etlet,
ont urrêlê dsns es but, sous

réserve cle rstiiîvstion, les

dispositions suivsnte» :

I,» Louvention telêgrspkique

interostionsle, signes s öeroe

le 1. Septembre 1858, sers

Appliquée s Is l.ombsrdie «om-
me sux sutres psrties des

Ltsts Lsrdes.
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27. Jänner u. Alle Gränzverbindungspunkte Vous les points de zonotio»
Ä. März I860, zwischen den beiden Staaten ^ frontière entre les deux Lists

werden gemäß den Grundsätzen,

die bisher fiir die Anwendung

des erwähnten Vertrages Geltung

hatten, zu einer einzigen

Zone verschmolzen werden.

Der Vertrag zwischen der

schweizerischen und der sardini-

fchen Telegraphenverwaltung,

betreffend Einführung ermäßigter

Taxen zwischen Gränz-

bureaux, unterzeichnet in Bern

den 2. September 1858, findet

gleichfalls Anwendung auf der

ganzen schwcizerisch-sardinischen

Gränze, mit Inbegriff der

Lombardie, jedoch mit der Ab-

Änderung, daß die direkte Ent-

fernung zwischen Gränzbüreaux

von 60 auf 75 Kilometer

erhöht wird.

Gegenwärtige Uebereinkunft

tritt sofort nach Auswechslung

der Ratifikationen in Kraft und

Wird von gleicher Dauer sein,

wie die beiden erwähnten

Verträge vom 1. und 2. September

1858.

seront fusionnes en un seul

seloo les principes sdmis Hus-

qu'à msintensnt pour l'sppli-
estion de Is susdite Oonvenlio».

l,s Lonvention entre les ^d-
ininistrstions Ssrde et Suisse,

introduissnt une tsxe réduite

entre bureaux limitropbes,
signée à Lerne le 2 Septembre,

1858, sers êgslement sppli-
esble sur toute Is longueur
des frontières Ssrdo-Suisses,

Is I,oinbsrdie v oomprise, sveo

«site modikestion que ls dis-

tsnve en ligne direete entre

les bureaux limitropbes ser»

portée de 6V Kilomètres s 75

Kilomètres.

1,« présent srrsngemeot en-
trers en vigueur sussitöt «près

l'êebsnge des rstilîvgtions et

surs Is même durée que les

Oonventions précitées du 1^
et du 2 Septembre I8S8.



So geschehen in Turin,
den 6. Oktober 1859.

Der Bundesrath

und Vorsteher des Post- unü

Baudepartemcnts:

<5. «,> (Gez.) Naeff.

Der Vorsteher

der Abtheilung für die Staats-

telegraphen im sard. Ministerium

der öffentlichen Arbeiten:

<Q. ».> (Gez.) L. Minetti.
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ksit » le S vvtodre 27. Jänner u.

jgzg i.März186S.

l.e Ldek

de I» Section Velêgrspbes »u

Ainistere cles Irsvsux
publies Ssrdes:

<l,. « > (slg.Z Ii »l»«ttt.
1,e Oonseiller kêdèrsl,

LKekdu Departement des kostes

et des Irsvsux publies:

<Q. 8.) ^1?,) »««tV

Erklärt die vorstehende Ueber»

einkunft ihrem ganzen Inhalte
«ach als angenommen und in

Kraft erwachsen, und verspricht

im Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, so weit es

von ihr abhangt, dieselbe

jederzeit zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

Siegel der Eidgenossenschaft

versehen worden.

So geschehen in Bern, den

sieben und zwanzigsten Jänner

Hons svsnt vu les stiplllu-
lions oonteoues dsns l'srrsn-
gement qui précède, Dêclsrous

qu'elles sont seoeptêes, rsti-
lises et «onlîrinêes et pro-
mettons de les observer et ds

les fsire observer selou leur
forme et teneur.

Ln foi de quoi Aou» «vous

signe les présentes lettres de

rstikestion et v svoos Kit
apposer kiotre seesu Kovsl,

Donne à le douzième

jour du mois de këvrier d«
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27. Jânnn u. eintausend achthundert und
S.Mörz I860, s^jg ^7. Jänner I860).

Im Namen des schweizerischen

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

F. Frey-Herosee
(Ii. «.)

Der Kanzler der Eidgenossen¬

schaft :

Schieß.

I'su cke Kröee lUil-Kuit-oent-
soixsote.

1,e kresickent cku Conseil

sinistre, Seeretsire ck'lZtst cke»

»sssires êtrsngères:

Die Auswechslung der Ratifikationen der vorstehenden Uebereinkunft

hat zwischen dem schweizerischen Generalkonsul in Turin, Herrn
N. Geißer und vem Generalsekretär des sardtnischen Ministeriums
5er auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Carulli, in Turin am
14. Hornung I860 stattgefunden.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft soll in die Sammlung
der Gefetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 1. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Bircher.
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Bundesgefetz, so. IS»«« »

23. Horn««
betreffend ^ggg

Hie Uebernahme des Unterrichts angehender Infan¬

terie-Offiziere durch den Bund.

(Vom 30. Jänner 1860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
in Anwendung des Schlußsatzes des Art. 20, Lemma

2 der schweizerischen Bundesverfassung; '

nach Einsicht des Art. 67 der eidgenössischen

Militärorganisation vom 8. Mai 1850 und des Vorschlages des

Bundesrathes vom 19. Christmonat 1859,

beschließt:

Artikel 1. Der Bund ordnet Schulen an zur
Ausbildung angehender Offiziere, welche noch keinen besondern

Osfiziersunterricht erhalten haben, um sie zu einem

Offiziersgrade zu befähigen.

Er stellt es indessen jedem Kanton frei, seine Militärs

und Offiziere in die für diesen Zweck zu gründenden

Schulen zu senden oder denselben von sich aus in
eigenen Schulen den erforderlichen Unterricht ertheilen

zu lassen, in welch' letzterem Falle indessen den

eidgenössischen Militärbehörden das Recht vorbehalten bleibt,
sich bei der Schlußprüfung durch die Kreisinspektoren

Vertreten zu lassen.

Art. 2. Tie eidgenössischen Schulen sollen nach den

Sprachen eingerichtet werden und ohne die Einrückungs-
And Entlassungstage, 35 Tage dauern.
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30. Jânnn u. Art. 3. Der Bund übernimmt an den eidgenössi-
28- ^^"""S schen Schulen sämmtliche Kosten für die Unterrichtsmittel,

beruft und besoldet die für den Unterricht erforderlichen

Jnstruktoren, trägt die Kosten von Ausmärschen,
Landentschädigung und sanitarischer Pflege, und gibt jedem

Theilnehmer der Schule militärisches Quartier und einen

Sold von 2 Fr. nebst einer Mundportion für jeden

Dienst- und Reifetag. Aus diesem Sold ist während
des Dienstes ein militärisches Menage zu bestreiten.

Art. 4. Die aufzunehmenden Militärs müssen von
den Militärbehörden der Kantone zur Aufnahme in den

Kurs empfohlen werden; sie müssen die körperlichen und

geistigen Eigenschaften, welche zur Bekleidung einer Offi-
ziersstelle erforderlich sind, und mindestens die militärische
Ausbildung eines Jägerrekruten besitzen.

Ein besonderes Reglement wird hierüber das Nöthige
festfetzen.

Art. 5. Am Schlüsse einer Schule haben alle

Theilnehmer an derselben eine Prüfung zu bestehen.

Diejenigen, welche noch nicht Offiziere sind und sich das

Fähigkeitszeugniß erworben haben, werden den Kantonen

zur Beförderung zu Offizieren empfohlen; den Uebrigen
muß gestattet werden, die Schule nochmals zu besuchen.

In Bezug auf die Offiziere wird das Resultat der

Prüfung den Kantonen mitgetheilt.
Art. 6. Diejenigen Militärs, welche die eidgenössifchen

Schulen besucht und das Fähigkeitszeugniß nicht
erworben haben, dürfen nicht zu Offizieren ernannt
werden.

Art. 7. Es steht dem Bundesrathe frei, die

Einberufung der Ofsiziersaspiranten II. Klaffe der Scharfschützen

in diesen Unterricht anzuordnen.
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Art. 8. Die Beförderung tüchtiger Unteroffiziere zu 30. Jânnn u>

Offizieren, fo wie die Verwendung der im Art. 5 des 2«- A^""»
Gesetzes über die Enthebung von der Wehrpflicht vom
19. Heumonat 1850 (amtliche Samml. Bd. II, S. 41)
erwähnten Offiziere, ist durch dieses Gesetz nicht
ausgeschlossen.

Art. 9. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft. Ter
Bundesrath ist mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Also beschlossen voni schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 25. Jänner 1860.

Der Präsident: Peyer im Hof.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschloffen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 30 Jänner 1860.

Der Präsident: F. Briatte.
Der Protokollführer: I. Kern»German«.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesbefchlufses.

Bern, den 3. Hornung 1860.

Der Bundespräsident: F. Frey'Herosee
Ter Kanzler der Eidgenossenfchaft : Schieß.
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so. Jânneru. Der Regierungsrath des Kantons Bern
Ä8. Hornung '

I860. beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz foll in die Sammlung
der Gefetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 28. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

Ä. u. g.Mârz BundeSrathsbesch luH,
I860.

betreffend

die als gesetzliches Zahlungsmittel anzunehmenden

Goldmünzen.

(Vom 2. März 1860.)

Der schweizerische Bundesrath,
in Vollziehung des Artikels 1 des Bundesgesetzes

vom 31. Jänner 1860 und auf den Vortrag des

Finanzdepartementes

beschließt:

1. Die nachstehenden im Verhältniß von einem Pfund
fein Gold zu fünfzehn und einem halben Pfund fein
Silber ausgeprägten Goldmünzen sollen zu ihrem
Nennwerthe als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen werden.
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Von Frankreich : 2. u. 9. März.

^ I860.
DreHundertfrankenstucke;

« Fünfzigfrankenstücke;

Vierzigfrankenstücke;

„ Zwanzigfrankenstücke;

' „ Zehnfrankenstücke;

„ Fünffrankenstücke.

Änsgenomme i sind einzig die Zwanzigfrankenstücke

von Ludwig dem Achtzehnten mit der Jahrzahl 1814,

fo wie die Zehn- und Fünffrankenstücke mit der Jahrzahl

1854, welche in Frankreich außer Kurs gefetzt sind.

IZ, Von Sardinien:
Die Hundertfrankenstücke;

„ Achtzigfrankenstücke;
^ „ Fünfzigfrankenstücke;

„ Vierzigfrankenstücke;

„ Zwanzigfrankenstücke;

„ Zehnfrankenstücke.

2. Gegenwärtiger Beschluß tritt vom Tage seiner

Bekanntmachung an in Kraft.

Bern, den 2. März I860.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

F. Freh-Herosee.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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Ä. u. 9. März Der Regierungsrath des Kantons Bern
I860.

b̂eschließt:

Vorstehender Bundesbeschluß ist in die Gesetzessammlung

aufzunehmen.

Bern, den 9. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

M. Hornung Verordnung,
18S0.

betreffend

das Rechnungswesen der örtlichen Armenverwaltung.

in den Gemeinden des alten Kantonstheils.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Direktion des Armenwesens,

beschließt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
s. 1. Das Rechnungswesen der örtlichen

Armenverwaltung steht in genauer Uebereinstimmung mit den,
die örtliche Armenverwaltung selbst ordnenden Gesetzen,

Reglementen und Statuten. Es ist Sache der Einwohnergemeinde

und unterliegt direkter Aufsicht des Staates.

§. 2. Zur Ordnung nnd Regelung des Rechnungswesens

der örtlichen Armenverwaltung sind amtliche For-
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Mnlarien aufgestellt und in den Gemeinden niedergelegt. 20. Hornung

Dieselben sollen in den Gemeindeschreibereien zur Ein- ^60.

ficht der jeweiligen Verwalter und Rechnungsbeamten der

Gemeinde deponirt bleiben. Die Formularien sind nach

Mitgabe der folgenden Bestimmungen theils verbindliche,

theils anempfohlene.

§. 3. Die Regierungsstatthalter wachen darüber,
daß die Einrichtung und der Gang des Rechnungswesens
den hiefür aufgestellten Bestimmungen entspreche und
weder Unordnung in der Verwaltung, noch

Unregelmäßigkeit und Nachläßigkeit in der Rechnungslegung
eintrete.

Nach Passation der Rechnungen geben sie der

Direktion des Armenwesens über die Rechnungsresultate

Bericht durch die üblichen Armenrapporte in der dafür
neu aufgestellten amtlichen Form.

Die Einsendung der Armenrapporte soll fo befördert

werden, daß das Gesammtresultat derselben in den

Verwaltungsbericht der Direktion aufgenommen werden kann.

Sie sollen bis Ende Juni in den Händen der Direktion

sein.

II. Besondere Bestimmungen.

Rechnungswesen der Notharmenpflege.

K. 4. Die Notharmenpflege schließt zwei Verwaltungen

in sich, nämlich:

1. Verwaltung des Armenguts,
2. Verwaltung der Notharmenkasfe.

Die beiden Verwaltungen sollen in der Regel nicht

von einem und demfelben Gemeindsbeamten geführt
werden.
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M. Hornung Ausnahme von dieser Regel darf nur mit Bewilligung
i860. on Direktion des Armenwefens stattfinden und die Be¬

willigung selbst ist nur für kleine Gemeinden zu ertheilen

auf den Nachweis, daß Uebertragung der Verwaltungen
an zwei Beamte zur Zeit ohne Nachtheil nicht möglich

ist.

§. 5. Der Staat hält sich für richtige und getreue

Verwaltung an die ihm laut Armengesetz §. 20
verantwortliche Gemeinde, die Gemeinde aber an die von ihr
bestellten Verwalter, von denen sie, wenn sie es für
wünschenswerth hält, regelmäßige Bürgschaft verlangen
kann.

1. Verwaltung des Armmguts.

§. 6. Tas Armengut, obschon theils bürgerlich,
theils örtlich, wird ungetrennt verwaltet. Dagegen soll
jeweilen am Schlüsse der Armengutsrechnung mit Rücksicht

auf S. 24 des Armengesetzes und §. 23 der

Vollziehungsverordnung zu demfelben der Bestand des burger-
lichen, so wie des örtlichen Theiles des Armenguts deutlich

aufgezeigt werden.

In den Gemeinden nach §. 25 des Armengesetzes

tritt mit dem Entstehen eines örtlichen Armenguts auch

eine gesonderte örtliche Armengutsverwaltung ein.

Unter derselben Verwaltung mit dem Armengut stehen

die Armenfonds zu besondern Zwecken, es sei denn,
daß eine Stiftung hierüber eine eigene abweichende

Bestimmung enthalte, in welchem Falle nach derselben

verfahren wird.

§. 7. Den bürgerlichen Armengütern derjenigen
Gemeinden welche nach §. 25 des Armengefetzes für ihre
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Angehörigen gesonderte bürgerliche Armenpflege fortführen, 20, HornunK

bleiben ihre bisherigen Einnabmen. ^eo.

Den bürgerlichen Armengütern aller andern Gemeinden

dagegen kommen nur die ausdrücklich denselben

vermachten Legate zn.

§. 8. Das Armengut ist sicher und zugleich so

anzulegen daß zur Ablieferung der gesetzlichen vier Pro-
cente an die Notharmenkasse ke:n ergänzender Tellbezug

nothwendig ist.

Zu diesem Zweck ist

1) aller nicht mindestens 4 «/« nello abwerfende Liegen¬

schaftsbesitz nach und nach in Capitalbesitz
umzuwandeln ;

2) alles Capital, welches nicht vollständig sicher an¬

gelegt ist, oder mit Rücksicht auf die Anforderungen

zu wenig Zins abwirft oder Schwierigkeiten
im Zinsbezug bringt, zu geeigneter Zeit, jedoch so

beförderlich als möglich auszukünden und bei der

Hypothekarkasse oder sonst in einer Capital- und

Zinsenbezug sichernden Weife anzulegen;

3) Anleihen aus dem Armengut an ärmere Gemeinds¬

bürger oder Gemeindseinwohner zum Zweck der

Unterstützung, sowie Anlegung von Armengut
in fremde Staatsfonds oder industrielle
Unternehmungen find untersagt.

§. 9. Die Armengutsverwaltung ist möglichst zu

bereinigen und zu vereinfachen.

Zu diesem Zweck sind die Capitalschulden mit
vorhandenem Capital zn tilgen und zwar

1) zunächst die zum Defizit gehörende Capitalschuld,
wobei das zur Tilgung derselben verwendete Ca-
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W. Hornung vital wie anderes verbrauchtes Capital nach und
i860. nach an das Armengut ersetzt wird;

2) dann auch die im gesetzlichen Armengutsbestand sich

sindende Capitalschuld, durch welche Tilgung der

gesetzliche Bestand nicht verändert, sondern nur
das wirkliche Vermögen bereinigt und schuldenfrei

gemacht wird.

tz. 10. Uebersteigt das wirkliche Vermögen in
einzelnen Gemeinden in Folge früherer zu großer Tellbezüge,

welche verwendbare Summen zurückgelassen haben, den

gesetzlichen Armengutskapitalbestand, so bildet dieser Ueberschuß

einen Reservefonds für die laufende Rotharmenpflege

der Gemeinde, welcher nach Nothdurft ganz oder

theilweise verwendbar ist.

H. 11. Uebersteigt der Ertrag des bürgerlichen

Armengutsbestandes in einzelnen Gemeinden die Summe
der Durchschnittskostgelder für die auf dem Notharmenetat

stehenden Burger, so darf dieser Ueberschuß zu keinen

andern als Armenzwecken und nur mit Bewilligung der

Direktion des Armenwesens außerhalb der Notharmenpflege

verwendet werden.

Dasselbe gilt auch für den Fall, wenn der wirkliche

Reinertrag des Armenguts größer ist, als der gesetzlich

geforderte von vier Procent, wobei jedoch K. 23 zur
Anwendung kommt.

H. 12. Zur Armengutsverwaltung gehört

s. der Armengutszinsrodel,
b. das Einnahmen- und Ausgabenbuch des

Verwalters

«, die Armengutsrechnung.
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Ter Armengutszinsrodel. A). Hornung
isso.

S. 13. Der Zinsrodel i st obligatorisch für jede
Gemeinde deren Armengut bereits ganz oder theilweise in
angelegten Capitalien besteht und wird obligatorisch für
jede andere Gemeinde vom Zeitpunkt an, wo bei

derfelben Anlegung von Armengutskzpitalien erfolgt.

§. 14. Er enthält ,die zu sicherer Verwaltung
nothwendigen genauen Angaben über die Schuldner des

Armenguts, den Betrag jedes angeliehenen Capitals,
dessen Aufkündungstermin, Zinsfuß, Unterpfand,
bezahlte Zinse zc. und wird nach dem amtlichen Formulare
eingerichtet.

Der Gemeinderath sorgt für beförderliche und richtige

Anfertigung desfelben.

§. 15. Der jeweilige Armengutsverwalter istt zur
sorgfältigen Führung des Zinsrodels verpflichtet.

Dagegen kann vom Jahre 1861 an Annahme der

Armengutsverwaltung verweigert werden, wenn trotz vorhandenen

Capitalbesitzes des Armenguts ein Zinsrodel nicht

vorhanden ist.

3. Das Einnahmen- und Ausgabenbuch.

§. 16. Der Armengutsverwalter ist verpflichtet, über

seine Einnahmen und Ausgaben sorgfältig und in der

Weise Buch zu führen, daß der Stand der Verwaltung
jederzeit ohne Schwierigkeit ersehen und die Rechnung

nach Jahresschluß sofort hergestellt werden kann.

§. 17. Die Form und Gliederung des Einnahmen-
und Ausgabenbuches ist freigestellt; dagegen wird das

amtliche Formular, welches mit genauer Rücksicht auf die

Jahrgang I««». 3
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20. Hornung auszufertigende Jahresrechnnng eingerichtet ist und alle
ises. Verhandlunge» übersichtlich ordnet, allen, ganz beson¬

ders aber den größern Gemeinden zur Annahme und

zum Gebrauch empfohlen.
Das amtliche Formular kann vom Regierungsstatthalteramt

auch förmlich anbefohlen werden, wenn sich in
der Verwaltung Unordnung zeigt, oder durch mangelhafte

Buchführung des Armengutsverwalters die Ablegung
der Rechnung verzögert wird.

ch

Q Tie Armengutsrechnung.
§. 18. Die Armengutsrechnung wird in allen

Gemeinden jährlich abgelegt und erstreckt sich je vom 1.

Januar bis zum 31. Dezember.

§. 19. Das amtliche Formular für die Armengutsrechnung

ist obligatorisch. Abweichungen, die nicht von
den Verhältnissen geboten werden (wie dieß z. B. der

Fall ist bei Gemeinden, welche kein Deficit und somit
auch keine Ersetzungstelle haben, oder bei Gemeinden

nach tz. 25 des Armengesetzes, welche für die örtliche

Armenpflege nur ein örtliches Armengut haben u. dergl.),
follen von den pafsirenden Behörden nicht zugelassen

werden.

§. 20. Tie fofort nach Jahresschluß auszufertigende

Armengutsrechnung wird zunächst sammt dem Einnahmen-
und Ausgabenbuch des Armengutsverwalters einem oder

mehreren Rechnungsexaminatoren zugewiesen, welche die

Rechnung prüfen und ihren, wo möglich schriftlichen

Bericht und Antrag bei der Pafsationsverhandlung der
Gemeinde vorlegen. Terselbe Holl bei der Einsendung
der Rechnung an das Regierungsstatthalteramt beigelegt
werden.
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Die Rechnungsexaminatoren sollen jeweilen in der 20. HornunA

ersten Gemeindsversammlung des Jahres bezeichnet und ^60.

es kann dazu auch der Armeninspektor der Gemeinde

gewählt werden.

Ausfertigung, Prüfung und Passation der Rechnung

sind in der Weife zu befördern, daß dieselbe spätestens

drei Monate nach Jahresschluß in den Händen des

Regierungsstatthalteramtes liegt.

§. 2l. Der Vorbericht der Rechnung soll sich namentlich

darüber aussprechen, in welcher Weise die §§. 8
und 9 dieser Verordnung im Verwaltungsjahre ihre

Anwendung gefunden haben.

§. 22. Der Armengutsverwalter ist zum genauen

Bezug sämmtlicher im Laufe des Verwaltungsjahres
fälliger Einkünfte des Armenguts verpflichtet.

Als „ausstehend" darf Nichts in Rechnung gebracht

werden, was drei Monate vor Jahresschluß fällig war.

s. 23. Die allfällige Besoldung des Armengutsverwalters,

sowie die Rechnungs- nnd Verwaltungskosten

u. s. w. trägt das Armengut, wenn dieß

unbeschadet der Ablieferung der gesetzlichen 4 "/« des gesetzlichen

Bestandes aus dem Ertrag geschehen kann, und

die Gemeindskasse für ihre Vorschüsse an die Verwaltungskosten

gedeckt ist.

2. Die Verwaltung der Notharmenksffe.

H. 24. Zur Notharmenkafsaverwaltung gehört:

«. das Einnahmen- und Ausgabenbuch des Noth¬

armenkassiers

d. die Notharmenrechnung,
o. fakultativ der Notharmenrodel.
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M. Hornung Das Einnahmen- nnd Ausgabenbuch.
1360.

K. 25. Der Notharmenkassier ist verpflichtet, über

feine Einnahmen und Ausgaben sorgfältig und in der

Weise Buch zu führen, daß der Stand der Verwaltung
jederzeit ohne Schwierigkeit ersehen und die Rechnung

nach Jahresschluß sofort hergestellt werden kann.

§. 26. Die Form und Gliederung des Einnabmen-
und Ausgabenbuches ist freigestellt: dagegen wird das

amtliche Formular, welches mit genauer Rücksicht auf die

auszufertigende Jahresrechnung eingerichtet ist und alle

Verhandlungen übersichtlich ordnet, allen, namentlich
aber den größern Gemeinden zur Annahme und zum
Gebrauch empfohlen.

Das amtliche Formular kann vom Regierungsstatthalteramt

auch förmlich anbefohlen werden, wenn sich in
der Verwaltung Unordnung zeigt oder durch mangelhaste

Buchführung des Notharmenkassiers die Ablegung der

Rechnung verzögert wird.

IZ. Die Notharmenrechnung.
§. 27. Die Notharmenrechnung wird in allen

Gemeinden jährlich abgelegt und erstreckt sich je vom. 1.

Januar bis zum 31. Dezember.

Diese Rechnungsperiode erleidet keine Aenderung:
wenn auch aus besondern Gründen in einer Gemeinde

die Verpflegungsperiode nicht mit den gleichen Tagen
beginnen und schließen sollte.

K. 28. Das amtliche Formular für die Notharmenrechnung

ist obligatorisch. Die Rechnungssteller haben

sich genau an dasselbe zu halten und die passirenden

Behörden follen wirkliche Abweichungen nicht zulassen.
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z. 29. Die sofort nach Jahresschüiß auszufertigende 20. HornunH

Rotharmenrechnung wird sammt Einnahmen- und Aus- - ^öO.

gabenbuch des Notharmenkafsiers zunächst dem oder den

Rechnungsexaminatoren zugewiesen, welche die Rechnung

prüfen und ihren, womöglich schriftlichen, Bericht und

Antrag bei der Passationsverhandlung der Gemeinde

vorlegen. Derfelbe soll bei der Einsendung der Rechnung

an das Regierungsstatthalteramt beigelegt werden.

Ausfertigung, Prüfung und Passation sind in der

Weise zu befördern, daß die Rechnung längstens drei
Monate nach Jahresschluß in den Händen des Regie-

rungsi^tatthalteramtes liegt.

K. 30. Der Nocharmenkasster ist verpflichtet, die von
der Armenbehörde ausgemittelten, zur Einkassirung
überwiesenen Rückerstattungen, Berwandtenbeiträge,' Burger-
gutsbeiträge und Gefälle im Laufe des Jahres vollständig
einzuzieben.

Tie Summen, welche je vom 1. Januar bis 3l.
Dezember an Rückerstattungen, Verwandtenbeiträgen, Bur-
gergutsbeiträgen und Gefällen eingehen, dürfen nicht in
der gleichen Rechnungsperiode verwendet werden. Sie
sind vom Kassier aufzubewahren, werden in's Büdget
des folgenden Jahres gesetzt und dem neuen Cassier baar

eingehändigt.

Als „ausstehend" darf Nichts in Rechnung gebracht
werden was drei Monate vor Jahresschluß fällig war.

§. 31. Für „Verwaltung und Rechnung" darf der

Notharmenkasse nicht mehr als die gesetzlichen zwei Procent

d'er Summe der Durchfchnittskostgelder in Rechnung

gebracht werden.
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M. Hornung Will eine Gezneinde mit Rücksicht auf ibre Verbält-
1860. nH'g gin Mehreres thun, z. B. für Entschädigung der

Mitglieder der Behörde, den Cassier u. dergl. so ist

dieses Mehrere unmittelbar aus der Gemeindskasse zu
leisten.

§. 32. Die Rechnung soll in der Regel weder namhafte

Aktiv- noch Passivrestanz aufweisen.^

Ergibt sich in einem Jabre in Folge besonders gün-

ftiger Umstände trotz reglementarischer Verpflegung der

Notharmen und Entschädigung an die anspruchsbeiech-

tigten Hofbesitzer dennoch eine Aktivrestanz, so wird
dieselbe der Gemeinde bei Ausmittlung des Staatsbeitrages
für das folgende Jahr nicht angerechnet. Dieselbe kann,

wenn noch ein zu ersetzendes Defizit im Armengut ist,
entweder zu dieser Ersetzung, oder aber zur Bildung
eines Reservsfonds für die Notharmenvflege verwendet

werden. Die Gemeinde beschließt darüber.

Ergibt sich in einem Jahre in Folge besonderer

ungünstiger Umstände trotz genauer Befolgung der gesetzlichen

und reglementarifchen Vorschriften dennock eine

Passivrestanz, so wird dieselbe, wenn bereits ein Referve-

fond da ist, aus diesem, sonst aber unmittelbar aus
dem Armengute gedeckt. Der gesetzliche Bestand
desselben wird hierdurch nicht verändert und das an diesem

Bestand in Wirklichkeit Fehlende nach Mitgabe von H. 22
des Armengesetzes behandelt.

In diesem Falle ist jedoch der Gemeinderath

verpflichtet unter Mittheilung der nöthigen Akten nnd

genauem Bericht die Autorisation des Regierungsrathes
einzuholen.



L. Der Rstharmenrodèl. 20- H«rn««g
1360.

S. 33. Zur sicher» Ausmittlung der Schuld im Falle
eintütender Rückerftattungspsucht «nd Mckerftattungs-
möglichkeit hat die Hauptrechnung im Ausgeben die

Notbarmen mit den auf jede» verwendeten Kosten einzeln
aufzuführen und ebenso bei den Rückerstattungen, Ver-
wattdtenbeiträgen und Burgergutsbeiträgen je den Namen

desjenigen Notharmen, für den ein Beitrag bezahlt oder

eine Rückerstattung geleistet worden ist, deutlich

einzutragen.

Tie Summe sämmtlicher, für einen Notharmen

ergangener Kosten mit Abzug der für ihn erhaltenen

Beiträge oder Rückzahlungen bildet die Schuld.

Für größere Gemeinden wird die Errichtung und

Führung eines befondern Notharmenrvdels, in welchem

für jeden Notharmen besondere Rechnung geführt wird,
nach dem zu diesem Zwecke aufgestellten amtlichen For-

.mulare empfohlen.

L. Rechnungswesen der Armenpflege der Dürftigen.

K. 34. Die Armenpflege der Dürftigen, bestehend

in Spendkaffe und Krankenkasse, erheischt behufs
geordneten Rechnungswesens

1) ein Einnahmen- und Ausgabenbuch für den Eaffier
der Spendkaffe;

ein Einnahmen- und Ausgabenbuch für den Eaffier
der Krankenkasse;

2) die Spendkasserechnung;
die Krankenkasserechnung.
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M. Hornung i. Die Einnahmen- und Ausgabenbücher.

I860.
§. 35. In Bezug auf die Einnahmen- und Ausgabenbücher

der beiden Cassiere gilt dasfelbe, was über das

Einnahmen- und Ausgabenbuch des Notharmenkasfiers
und des Armengutsverwaliers gesagt ist.

§. 36. Das Einnahmen- und Ausgabenbuch des

Spendcassiers und dasjenige des Krankenkassencassiers

dienen bei Aufnahme des Notharmenetats als Beweismittel

für die Unterstützungen, welche einer Person im

Laufe des Jahres zugekommen sind. Sind dieselbm aber

unordentlich geführt, fo verlieren sie diefe Beweiskraft
und die neu aufgenommenen Personen können von der

Direktion des Armenwesens gestrichen werden.

2. Die Rechnungen.

§. 37. Die Rechnungen der Spendkaffe und
Krankenkasse werden in allen Gemeinden jährlich abgelegt und

erstrecken sich je vom 1. Januar bis 31. Dezember.

§. 38. Die amtlichen Formulare für beide

Rechnungen sind obligatorisch, die Rechnungssteller haben sich

genau an dieselben zu halten und die passirenden

Behörden sollen willkührliche Abweichungen nicht zulassen.

s. 39. Die sofort nach Jahresschluß auszufertigenden

Rechnungen werden nach erfolgter Genehmigung
Seitens der betreffenden Behörde dem Gemeinderathe

zugewiesen, welcher sie prüft oder prüfen läßt nnd

diefelben mit Bericht und Antrag zur Passation an die

Gemeindsversammlung bringt.

Ausfertigung, Prüfung und Passation sind in der

Weise zu fördern, daß die beiden Rechnungen längstens
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drei Monate nach Jahresschluß in den Händen des Regie- 20. Hornungz

rungsstatthalteramtes liegen. ^60.

§. 40. Die Cassiere sind verpflichtet, sämmtliche
den beiden Cassen zustehende und, soweit dieß nöthig ist,

von den betreffenden Ausschüssen in.ihrem Betrag aus-

gemittelte Einkünfte im Laufe des Jahres vollständig
einzuziehen.

Der Cassier der Spendkasse kann verlangen, daß die

Bestimmung der Beiträge zur Spendkasse in den ersten

drei Monaten des Jahres geschehe.

Als „ausstehend" darf Nichts in Rechnung gebracht

werden, was drei Monate vor Jahresschluß fällig war.

Tie Caffiere sind verpflichtet, sobald in einer der

beiden Cassen die Mittel zur Bestreitung der Ausgaben

fehlen, dem betreffenden Ausschuß oder Commission
beförderlich Anzeige zu machen, damit nach Untersuchung
die nöthigen Schritte zur reglementarischen Speisung der

Cassen gethan werden können.

H. 41. Die laut Gesetz und Reglement an der

jährlichen Amtsverfammlung zu machenden Angaben über

die Spend- und Krankenkassen sind in der Regel den

abgeschlossenen Rechnungen des Berichtjahres zu
entnehmen.

Sollte aber zur Zeit der Amtsversammlung eine Rechnung

nicht abgeschlossen sein, so soll das Protokoll in
Verbindung mit dem Einnahmen- und Ausgabenbuch des

Caffiers Grundlage der Angaben sein.

K. 42. Zur Constatirung des Umstandes, ob eine

Person von der Spendkasse unterstützt worden fei, sowie

zur Ausmittlung der von einer unterstützten Perfon unter
Umständen zurückzuerstattenden Summe soll die Rechnung
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M. Hornung im Ausgeben die Namen der Unterstützten mit den auf
i860. Hey Einzelnen verwendeten Summen genau auffübren.

III. UebergangSbeftimmung
§. 43. Die Rechnungen über das Verwaltungsjahr

1859 sind, soweit sie nicht bereits gemacht sind, nach

den amtlichen Formularien auszufertigen.
Die bereits ausgefertigten dagegen werden von den

Regierungsstatthaltern in dem Pafsationsverbal mit Rücksicht

ans die Grundsätze und Forderungen der Verordnung
und die amtlichen Formularien, soweit die materielle

Richtigkeit es erheischt, modisicirt, wobei namentlich in
der Armengutsrechnung der Etat des Vermögens richtig

^

und nach dem neuen Formular herzustellen ift.
Die Rechnungen über das Jabr I860 u. s. f. sind

ohne Ausnahme nach den neuen Formularien auszufertigen

und ebenso haben sich alle Verwalter und Cassiere

mit dem nächsten neuen Rechnungs - und Verwaltungsanfang

nach den Bestimmungen der Verordnung
einzurichten nnd zu verhalten.

Diese Verordnung, mit deren Vollziehung die Direktion

des Innern, Abtheilung Armenwesen, beauftragt
wird, foll durch das Amtsblatt bekannt gemacht nnd in
die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 20. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathcs:
Ter Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Btrcher.
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Gesetz, 3t. Novembe,

betreffend" 24. Hornun,
die Erhebung des Charfreitags zu einem Festtage issa,

und die Aufhebung des bisherigen Festtages der

Maria - Verkündigung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß einerseits schon seit vielen Jahren in der
reformirten Bevölkerung wiederholt die Erhebung des

Charfreitags zn einem eigentlichen Festtage gewünscht worden

ist und daß dieser Wunsch im Hinblick auf die

hochwichtigen Ereignisse, deren Gedächtniß die Christenheit

an jenem Tage feiert, seine volle Berechtigung hat;

daß anderseits die Feier des bisher als Festtag

behandelten Tages der Maria-Verkündigung kein

Bedürfniß des resormirt kirchlichen Lebens unserer Zeit
mehr ist; <

auf den Antrag der evangelisch-reformirten Kirchensynode

und des Regierungsrathes,

beschließt:

1. Der Charfreitag ist für die evangelisch-reformirten

Gemeinden des Kantons zn einem Festtage erhoben,

welcher hinsichtlich feiner äußerlichen Feier den übrigen

kirchlichen Festtagen gleichgestellt wird.

2. Der bisherige Festtag der Maria-Verkündigung
ist für die evangelisch-reformirten Gemeinden des Kantons

aufgehoben.
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31. November 3. Die Kirchensynode wird unter Vorbehalt der
1859. Genehmigung des Negierungsrathes die religiöse Feier

I86o"""^ ^ Charfreitags in den Kirchgemeinden einheitlich ordnen.

4. Der Regierungsrath wird bei der Regierung von

Solothurn die nöthigen Schritte thun, damit obige kirchliche

Aenderungen auch auf die im bernischen Kirchen-
verbande stehenden reformirten Gemeinden des Kantons

Solothurn sich ausdehnen können.

5. Obiges Gesetz tritt auf den 1. Jänner I860 in
Kraft.

Bern, den 31. Wintermonat 1850.

Namens des Großen Rathes,
Der Präsident,

Kurz.
Ter Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Ter Regiernngsrarh des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gefetz soll in Vollziehung gesetzt und
durch Einrückung in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete, durch das Amtsblatt und durch öffentlichen

Anschlag bekannt gemacht werden.

Bern, den 24. Hornung 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

P. Migy.
Ter Rachsschreiber,

Bircher.
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Reglement 30.Julii8ss.

5S„
9. März 186«.

die Organisation des Gesundheitsdienstes bei der

eidgenössischen Armee.

(Beschluß der Bundesversammlung vom 30. Juli 1359.)

l. Allgemeine Bestimmungen.

K. 1. Im aktiven eidgenössischen Dienste sollen nur
solche Militärs aufgenommen und geduldet werden,
welche vollständig organisirt und mit keiner geistigen oder

körperlichen Krankheit oder Gebrechen behaftet sind, durch

die sie außer Stand gesetzt würden, den Dienst als

Militär mit der nöthigen Energie zu versehen und die

damit unzertrennlichen Strapazen zu ertragen.

§. 2. Bei jedem Eintritt von Militärs in den

eidgenössischen Tienst soll daher eine genaue Untersuchung

derselben durch die betreffenden Militärärzte stattfinden
und die durch Krankheiten, namentlich ansteckende, und

Gebrechen zum Dienste Untauglichen an den betreffenden

Kanton zurückgewiesen werden.

§. 3. Jede Einwirkung, welche auf die Gesundheit
der eidgenössischen Wehrmänner einen nachtheiligen Einfluß

ausüben kann, foll möglichst abgewendet und

überhaupt alles gethan werden, was die Gesundheit derselben

erhalten kann.

H. 4. Im eidgenössischen Dienste erkrankte oder

verwundete Militärs haben Anspruch auf die ihren
Umständen angemessene Behandlung und Pflege, für welche
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30.Julti8S9, einerseits bei ihrem Korps, andererseits durch besondere

«.Märzi860. Anstalten (Spitäler, Feldlazarethe, Ambülaneen) gesorgt
wird (Art. 92 des Gesetzes über die Militärorganisation
vom 8. Mai 1850).

§. 5. Sämmtliche Militärärzte sind verpflichtet,
sowohl Offiziere als Soldaten zu jeder Zeit und an jedem

Orte, ohne Rücksicht auf das Korps, sofern dessen Hülfe
für den Augenblick nicht erhältlich ist, zu behandeln.

§.6. Die Aerzte sollen bei Behandlung der Kranken

und Verwundeten sich bemühen, mit möglichst wenigen
nnd einfachen Mitteln, wie sie die Feldapotheken
enthalten zu heilen, ohne daß sie dabei an bestimmte

Vorschriften gebunden sind. Nur in dringenden Fällen,
wo die nöthig erachteten Mittel, z. B. Blutegel, nicht
in dcn Feldapotheken enthalten sind, ist es gestattet,
solche aus den nächstgelegenen Apotheken zu beziehen.

Der Oberfeldarzt ist jedoch befugt, in Bezug auf die

medizinischen nnd chirurgischen Verrichtungen denselben

verbindliche Weifungen zu geben.

§. 7. Alle mit wichtigern Krankheiten und

Verwundungen befallenen Militärs sollen, wo ein Transport

tlnmlich ist, baldmöglichst in die Ambülaneen oder

stehenden Spitäler gewiesen werden.

Unbedeutendere Uebel dagegen ^ deren Heilung binnen

wenigen Tagen durch die beim Korps erhältlichen Mittel
möglich ist, werden bei den Korps behandelt.

K. 8. Die Ambülaneen treten außerdem während
und unmittelbar nach Gefechten als Mittelglieder zwifchen

der Hülfe bei den Korps und den stehenden Spitälern
in Thätigkeit. Sie nehmen daher die Verwundeten auf
den Verbandplätzen der Korps, oder, wo die Korpsärzte
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das Schlachtfeld verlassen mußten, auf dem Schlacht- 3«.Julit8S9>

felde, und behandeln sie nur so lange, als die Unter- S. März 1860^

bringung in stehende Spitäler nicht möglich ist.

tz. 9. Tie stehenden Spitäler dagegen sind bestimmt,

alle Kranken und Verwundeten von den Korps oder aus
den Ambulancen aufzunehmen und dieselben bis zu ihrer
vollständigen Herstellung oder reglementarifch konstatirten

Tienstuntauglichkeit zu behandeln.

§. 10. Militärs, welche während des Tienstes durch

Krankheiten und Verwundungen dienstuntauglich.werden,
sind unter Beobachtung der darüber bestehenden

Vorschriften in ihre Heimath zu weisen.

K. 11. Ueber sämmtliche erkrankte und verwundete

Militärs, wenn sie Arznei- oder Verbandmittel erhalten,
oder wenn auch nur momentan vom Dienst besreit
werden, sind von den behandelnden Aerzten genaue
Verzeichnisse zu führen, behufs Berichterstattung höhern Orts
(Rapportwesen).

s. 12. Militärs, welche im eidgenössischen Dienste
verwundet oder verstümmelt werden, nnd die Wittwen
und Warfen oder andere bedürftige Hinterlassene von
Gefallenen, erhalten je nach ihrem Vermögen eine

angemessene Entschädigung oder Unterstützung..

Teßgleichen solche, welche in Folge besonderer

Anstrengungen oder Gntbehningen ein Gebrechen oder eine

Krankheit davon getragen und dadurch einen

vorübergehenden Schaden oder einen dauernden Rachtheil erlitten
haben, wenn ihr Lebensunterhalt ganz oder theilweife
auf diesen Erwerb begründet war.

Die Pensionen oder Entschädigungen werden in der

Regel auf die Berichte der Korps-Kommandanten und
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Ig. Juli 1859. der behandelnden oder untersuchenden Korps- oder Spital-
A. März l8M, z^M bewilligt, und mit Beziehung auf ökonomische und

Familienverhältnisse die zuständigen Kantonalbebörden

angehört (Art. 101 des Gesetzes über die eidg.
Militärorganisation vom 8. Mai 1850 und Art. 1, 2 Litt, d

und 18 des eidg. Pensionsgefetzês vom 7. August 1852).

§. 13. Zur sichern Ausführung dieser leitenden

Grundsätze über den Gesundheitsdienst bei der

eidgenössischen Armee, sollen die verschiedenen Abtheilungen
derfelben mit dem in diefem Réglemente zn bestimmenden

Personal und Material versehen werden.

II. Besondere Bestimmungen

Perfanal.

1. Bestand und RungverhattMe.

§. 14. An der Spitze des Gesundheitspersonals
steht der Gesundheitsstab, ein Zweig des eidgenössischen

Stabs, welcher das durch das Gesetz aufgestellte

Medizinalpersonal umfaßt (Beilage III).
Für die Aufnahms- und Central-Spitäler können

nach Bedürfniß freiwillig sich anbietende Civilärzte oder

bereits angestellte Spitalärzte verwendet werden.

§. 15. Den verschiedenen Truppenkorps wird
folgendes Gesundheitspersonal zugetheilt:

». Jeder Genie- und jeder Artilleriekompagnie (auch

bei Raketenbatterien), fo wie jeder Kavallerieschwadron

(zwei Kompagnien) ein Arzt mit Oberlieutenantsrang.

d. Jedem Jnfanteriebataillon von fünf bis fechs'Kom-

pagnien ein Bataillonsarzt mit Hauptmannsrang nnd

zwei Assistenzärzte mit ersten Unterlieutenantsrang.



Ein Jnf«»te«eS«ÄKsn' vö« Vte5 bis vier Kom- 30.JuÄ1«ss.

pagnienhat einen Bataillonsarzt und einen Assistenz- S. MSHtkM.

arzt mit ersten UnterlKutenantsrang.

e. Ferner jeder Jnfanteriekompagnie, wie Der KvM-

pagnie der Spezialwaffen ein Frater.
<i. In KrieDzeiten soll gleich bei Ausstellung der Armee

eine hinreichende Zahl von Blesflrtenträgern bei

jeder Kompagnie bestellt werden.

e. Jeder Ambülancenfektion ein Ambülancnrkolnnnssär

(Oekonom) mit ersten Unterlieuteuantsrang und acht

Krankenwärter. Dieselben können auch für die

Aufnahms- und Eentralspitäler verwendet werde«.

In der Regel werden jedoch für diese die nöthigen
Krankenwärter freiwillig engagirt oder bei Benutzung

von Civilspitälern die bereits angestellten verwendet.

Allfällig nöthige Apotheker und Gehülfen können

nach Umständen angestellt werden.

H. 16. Diejenigen Korps, welche mit keinen Aerzten

verfehen find, wie einzelne Kavallerie- nnd die

Scharfschützenkompagnien, werden sür die ärztliche Besorgung
den Bataillonsärzten oder den Aerzten bei den Spezialwaffen

zugetheilt.
Wo es. besondere Verhältnisse nothwendig machen,

namentlich wo jene Korps zn weit von denjenigen, welchen

sie zugetheilt sind, detaschirt werden, steht dem Dwtsions-
oder den Brigadeärzten die Befugniß zu, unter Anzeige

an den betreffenden Korpskommandanten einen Assistenzarzt

von einem Bataillon oder vorzugsweise einen

Ambülancenarzt zweiter oder dritter Klasse abzuordnen.

(Siehe den Etat des Gesundheitspersonals bei der

eidgenössischen Armee auf Beilage l) ^

Jahrgang 18««. 4
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30. Juli 1859. 2. Beitrage der Kantone an Personal.

«.Mar,i860.
^ ^ ^^^^ haben das in §. 15

vorgeschriebene Personal nach dem von kompetenter Behörde

aufgestellten Kontingentsverhältnisse zu stellen (Bundesgesetz

vom 27. August 1851, betreffend die Beiträge der

Kantone an Mannschaft :c. —)) so wie auch das direkt

von der Bundesbehörde bezeichnete Stabspersonal zu

überlassen.

' In Nothfällen werden die Kantone alle nicht
eingetheilten im militärpflichtigen Alter befindlichen und nicht

vom Dienst sonst befreiten Aerzte auf Begehren, nach

Art. 7 des Gesetzes über die eidg. Militärorganisation,
der Eidgenossenschaft zur Verfügung stellen.

Der Oberfeldarzt wird sich alljährlich von den

Kantonen die Veränderungen im Etat des jeweiligen
Gesundheitspersonals mittheilen lassen.

3. Eigenschaften, Ernennung, Beförderung nnd Entlassung des

Gesundheitsnersonals.

§. 18. Sämmtliche Militärärzte des Stabes und

der Korps sollen in der Medizin und Chirurgie geprüfte
und für diesen Doppelberuf in einem Kanton patentirte

Medizinalpersonen fein.

In Ermangelung brevetirter Militärärzte können auch

nicht patentirte Mediziner (Kandidaten) zeitweilig und

ohne Einfluß auf ihre spätere Eintheilung und ihr
Avancement zum aktiven Dienste berufen werden.

Z. 19. Die Frater sollen starke, redliche und

intelligente Männer, wo möglich ärztliche Gehülfen oder

mit der Krankenwartung speziell vertraute Leute sein und

ordentlich lesen und schreiben können. Sie werden erst
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nachdem sie als Rekruten den nach §. 34 vorgeschriebenen 3o,Julil8SS>
Unterrichtskurs mit befriedigendem Erfolg gemacht haben, 9- März I860»

zu Fratern ernannt.

§. 20, Die Ernennung, Beförderung und Entlassung

der Offiziere des Gesundheitsstabes, zu welchen auch

die Ambülancenkommifsäre gebören, geschieht durch den

Bundesrath nach den Bestimmungen der Art. 29, 32,
33, 36 und 37 des Gesetzes über die eidg.
Militärorganisation vom 8. Mai 1850, wie folgt:

Die Kantone können Vorschläge für alle Grade des

Gesundheitsstabs einreichen, deßgleichen der Oberbefehlshaber

des Bundesheeres, die in Art. 29 der eidg.

Militärorganisation bezeichneten Inspektoren für ihren
Inspektion skrei s und der Oberfeldarzt.

§. 21. Wenn Stellen im Gesnndheitsstab in
Erledigung kommen, so hat der Bundesrath, Fälle von

Dringlichkeit vorbehalten, den Kantonen von der Anzahl
der vorzunehmenden Ernennungen Kenntniß zu geben.

tz. 22. Die Beförderungen im Gesnndheitsstab bis
und mit dem Hauptmannsrang haben nach dem Dienst-
alter statt. Diejenigen zu einem höhern Rang nach

freier Wahl, je aus den Offizieren des unmittelbar
darunterstehenden Ranges, sofern die letztern wenigstens zwei

Jahre in demselben gedient haben. Es können jedoch
in Berücksichtigung ausgezeichneter Dienste^ oder ganz
besonderer Fähigkeiten Ernennungen und Beförderungen in
Abweichung von obigen Bedingungen stattfinden.

23. Den Offizieren des eidgenössischen Gesund-,

heitsstabes ist der Austritt aus dem Stabe zu gestatten,

sofern ihr dießsälliges Begehren im Laufe des Monats
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Ä0.Julit3S9. Januar eingereicht wird und nicht ein Truppenaufgebot
S.März i860, nah bevorsteht. Derjenige, welcher erst nach vollendetem

50. Altersjahr austritt, behält die Ehrenberechtigungen

feines Ranges (Art. 36 der eidg. Militärorganisation).

S. 24. Die Ernennung, Besörderung und Entlassung

des sämmtlichen Gesundheitspersonals bei den Korps
und der Krankenwärter für die Ambülaneen und Spitäler
geschieht nach den Bestimmungen der Militärgesetze der

betreffenden Kantone.

4. Allgemeine Aufgabe des Gesnndheitspersonals.

». Beim Gesundheitsstab.

s. 25. Dem Oberfeldarzt liegt die Leitung und die

Aufsicht über die gesammte Gesundheits- und Krankenpflege

ob, so wie auch über den Unterricht des Gesund-

beitspersonals. Derselbe stebt unmittelbar unter dem

eidgenössischen Militärdepartement. Seine Amtsdauer ist

auf drei Jahre festgesetzt (Art. 1l6, 123 und 125 des

Gesetzes über die eidg. Militärorganisation).

§. 26. Unter seinen Befehlen sieben zur Ausführung
feiner Aufträge und der ihnen nach ihren speziellen

Instruktionen auffallenden Verrichtungen, so weit dieselben

den Gesundheitsdienst betreffen:

1. Die Divisionsärzte zur Aufsicht und Leitung des

Gesundheitsdienstes bei einer Armeedivision;

Im Fall von aktivem Dienst wird ein Divisionsarzt

mit Oberstlieutenantsrang bezeichnet, dem die

Inspektion der Spitäler obliegt und welcher tn
vorkommenden Fällen als Stellvertreter des Oberfeldarztes

zu funktioniren hat;
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L. Der Stabsarzt als Adjutant und Büreauchef des M.JuliWöS»
Oberfeldarztes; 9. März 1860»

3. Der Staatsapotheker zur nähern Leitung des

Apothekerwesens ;

4. Die Ambülancenärzte erster Alasse; welche auch zum
Dienste als Brigadeärzte verwendet werden können;

5. Die Ambülancenärzte zweiter und dritter Klasse als
Assistenzärzte, welche in den Ambülaneen, so wie
als Stellvertreter der Korpsärzte (§. 16) und in
Aufnahms- und Centralfpitäler beordert, auch

einzelnen Truppenkorps bei Detaschirungen zc. zu
vorübergehenden Dienstleistungen beigegeben werden

können;
6. Die den Ambülancensektionen zugetheilten Ambü-

lancenkommissäre, welchen das Verwaltung^, .Ver-
pflegungs- und Rechnungswesen bei den betreffenden
Sektionen obliegt;

Dem Oberfeldarzt wird im aktiven Dienst ein

Ambülancenkommissär zur Verfügung gestellt;

7. Die Krankenwärter als Gehülfen der Aerzte in den

Spitälern uud Ambulancen und zur Krankenwartung;
Denfelben liegt auch das Rasiren und

Haarschneiden ob.

§. 27. Alle Offiziere des Gesundheitsstabes haben

sich auch in Friedenszeiten allen denjenigen Aufträgen zu

unterziehen, welche ihnen von dem Oberfeldarzte in
Betreff des eidgenössischen Gesundheitsdienstes ertheilt,
werden.

d, Aufgabe des Gcsundheirspersonals bei den Korps.

§. 28. Der Dienst der Korpsärzte umfaßt die Aufsicht

über den Gesundheitszustand der Militärs ihrer be-
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S«,Julil8S9. treffenden Korps, die Abwendung gesundheitsschädlicher
Ä. März 1860. Einflüsse, die Untersuchung und Behandlung der Kranken

und Verwundeten, so lange die Unterbringung in eine

Ambülance oder Spitalanstalt nicht nothwendig oder nicht

möglich ist,

tz. 29. Die Frater stehen zur Verfügung der Aerzte

für alle deu Korpskranken zu ertheilenden Dienstleistungen.
Es liegt denselben auch das Rasiren und Haarschneiden
bei der Mannschaft ihres Korps ob.

e, Aufgabe und Stellung des sämmtlichen Gesundheitspersvnals in
Bezug auf rein militärische Verbältnisse.

8- 30, Für dasselbe gelten in dieser Beziehung die

Pflichten und Befugnisse, wie sie das allgemeine Dienst-
^ Reglement für die eidgenössischen Truppen aller Grade

bestimmt. Tas Gesundheitspersonal steht nur, was den

fanitarischen Dienst an sich betrifft, speziell unter den

Gesundheitsoffizieren, in Bezug auf rein militärische

Verhältnisse dagegen auch unter den betreffenden militärischen

Obern.

ö. Spezielle Dienstvorschriften fiir die verschiedenen Klassen des

Gesundheitsversonals.

§. 31. Besondere Instruktionen werden das Nähere

bestimmen:
». Ueber Dienstvorschriften für das Personal des Ge-

sundhe'tsstabs, so wie für dasjenige der Ambülaneen

und Spitäler überhaupt;
b. Des Personals bei den Korps;
e. Ueber das Verfahren bei Entlassung Dienstuntauglicher,

und die Krankheiten und Gebrechen, welche

die Dienstuntauglichkeit begründen;
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g. Ueber das Rapportwesen; 30,Julit8S9.

e. Ueber den Gesundheitsdienst in den eidgenössischen März 18S0.

Schulen.

6. Unterricht des Gesundheitsverkonals.

§. 32. Die Eidgenossenschaft sorgt für einen

vollständigen Unterricht der Militärärzte beim Stab und bei

den Korps, in allen bezüglichen Dienstverhältnissen, zu

welchen sie nicht durch ihre speziellen Berufsstudien
befähigt sein sollen. Zu diefem Zwecke veranstaltet sie

fanitarische Jnstruktionsknrse und bestellt die erforderlichen

Jnstruktoren (Art. 73 und 74 des Gesetzes über
die eidg. Militärorganisation).

Diese Kurse dauern wenigstens zwei bis drei Wochen.

In solche sind auch die Ambülancekommissärsafpiranten

zu berufen

H. 33. Der Unterricht der sämmtlichen Gesundheits-

vffiziere soll sich über alle Verhältnisse des Gesundheitsdienstes

erstrecken, namentlich über die Organisation
desfelben, die speziellen fanitarischen und die allgemeinen

militärischen Dienstverhältnisse, das Verwaltungs- und

das Rechnungswesen.

§. 34. Desgleichen wird die Eidgenossenschaft auch

für den Unterricht der Frater und Krankenwärter durch

Anordnung ^besonderer Kurse von wenigstens dreiwöchentlicher

Dauer sorgen.

§. 35. Der Unterricht der Frater und Krankenwärter

foll sich über alle Dienstobliegenheiten derfelben

ausdehnen und dieselben befähigen zur nothwendigen technischen

Fertigkeit im Anlegen von Verbänden, Herstellung.
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so.JulitSSg. von Transportmitteln und andern nothwendigen Ver-
S. Mörz igeo, richtungm ihres Berufes. Die Krankenwärter speziell

noch im Auf- und Abladen der Ambülancengeräthschaften,

Einrichtung von Verbandplätzen.

s. 36. Ein besonderes Regulativ wird das Nähere

über die Unterrichtskurse der Aerzte, Ambülancenkom-

missäre, Krankenwärter und Frater bestimmen.

7. Belleibung, Distmkttonszeichen, persönliche Ansritstung und

Bewaffnung des Gesnndheitspersonuls.

tz. 37. Die Bestimmungen darüber sind im Reglement

über die Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung
des Bundesheeres enthalten.

». Bessldung.

8. 38. Die Besoldungsverhältnisse des Gefundheits-
pnsonals sind auf den, dem Beschlusse betreffend

Umwandlung der Besoldungen und Vergütungen vom 23.

Dezember 1851 angehängten Tafeln 10 bis und mit 18,
so wie hinsichtlich der Ambülamenärzte durch das

Bundesgesetz vom 2. Februar 1853 bestimmt. (Siehe Beilage

II)
ö. Material.

8. 39. Die verschiedenen Truppenabtheilungen der

eidgenössischen Armee werden mit demjenigen sanitarischen
Material ausgerüstet, das zur ersten Beforgung der
Verwundeten und zur anfänglichen Behandlung der am

häufigsten vorkommenden Krankheiten unerläßlich ist. Dem
Militärarzte können daher nicht alle diejenigen Heilmittel
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zu Gebote sieben, über welche der Civilarzt verfügen 30.Juli tSSK.

kann. ^ S.MörztSeo.

§. 40. Dieses Material ist im Reglement über die

Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung für die

verschiedenen Truppenabtheilungen (vom 27. August 1851)
wie folgt bestimmt:

1. Jedes Jnfanteriebataillon soll in seinem Fourgon
unter andern Gegenständen an sanitarischen Geräthschaften

enthalten (§. 366 und 369) :

s. Eine große Feldapotheke;

b. Eine Verbandkiste nebst den dazu gebörenden Schienen,

zugleich einen Apparat chirurgischer Instrumente

in sich fassend;

o. Zwei Feldapothekentornister;

6. Acht Brankards.

Bei Halbbataillonen fallen der zweite Tornister
und drei bis vier Brankards weg.

Ferner gehört zu jeder Kompagnie eines Jnfan-
teriebataillöns (S. 225) :

e. Eine Bulge mit vorschriftmäßigem Inhalt;
f. Eine Wasserflasche von Weißblech.

S. 41. 2. Jede Kompagnie der Spezialwaffen soll
mit einem Brankard, einer Bulge und einer Wasserflasche

versehen sein.

Ueberdieß diejenigen des Genie und der Artillerie,
so wie jede Kavallerieschwadron mit einer Feldliste,
enthaltend eine Feldapotheke, einen Apparat chirurgischer

Instrumente und einen Vorrath von Verbandstücken.

Die Raketenbatterien statt der Feldapotheke mit einem

Feldapothekentornister.
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M. IM 1859. §. 42. Das in den beiden vorhergehenden Para-
Ä.Mörz i860, graphen vorgeschriebene Material wird von den Kantonen

nach den darüber bestehenden Vorschriften, Modellen
und Zeichnungen geliefert.

Alles unbrauchbare und schadhafte Material ist beim

Eintritt eines Korps in den eidgenössischen Dienst
zurückzuweisen oder auszubessern.

Ersatz oder Ausbesserung geschieht auf Rechnung des

betreffenden Kantons.

Für den Unterhalt und den Verbrauch während des

eidgenössischen Dienstes entschädigt die Eidgenossenfchaft

<Reglement für die eidg. Kriegsverwaltung)-

§. 43. 3. Zu jeder Brigade gekört außer dem

vorhergehenden Material:

Ein,« Ambülancesektion, bestehend aus einem mit der

zu gleichzeitiger Beforgung von wenigstens dreißig
Verwundeten erforderlichen Anzahl Arzneien, Verbandstücken,

Instrumenten, Bettstücken, Spital- und Küchengeräthen

und Transportmitteln ausgerüsteten Fourgon oder

Bastapparat und wenigstens einem Tränsportwagen für
Schwerverwundete.

Sowohl die Bedienung und die Bespannung des

Fourgons (zu 2 Mann und 4 Pferden) als diejenige
des Transportwagens (zu 1 Mann und 2 Pferden) und

die Fortschaffung des Bastapparates, so wie der Caco-

lets und Litières geschieht durch Trainpferde und

Trainmanuschaft.

§. 44. Die Ausrüstung der Ambülaneen soll auf
möglichst sorgfältige und kunstgemäße Behandlung der
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Verwundeten und der bei derselben oder sonst am häu- W.Juli t8SS^

flgsten vorkommenden Krankheiten berechnet sein, mit 9.MäHt8ßS.

Vermeidung alles Entbehrliche«. Es soll eine gewisse

Anzahl von Cacolets und Litières angeschasst werden,
welche den Ambnlancen nach Bedürfniß zugetheilt werden

können.

s. 45. Die stehenden Spitäler (Aufnahms- un^

Centralsvitäler) sollen Alles enthalten, was zur
Erreichung ihrer Aufgabe nothwendig ist,

K. 46. Das Material für die Ambülaneen und

Spitäler liefert und unterhält, sei es aüs den eidgenössischen

Magazinen, fei es durch Kauf oder Requisition,
die Eidgenossenschaft, nach den in den betreffenden Bei- -

lagen zu den Instruktionen für die Gesundheitsbeamten

gegebenen näbcrn Vorschriften, so wie allfälligen
Zeichnungen und Modellen. Der Bund bestreitet alle Ein-

,Eichtlings- und Ausrüstungskosten (Art. 92 der eidg.

Militärorganisation).

S. 47. Die erforderlichen Lokalitäten hingegen haben

die Kantone anzuweisen und zu überlassen (Art. 92 des

Gesetzes über die eidg. Militärorganisation). Es sollen

dieselben eigene Zimmer zur Aufnahme von Offizieren
und zur Absonderung gewisser Kranken enthalten. ^

l2 Ueberwachung und Inspektion des Gesundheit»-

dienstes.

H. 48. Die Inspektionen über das Personelle und

Materielle des Gesundheitsdienstes werden durch Offiziere

des Gesundheitsstabs fo oft als es'die Verhältnisse

nöthig machen, vorgenommen (Art. 82 der eidg.

Militärorganisation).



3V.Julil859. Die Inspektoren sind berechtigt, von den Kontrollen
s. Mörz I860, und Etats der Kantone über das Personal und Material

Einsicht zu nehmen, so weit es den ihnen übertragenen

Geschäftskreis betrifft.

Eine Instruktion wird die nähern Bestimmungen
festsetzen (Art. 83 und 124 der eidg. Militärorganisation).



Blilige N,, I, Nach S°i„ M,

Etat
des Gesundheitspersonals bei der eidg. Armee, ohne diejenigen beim eidg. Gesundheitsstab (vicke S. 14 des Org.-Reglements) nach

dem Gesetz über die Militärorganisation vom 8. Mai 1850, dem Gesetz über die Beiträge der Kantone und der Eidgenossenschaft an

Mannschaft u. s. w. vom 27. August 1851, so wie nach dcn Vorschriften des vorhergehenden Reglements.

Auszug.
z Sonstiges Reserve. Sonstiges

Aerzte für die Gefnndheits- Aerzte für die
GesundheitsKantone.

Spezialwaffen. Infanterie. personal. Spezialwaffen. Infanterie.
personal.

Total. Total.

's-
L «

« " R L 's « «
Z m
K

t» S>

« K
s s

Zürich 2 6 2 ' 8 16 34 12 63 2 4 1 4 8 19 6 34
Bern 3 7 3 16 32 61 26 118 3 7 2 8 16 36 l 12 63
Luzern. ^ — 2 — 5 10 17 8 36 — 2 1 3 5 n 4 20
Uri —

'

— — 1 1 2 1 4 1 i — 3
Schwyz '— — — 2 3 5 2 11 — 1 1 2 1 6
Obwalden — — 1 1 2 1 4 2
Nidwalden — — — 1 1 1 3 2
Glarus — — — 1 2 3 2 8 — 1 1 2 1 4
Zug — — — 1 1 2 1 4 — — — 1 1 — 3

Freiburg — 1 1 4 13 5 26 — 1 — 2 3 6 3 12

Solothurn — 1 — 3 5 9 3 17 1 1 1 2 5 2 8
Baselstadt — 1 — 1 1

'
3 1 5 — 1 1 1 4

Bafelland — 1 — 2 3 6 2 11 1 1 1 3 I 7

Schaffhausen — — 1 2 2 5 2 9 — 1 1 2 1 5
Appenzell Außer-Rhoden — 1 — 2 2 5 2 11 1 — 1 1 3 1 - 5
Appenzell Inner-Rhoden — — — 1 1 2 1 3 — 1 t — 2
St. Gallen — 3 l 6 12 22 8 43 2 3 6 11 4 22
Graubünden — 1 — 3 6 10 5 21 — 1 — 2 3 6 2 11

Aargau 2 4 1 7 13 27 10 51 2 3 —- 3 6 14 6 26
Thurgau — l — 3 6 10 5 22 — 1 — 2 3 6 '3 12
Tessin ^ 1 l — 4 8 14 6 28 1 1 — 2 4 8 3 15
Waadt l 5 2 6 12 26 10 49 1 3 1 3 6 14 6 26
Wallis — 1 — 3 6 10 6 21 — 1 — 2 3 6 2 11

Neuenburg 1 — 2 4 3 16 — 1 — 1 2 4 2 8

Genf — 2 — 2 4 8 3 12 — 2 — 1 1 4 2 6

9 39 11 86 159 304 126 596 9 32 6 42 77 166 63 317



Beilage Nr. N.

Nesoldnngs-Etat
des Gesundheitspersonals des eidg. Bundesheeres nach den Besoldungsetats zum Beschluß der schweiz. Bundesversammlung vom

23. Dezember 1851 (Tafeln Nr. 11—18), und dem Bundesgesetze vom 2. Februar 1853.

Besoldung.
Bemerkungen.Stelle. i Rang.

> Fr. Rp. »L

1. Oberfeldarzt Oberst 17 40 2 2

2. Divisionsarzt Oberstlieutenant 13 — 2 2-

Major 10 10 2 2 -

Hauptmann 8 — 2 1

5. Stabsapotheker Hauptmann 8 — ' 2 1

6. Ambülancenarzt I. Klaffe Hauptmann 8 2 1 Die Fourageration, insofern er bei den Truppenkorps
angestellt ist oder denselben in Aufträgen folgen muß.

7. Ambülancenarzt II, Klasse Oberlieutenant 5 80 2

8. Ambülancenarzt III. Klaffe Unterlieutenant 5 10 2 —

9. Arzt bei den Spezialwaffen Oberlieutenant 4 65 1 — Dazu bei der Artillerie und Kavallerie eine Fourageration.

10. Bataillonsarzt Hauptmann 5 80 2 1

3 60 1 —

12. Ambülancenkommifsär (Oekonom) t. Unterlieutenant 5 10 2 —

13. Krankenwärter I. Klasse — 1 45 1 —

14. Krankenwärter II. Klasse — — 90 1 —

15. Frater beim Genie und bei der Artillerie — — 70 1 —

16. Frater bei der Kavallerie - — 95 1 1

17. Frater bei den Scharfschützen —. 65 1 -
18. Frater bei der Infanterie 60 1
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Beilage Nr. III. !WJ««t8Sg.
9.MSrz18««>

Der Gesunoheitsstab umfaßt:

1. Das Medizinalpersonal, bestehend aus:

«. dem Oberfeldarzt mit Oberstenrang;

d. 9 Divisionsärzten, wovon drei den Oberst¬

lieutenantsrang bekleiden können, die übrigen
mit Majorsrang;

«. einem Stabsarzt und einem Stabsapotheker
mit Hauptmannsrang;

<l. der erforderlichen Anzahl Spital- und Am-

bülance-Aerzten der I. Klasse mit Hauptmannsrang,

welche auch zum Dienste als Brigadeärzte

verwendet werden können;
' der II. Klasse mit Oberlieutenantsrang;

der III. Klasse mit ersten Unterlieutenantsrang;

e. 30 Ambülancenkommissären (Oekonomen) mit
ersten Unterlieutenantsrang;

2. Das Veterinärperfonal, bestehend aus:

dem Oberpferdarzt mit Hauptmanns- oder Majors-
rang, und einer unbestimmten Zahl von Stabs-
pferdärzten mit Oberlieutenants- oder ersten

Unterlieutenantsrang.
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30J«lil3S9. Der Regierungsrath des Kantons Bern
S. März I860, 55^.5.beschließt:

Vorstehendes Reglement ist in die Sammlung der

Geseke und Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 9. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Bircher

t9. März Gesetz
I860.

über

die Errichtung von Waldwirthschaftsplänen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, das Kapital zu erhalten, das in den

Gemeinde- und Korporationswaldungen liegt und die

Wirthschaft dieser Waldungen aus deren nachhaltigen

Ertrag zu gründen,

gestützt auf H. 69, drittes Lemma der Staatsverfassung

auf den Antrag des Regierungsrathes,

verordnet:

H. 1. Die Gemeinden und Korporationen werden

verpflichtet, längstens bis zum 1. Jänner 1875 über ihre
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Waldungen einen Wirthschaftsplan nach forstwirthschaft- t«. MSr^,

lichen Grundsätzen aufzustellen und dem Regierungsrath

zur Genehmigung vorzulegen.

Wo die Waldungen über ihren nachhaltigen Ertrag
genutzt werden, ist der Regierungsrath ermächtigt, die

Aufnahme eines Waldwirthschaftsplanes anzuordnen.

S. 2. Die Gemeinden und Korporationen, welche

ihre Waldwirthschaftsvläne in den nächsten 10 Jabren
ausführen, erhalten an die Kosten der Vermessung und

Errichtung dieser Wirthschaftspläne einen Beitrag bis
ans 10"/«.

H. 3. Die Vertrüge über Vermessung und Errichtung
der Wirthschaftspläne unterliegen der Genehmigung,der
Direktion der Domänen und Forsten.

§. 4. Tie Gemeinden und Korporationen haben in

Verbindung mit dem Wirthschaftsplan ein Nutzungsreglement

aufzustellen, das der Genehmigung des

Regierungsrathes unterliegt.

§. 5. Dieses Gesetz tritt auf I. April 1860 in
Kraft.

Bern, den 19. März 1860. >

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Ter Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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zg. März Der R eg ie run g srar h des Kantons Bern
isso.

beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Gesetzes und Aufnahme
desselben in die Gesetzessammlung.

Bern, den 21. März I860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

zg. März Dekret.
186«.

betreffend

die Trennung der Gemeinde Guggisberg in zwei

Gemeinden (Guggisberg und Rüschegg).

Der Große Ratb des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die große Ausdehnung des dermaligen Gemeindebezirkes

von Guggisberg, verbunden mit der, übrigen

eigenthümlichen Verhältnissen dieser Gemeinde, einer

geregelten Gemeindeverwaltung große Schwierigkeiten
entgegenstellt, deren Beseitigung wünschenswerth ist — nach

Anhörung der Betheiligten —
aus den Antrag des Negierungsrathes,

beschließt:

ß. 1. Die Gemeinde Guggisberg wird in zwei

Gemeinden getrennt, von denen die eine den Namen
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Guggisberg, die andere den Namen Rüschegg ig. März

erhält. t3«o.

§. 2. In beiden Gemeinden sind für die Beforgung
der örtlichen, fo wie der bürgerlichen Angelegenheiten
die im Gesetze hiefür vorgesehenen Organe aufzustellen.

s. 3. Jede der beiden Gemeinden bildet zugleich

bis auf Weiteres eine Kirchgemeinde, in dem Sinne
jedoch, daß dadurch an den bestehenden Verhältniffen
der Helferei Rüfchegg in kirchlicher Beziehung nichts
geändert werden soll.

S. 4. Das gegenwärtige Dekret, welches feit dem

1. Januar 1860 provisorisch vollzogen worden, tritt
nunmehr definitiv in Kraft.

Bern, den 19. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,

M. v. Stiirler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in Vollziehung gesetzt und
in die Gesetzessammlung eingerückt werden.

Bern,, den 21. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber:

Bircher.

Jahrgang I8K0.
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2t. März Gesetz
bebend,

Mobifikation der Satzung 170 Ks EivilgefètzVucheS.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß es nothwendig isd, die Beftim-

mmtg der Satzung. 170 des Personenrechts in Einklang

zu bringen mit den Grundsätzen der neMN Gesetzgebung

über das Armen- und Niederlasfungswesen, —
auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion und

nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath,

beschließt:

§. 1. Die Entschädigungssumme, zu welcher der

Vater eines unehelichen Kindes, das Heimath halber
einer Gemeinde des alten Kantonstheils mit rein örtlicher

Armenpflege angehört, in Gemäßheit der Satzung 170

des Personenrechts gerichtlich verurtheilt wird, fällt von

nun an nicht mehr an die Heimathgemeinde des Kindes,
fondern in das Gemeindsarmengut derjenigen Gemeinde,
in welcher die Mutter des unehelichen Kindes zur Zeit
der Niederkunft ihren polizeilichen Wohnsitz hat, und ist

zum Stammkapital dieses Gutes zu schlage,: (§. 26,
Ziff. 2 des Armengesetzes).

S. 2. Bezüglich des Anspruchs auf folche

Entschädigungssummen für uneheliche Kinder, welche Heimath
halber einer Gemeinde des alten Kantonstheils mit
bürgerlicher Armenpfiege (H. 25 des Armengesetzes), oder

einer Gemeinde des neuen Kantonstheils angehören, hat
es auch fernerhin bei den bisherigen gesetzlichen

Bestimmungen sein unverändertes Verbleiben.
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S. 3. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1860 in 21. März,

Kraft, findet jedoch keine Anwendung auf diejenigen

Fälle, wo zur Zeit feiner Promulgation die Heimath-
gemeinde eines unehelichen Kindes auf die in Satzung
170 des P. R. vorgesehene Entschädigung bereits gerichtlich

geklagt hat.

Bern, den 21. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Ter Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrarh des Kantons Bern
beschließt':

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gefetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 26. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Bircher.
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21. März Gesetz
13S«.

betreffend

die Verlängerung der Amtsdauer der Geschwornen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die gemachten Erfahrungen es wünschenswerth

erscheinen lassen, die Amtsdauer der Geschwornen in
angemessener Weise zu verlängern, —

auf den Antrag des Regierungspräsidenten und in
einiger Modifikation der §§. 12, 13 und 15 des

Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden vom

31. Juli 1847,
^ beschließt:

S. 1. Tie kantonalen Geschwornen werden in
Zukunft, das erste Mal im Jahr 1860, gleichzeitig mit
den eidgenössischen Geschwornen, ans die Dauer von
drei Jahren gewählt. Ihre Amtsthätigkeit beginnt mit
dem 1. Dezember nach getroffener Wahl.

K. 2. Diejenigen Geschwornen, welche im Jahre
1860 und von da an während einer vorhergehenden

Amtsperiode als urtheilende Geschworne oder

Ersatzmänner fnnktionirt haben, können diefer Verpflichtung

für die nächste Amtsperiode enthoben werden. Im Nebrigen

gelten die daorts einschlagenden Bestimmungen des

§. 15 u. ff. des Gesetzes über die Organisation der

Gerichtsbehörden.
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5 §. 3. Dieses Gesetz, mit dessen Vollziehung und 2t. Mä^
Handhabung der Regierungsrath beauftragt wird, tritt
sofort in Kraft.

Bern, den 21. März 1860.

Namens des Großen Rathes,
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz foll in Vollziehung gesetzt und
in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen

werden.

Bern, den 26. März 1860.

^ Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
^

Ter Rathsfchreiber,

Bircher.
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Ä1. März Gesetz
1360.

betreffend

die Aufhebung der Geldhinterlagen bei Verehelichung

von Ausländern mit bernischen Weibspersonen.

Der Gro,ß.e Rath des Kantons Bern,
in Erwägung, daß nach den gemachten Erfahrungen

die Bestimmungen des §. 51, litt, o und §. 60, litt. «
der Fremdenordnung vom 21. Christmonat 1816, den

'Interessen des Kantons, der Gemeinden, und der

Staatsangehörigen unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr
entspricht;

auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion
und nach geschehener Vorberathung durch den

Regierungsrath ;

beschließt:

§. 1. Die litt, o des §. 51 und litt. « des §. 60
der Fremdenordnung vom 21. Christmonat 1816 sind

aufgehoben.

Z. 2. Die infolge der aufgehobenen Gesetzesbestimmung

gemachten Hinterlagen sind den Betheiligten
zurückzustellen, sofern der Nachweis erbracht wird, daß
die Ehe in dem Heimathstaate anerkannt sei und die

Ehefrau und Familie des Hinterlegers dafelbst jederzeit

Aufnahme finden werden.

Der Auslieferung der Hinterlage soll jedoch eine

Bekanntmachung durch das Amtsblatt vorausgehen, dnrch

welche allfälligen dritten Berechtigten eine Frist von 30

Tagen zur Anmeldung ihrer Ansprüche bestimmt wird.
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Ueber allfällige Einsprachen entscheidet, wenn sie 21. März

administrativ-rechtlicher Natur sinb, der Regierungsrath ; ^u-
zivilrechtliche Fragen hingegen verweist derselbe an die

Gerichte.

s. S. Diefes Gefetz, welches am Z. Wintrrmonat
l8ü9 provisorisch in Kraft erkannt worden war, tritt
nun definitiv in Kraft.

Bern, den 21. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber:

M. 5>. Trörler.

Der.Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gefetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den M. März 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber

Btrcher.
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2«. März Gesetz.isso.

- Der Große Rath des Kantons Bern,
in Abänderung des Ohmgeld gefetzes vom 9. März

1841, resp, des §. 1 Ziffer I. 1 und II. 1 des Gesetzes

vom 1. März 1853,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1. Von dem zum Verbrauch in den Kanton
Bern in einfachen Fässern eingeführten Bier wird eine

Ohmgeldgebühr von 3 Rp. per Maß für fchweizerifches

und von 4 Rp. für fremdes Produkt bezogen.

Art. 2. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung
dieses mit dem 15. April I860 in Kraft tretenden

Gefetzes beauftragt.

Bern, den 26. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz, soll, nachdem es durch Beschluß

vom 3. dieses Monats die bundesräthliche Genehmigung
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erhalten hat, durch das Amtsblatt und Aufnahme in die 2«. März

Gesetzessammlung öffentlich bekannt gemacht werden. tSSV.

Bern, den 7. April 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber:

Bircher.

e s e tz W. März
isso.

betreffend

die Fristbesttmmung für die Beschwerdeführung gegen

die regierungsstatthalteramtliche Passation von

Vormundschaftsrechnungen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß die auf den 1. Oktober 1847

erfolgte Aufhebung der Fristen zur Beschwerdeführung

gegen die regierungsstatthalteramtliche' Passation einer

Vormundschaftsrechnung Unsicherheit in das

Vormundfchaftswefen gebracht hat und die Vormundschaftsbchörden
und Vögte unnöthiger Weise auf Jahre im Zweifel
darüber läßt, ob sie für abgeschlossene Vormundschaftsverwaltungen

definitiv entlastet seien oder noch verantwortlich

erklärt werden ; in Betrachtung ferner, daß zur Be-

fchwerdeführung gegen eine regierungsstatthalteramtliche

Passation prozeßualische Fristen eben fo nöthig find, wie
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28. März zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen andere erstinstanz-
I8so. ^jchg Urtheile von Administrativ- und Gerichtsbehörden,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§. 1. Wollen die Vormundschaftsbehörde, der Vogt,
der Pflegbefohlene oder seine Verwandten über die

Passation der Vogtsrechnung Beschwerde führen (Satz. 287),
fo ist die Beschwerde inner 30 Tagen, von der Eröffnung

der Passation an, beim betreffenden Regierungs-
fiatthalteramte zu erklären.

Die Erklärung kann mündlich zu Protokoll gegeben

werden oder schriftlich in Form einer Kundmachung durch

den Weibel geschehen.

S. 2. Der Regierungsstatthalter bestimmt der be-

schwerdeführenden Partei eine Frist von wenigstens 14

Tagen, innerhalb welcher sie ihm die Akten geordnet und

geheftet nebst der allfälligen Beschwerdeschrift einzureichen

haben. Den interefstrten Parteien gibt er, je nach den

Umständen, Einsicht oder abschriftliche Mittheilung der

Beschwerde und bestimmt ihnen zugleich eine angemessene

Frist zur schriftlichen Eingabe ihrer Gegenbemerkungen,

worauf die Einsendung der Akten an den Regierungsrath

erfolgt.
Die Versäumniß einer durch den Regierungsstatthalter

anberaumten Frist wird als ein Verzicht auf die
Vorkehren ausgelegt, welche die säumige Partei zu

treffen hatte.

K. 3. Der Regierungsrath ift befugt, jede ihm
geeignet scheinende Ergänzung der Akten zu veranstalten,

fo wie auf daheriges Verlangen eine Fristverlängerung

zu gestattewmnd entscheidet auf den Bortrag der Direktton
der Justiz und Polizei endlich.
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§. 4. Dieses Gesetz sindet auch seine Anwendung' 2S, März

«uf die Rekurserklärungen gegen diejenigen Passationen, ^^M-

welche von den nach Satz. 208 C. G. zu Veranstaltung
der Vormundschaftspolizei aufgestellten Kommissionen

ausgehen.
' Die bezüglichen Rechtsvorkehren geschehen jedoch

bei dem Regierungsstatthalter des betreffenden
Amtsbezirks.

§. 5. Dieses Gefetz tritt auf den I. Juli 1860 in
Kraft, findet jedoch keine Anwendung auf Rechnungs-

pafsationen, welche vor dem Inkrafttreten desselben

stattgefunden haben.

Bern, den 28. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber,

M v. Stürler.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gefetze und Dekrete aufgenommen

«erden.

Bern, den 4. April 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

P. Migy.
Der Ratbsschreiber,

Bircher.
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2«. Mâ,z Gesetz
I860.

über

die Lehrerbildungsanstalten des Kantons Bern.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Lehrerbildungsanstalten des Kantons

den Bedürfnissen desselben und den daherigen er-
höhten Anforderungen an die Lehrer entsprechend

einzurichten ;

gestützt auf die KK. 13, 28 und 36 des Gesetzes über
die Organifation des Schulwesens vom 24. Juni 1856 ;

auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des

Regierungsrathes,

beschließt:

I. Lehrerseminar für den deutschen Kantonstheil.

§. 1. Zur Bildung von Lehrern für die deutschen

Primarschulen des Kantons soll eine Anstalt für höchstens

120 Zöglinge eingerichtet werden. Die Zöglinge
sollen 3 Successivklasfen bilden und in der Anstalt Wohnung

und Kost erhalten.

S. 2. Der Unterricht im Seminar dauert in der

Regel drei Jahre und soll stets im Hinblick auf den im
Gesetz über die Organisation des Schulwesens (§§. 1

und 3) ausgesprochenen Zweck der Primarschulen, so

wie auf den obligatorischen Unterrichtsplan und die

obligatorischen Lehrmittel derselben ertheilt werden.
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S. 3. Tie Unterrichtsgegenstände des Seminars sind: 28. MSrz

Christliche Religionslehre, Erziehungs- und Unter-
richtslehre, deutsche Sprache, die Elemente der

französischen Sprache, Mathematik, Naturkunde
mit besonderer Berücksichtigung der Haus- und

Landwirthschast, Geschichte, Geographie,
Schönschreiben in Verbindung mit Buchhaltung, Zeichnen,

Gesang, Klavier-, Orgel- und Violinspiel, körperliche

Uebungen, Anleitung zu landwirthschaftliche«
Arbeiten.

Der Umfang des Unterrichts in den einzelnen Fächer
nnd die Abstufung desselben nach den verschiedenen

Klassen wird durch einen von der Erziehungsdirektion zu
erlassenden Lehrplan festgestellt.

H. 4. Die Zöglinge sind in einer Uebungsschule, -

welche das Bild einer wohlgeordneten Primarschule
darbieten foll, zum Schulhalten anzuleiten und praktisch

zu üben.

§. 5. Der Staat wird das Seminar mit allen,

zur vollständigen Lösung seiner Aufgabe nothwendigen
Mitteln ausstatten, namentlich mit den entsprechenden

Sammlungen an Büchern, Naturalien, Apparaten,
musikalischen Instrumenten und andern Lehrmitteln.

Es ist demselben auch zur Anleitung und Uebung
der Zöglinge in Haus- und landwirchschaftlichen Arbeiten
und zur Führung einer rationellen Landwirthschaft nahe

gelegenes Land in genügendem Umfange anzuweisen.

F. 6. Die Lehrkurse sollen spätestens Mitte Mai
beginnen.

Die definitive Aufnahme der Zöglinge erfolgt in der

Regel erst nach einer befriedigenden Probezeit von drei
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W. März Monaten. Am Schlüsse eines jeden Jahreskurses soll

eine Promotionsprüfung, und am Ende des dritten eine

öffentliche Schlußprüfung stattfinden.

Ueberdieß haben die Zöglinge zu Erlangung des

Patens die vorgeschriebenen Prüfungen zu bestehen; bei

welchen die Seminarlehrer nicht zu prüfen haben.

Die Ferien dürfen jährlich 8 Wochen nicht übersteigen.

§. 7. Die Anmeldungen zur Aufnahme ins Seminar
sollen in der Regel ein Jahr vorher bei der Erziehungsdirektion

geschehen. Die Bewerber müssen Kantonsbürger
oder Schweizerbürger sein, deren Eltern im Kanton
niedergelassen sind; überdieß im Laufe des Jahres, in welchem

sie ins Seminar eintreten wollen, das 17. Altersjahr
zurücklegen. Die Erziehungsdirektion kann jedoch in

' Bezug auf das Alter bei wohlvorbereiteten Bewerbern

Ausnahmen gestatten.

§. 8. Ter Unterricht wird den Zöglingen
unentgeldlich ertheilt. Dagegen haben dieselben an die Kosten

für Wohnung, Kost, Wäsche, Licht und ärztliche Besorgung

einen Beitrag zu leisten. Die vollständige Bezahlung

desfelben muß vor dem Eintritt für die ganze Zeit
des Aufenthalts im Seminar gesichert sein.

§. 9. Der normale Jahresbeitrag von Fr. 100 ist
halbjährlich mit Fr. 50 voraus zahlbar.

Tie Erziehungsdirektion ist befugt, ihn für Vermögliche

billig zu erhöhen; Unvermöglichen dagegen kann sie

in Bezug auf das Maß und die Zahlungsweise desselben

Erleichterungen gewähren.

Nichtkantonsbürger, deren Eltern außer dem Kanton

wohnen, haben das Betreffnis) der Kosten für Verpflegung

und Unterricht vollständig zu bezahlen.
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§. 10. Jeder patentirte Zögling ist verpflichtet, 28. MS^
wenigstens 3 Jahre eine Stelle an einer öffentlichen

Schule im Kanton zn versehen. Wer ohne hinreichende,

von der Erziehungsdirektion zu würdigende Gründe diefer

Verpflichtung nicht nachkömmt, ist gehalten, dem Staate
die Kosten sür Unterricht und Verpflegung vollständig
zurückzuerstatten.

Definitiv ausgenommen« Zöglinge, welche vor der

Schlußprüfung freiwillig austreten, oder in Folge
Selbstverschulden austreten müssen, sind ebenfalls zur
Vergütung der Kosten verpflichtet.

Während der Probezeit Austretende baben dagegen

nur das verhältnißmäßige Kostgeld zu bezahlen.

§. 11. Das Lehrerpersonal besteht aus einem Direktor,

höchstens fünf Hauptlehrern und den erforderlichen

Hülfslehrern. Für Wiederholungskurse können auch noch

andere Lehrkräfte beigezogen werden.

Der protestantische Religionslehrer muß dem bernischen

Ministerium angehören.

Für den Religionsunterricht der katholischen Zöglinge
wird im Einverständniß mit der katholischen Kirchenkommission

gesorgt werden.

In Krankheitsfällen oder bei längerer Abwesenheit
des Direktors wird die Erziehungsdirektion aus der Zahl
der Hauptlehrer einen Stellvertreter bezeichnen, der

angemessen zu entschädigen ist.

Die Ernennung des Lehrerpersonals steht dem

Regierungsrathe zu. Die Amtsdauer desselben ist 6 Jahre.

tz. l2. Der Direktor bezieht nebst freier Station für
sich und seine Familie eine Jahresbesoldung von höchstens

Fr. 250«, falls der Frau desselben die Führung des
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W. Marz Hauswesens der Anstalt übertragen werden kann. Ist
dieses nicht der Fall, so beträgt das Maximum der

Besoldung. Fr. 2200, und es ist zur Besorgung des

Hauswesens eine Haushälterin anzustellen.

Tie Besoldung eines Hauptlehrers beträgt höchstens

Fr. 2200, ohne freie Station; diejenige eines in der

Anstalt wohnenden Hülfslehrers Fr. 80), nebst freier
Station.

Vorübergehende Aushülfe wird nach Umständen ho-

norirt.

H. 13. Der Direktor ist zugleich Hausvater und

Lehrer. Er leitet und beaufsichtigt die ganze Haus- und

Landwirthfchaft und besorgt die Kasse und das Rechnungswesen

unter Beihülfe des übrigen Personals der Anstalt.

Sämmtliche Lehrer der Anstalt haben in Umfang,
Methode nnd Abstufung genau den von der Erziehungsdirektion

aufzustellenden Unterrichtsplan zu befolgen. Sie
sind zu höchstens 25 Unterrichtsstunden wöchentlich sür
das Seminar verpflichtet, können aber für Wiederholungsund

Fortbildungskurse, ohne Anspruch auf Entschädigung,
noch außerordentlich in Anspruch genommen werden.

§. 14. Es sollen alljährlich, im Seminar selbst, zur
Sommerszeit und höchstens auf die Dauer von 3 Monaten,

Wiederholungs- und Fortbildungskurse für diejenigen

patentirten Lehrer stattfinden, welchen die Erziehungsdirektion

die Theilnahme an denselben gestatten, oder

welche sie dazu berufen wird.

Die Theilnehmer am Kurse erhalten den Unterricht
unentgeldlich und überdieß freie Station, oder eine

entsprechende Entschädigung.
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U. Lehrerseminar für den französischen Kantonstheil. 28. März
18g«.

§. 15. Die Bestimmungen für das Lehrerseminar
des deutschen Kantonstheils gelten, so weit dieses Gesetz

nicht andere Bestimmungen enthält, auch für dasjenige
des französischen Kantonstheils, welches für beide

Konfessionen bestimmt ist.

§. 16. Die Zahl der Zöglinge des französischen

Seminars ist höchstens 30. Dieselben bilden zwei

Successivklassen. Der Eintritt der Zöglinge für die zweite

Klasse soll jedoch erst im Mai 1862 stattfinden.

Die Unterrichtsgegenstände sind die im §. 3 bezeichnete«

nur daß mit Bezug auf den Unterricht in beiden

Sprachen das umgekehrte Verhältniß stattfindet.

K. 17. Das Lehrerperfonal besteht aus einem

Direktor, wenigstens einem Hauptlehrer und den erforderlichen

Hülfslehrern.

K. 18. Mit dem französifchen Lehrerseminar steht

eine Musterschule in Verbindung, welche den Zweck hat,
den Seminaristen als Uebungsschule zu dienen und

zugleich Zöglinge für das Seminar vorzubereiten. Die
Zahl der Zöglinge dieser Musterschule darf 40 nicht
übersteigen. Sie steht unter der unmittelbaren Leitung eines

Primarlehrers, dessen Besoldung Fr. 900 nebst freier
Station beträgt.

§. 19. Die Aufnahme in die Musterfchule geschieht

in der Regel für drei Jahre. Schüler, welche sich dem

Lehrerstande widmen wollen, sind vorzugsweise zu

berücksichtigen und können bis zum Eintritt ins Seminar
in derselben verbleiben.

Jahrgang I8S0. 6
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W. März §. 20. Unvermögliche Musterschüler haben ein jähr-
!66«. liches Pflegegeld von mindestens Fr. 80 zu bezahlen.

Vermögliche bezahlen mehr. Die Eltern oder deren

Stellvertreter haben sich zum Voraus für die ganze Zeit-
des Aufenthaltes der Schüler für das Pflegegeld zu
verpflichten.

III. Lehrerinnenseminarien.

§. 21. Zu Bildung von Primarlehrerinnen beider

Konfessionen soll sowohl für den deutschen als für den

französischen Kantonstheil eine Anstalt eingerichtet werden.

§. 22. Der Lehrkurs in beiden Anstalten dauert

wenigstens 2 Jahre. Die Zahl der Zöglinge beträgt in
jeder höchstens 15. Dieselben bilden unreine Klasse.

§. 23. Die Bestimmungen des ersten Abschnitts
dieses Gesetzes in Bezug auf Wohnung und Kost, auf
den Unterricht, die Uebungsschule, die Lehrmittel, den

Anfang der Kurse, die Probezeit, die Prüfungen und
die Patentirung, ferner bezüglich auf die Ferien, die

Beiträge an die Kosten, die Pflichten der patentirten
Zöglinge, die Wahl und die Amtsdauer des Vorstehers
und des Lehrerpersonals, die Stellung und die Pflichten
desselben, endlich bezüglich auf die Wiederholungs- und

Fortbildungskurse gelten auch für die Lehrerinnenseminarien,

so weit die besondern Verhältnisse derselben

nicht Abweichungen gebieten, zn welchen der Regierungsrath

befugt ist.

s. 24. Die beiden Anstalten haben je einen

Vorsteher, einen Hauptlehrer nnd eine Hülfslehrerin, oder

umgekehrt eine Hauptlehrerin und einen Hülfslehrer.
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In besondern Fällen kann außerordentliche Aushülfe 28. MS^

bewilligt werden.

K. 25. Die Besoldung eines Vorstehers beträgt
höchstens Fr. 2300, nebst Wohnung, oder bis auf Fr. 2000,
nebst freier Station, wenn seine Frau das Hauswesen

besorgt und den Unterricht in den weiblichen Arbeiten

ertheilt, ohne dieß aber Fr. 300 weniger.

Tie Befoldung eines Hauptlehrers oder einer

Hauptlehrerin beträgt im Ganzen höchstens Fr. 1500, diejenige
einer Hülfslehrerin bis ans Fr. 600, nebst freier Station,
eines Hülfslehrers bis auf Fr. 1000, ohne Station.

s. 26. Für jeden Zögling wird dem Vorsteher vom

Staate ein den örtlichen Verhältniffen angemessenes Kostgeld

bezahlt. Ueberdieß liefert der Staat das Lokal,
die Geräthschaften für das Schlaf- und Lehrzimmer, so '

wie das Material für die Befeurung und Beleuchtung.

I

I>. Schlußbestimmungen.

H. 27. Jünglinge oder Jungfrauen des deutschen

Kantonstheils, die sich dem Lehrerberufe widmen wollen,
oder bereits patentirte Lehrer oder Lehrerinnen, welche

zu Erlernung der französifchen Sprache in das betreffende

jurassische Seminar einzutreten wünschen, dürfen, wenn
der Raum es gestattet ^ aufgenommen werden gegen

Entrichtung des gewöhnlichen Kostgeldes und wenn dieselben

ohne Nachtheil für die Seminaristen den Unterricht
benutzen können. Umgekehrt gilt dasselbe fur jurassische

Jünglinge oder Jungfrauen, welche in das betreffende

deutsche Seminar einzutreten wünschen.
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W. Mârz K. 28. Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in.
i860. Seminarien befindlichen Zöglinge vollenden ihre nach

den bisherigen Gesetzen geltende Bildungszeit.
Die jurassischen Stipendiaten und Stipendiatinnen

bleiben im Genusse der ihnen zugesicherten Stipendie».
Die Erziehungsdirektion ist jedoch befugt, dieselben zum
Eintritte in ein Seminar anzuhalten, in welchem Falle
der Genuß eines Stipendiums aufhört.

H. 29. Die Amtsdauer der bisherigen Angestellten
in den Seminarien endet mit dem Amtsantritt des nach

diesem Gesetze °zu wählenden amtlichen Personals. Bis
zu dieser Zeit gelten für jene die bisherigen Rechte und

Pflichten.

§. 30. Der Regierungsrath erläßt die weiter

nothwendigen speziellen Vorschriften über die Seminarien,
namentlich über die Aufnahmsbedingungen, die Uebungsund

Musterfchulen, die Landwirthschast, die Pflichten
und Rechte der Lehrer, die Wiederholungs- und

Fortbildungskurse, über die verschiedenen Prüfungen und die

Ferien.
Der Regierungsrath wird auch die nothwendigen

Bestimmungen bezüglich auf die Bildung von Primarund

Arbeitsschullehrerinnen in den vom Staat
unterstützten Mädchen-Sekuudarschulen erlassen.

§. 31. Das Gesetz vom 2. September 1848 über

die Organisation der Normalschulen zu Bildung von

Lehrerinnen, die beiden Gesetze vom 18. März 1853,

betreffend das Seminar in Münchenbuchsee und das

Lehrerinnenfeminar in Delsberg, fo wie dasjenige vom

23. März 1854, betreffend die Normalschule zn Pruntrut,
ferner die noch in Kraft bestehenden Paragraphen des
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Dekrets vom 16. September 1847, bezüglich, auf die 28. März

Musterschulen in Pruntrut, sind aufgehoben. ^W-

K 32. Dieses Gesetz tritt auf 1. Mai 1860 in

!ern, den 28. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Porstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und
in die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 4. April 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

P. Migy.
Ter Rathsschreiber,

Vircher.
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W März Besoldungs-Gesetz.
!8S0.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag der zu diesem Zwecke niedergesetzten

Kommission, nach stattgefundener Vorberathnng durch
den Regierungsrath,

beschließt:

I. Gesetzgebende Gewalt.

^ Großer Rath

§. 1. Die Mitglieder des Großen Rathes beziehen

für jeden Tag Anwesenheit in den Sitzungen des Großen
Rathes eine Entschädigung von Fr. 5

Denjenigen Mitgliedern, die mehr als eine Stunde
von der Hauptstadt entfernt wohnen und welche den

Sitzungen des Samstags und des darauf folgenden

Montags beiwohnen, wird auch für den Sonntag das

Sitzungsgeld ausgerichtet.

H. 2. Für die Hin- und Herreise wird ihnen von

jeder Wegstunde zusammen Fr. 1. 56 vergütet.

Wer in einer Sitzungsperiode auf zehn Sitzungsgelder
Anspruch hat, bezieht 2 Reiseentschädigungen.

Mitglieder, welche nicht über eine Stunde von der

Hauptstadt entsernt wohnen, haben jedoch keinen

Anspruch auf Reiseentschädigung.

§. 3. Der Präsident des Großen Rathes oder im

Vertretungsfalle sein Stellvertreter bezieht für jeden

Sitznngstag, an welchem er den Vorsitz führt, eine

Entschädigung von Fr. 14
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F. 4. Jeder Stimmenzähler oder fein Stellvertreter 2S. März

bezieht für jeden Tag, an welchem er das Amt versieht,

«ine Entschädigung von Fr. 8

Vorin das Taggeld als Mitglied der Behörde
inbegriffen ist.

K. 5. Der Uebersetzer, wenn als solcher ein

Mitglied des Großen Rathes funktioniren muß, bezieht für
jeden Tag, an welchem er das Amt versieht, eine

Entschädigung von Fr. 10

das Sitzungsgeld als Großrath inbegriffen.

H. 6. Dem Berathungsreglemente des Großen Raths
bleibt die Bestimmung der Fälle vorbehalten, in welchen

die Mitglieder wegen Verlafsens der Sitzungen oder zu

späten Erscheinens in denselben ihr Taggeld verlieren.

S Ständerath

§. 7. Die Abgeordneten an den eidgenössischen

Ständerath beziehen das nämliche Sitzungsgeld, welches

die Eidgenossenfchaft jeweilen den Mitgliedern des Na-
tionalrathes bezahlt.

Abgeordnete, welche über eine Stunde von der Hauptstadt

entfernt wohnen, beziehen die für die Mitglieder
des Großen Rathes in §. 2, Lemma 1, festgefetzte Reise-

entschädigung.

II. Vollziehende Gewalt.

Allgemeine Verwaltung.
§. 8. Jedes Mitglied des Negierungsrathes bezieht

eine jährliche Besoldung von Fr. 5000
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28. März §. 9. Der Präsident des Regierungsrathes bezieht
l«kv. gis folcher eine jährliche Zulage von Fr. 500

K. 10. Die Regierungsstatthalter werden in folgende

Befoldungsklassen eingetheilt:

1. Klasse:
Bern .Fr. 3800

2. Klasse:
Burgdorf, Thun Fr. 3000

3. Klasse:
Aarwangen, Courtelary, Jnterlaken, Konol¬

fingen, Pruntrut, Signau, Trachselwald Fr. 2800

4. Klaffe:
Seftigen, Wangen Fr. 2600

5. Klaffe:
Aarberg, Biel, Delsberg, Fraubrunnen, Frei¬

bergen Frutigen, Münster, Nidau,
Schwarzenburg, Niedersimmenthal Fr. 2200

6. Klaffe:
Büren, Erlach, Laufen, Laupen, Neuenstadt,

Oberhasle, Saanen, Obersimmenthal Fr. 2000

§. 11. Der Amtsverweser, welcher den Regierungsstatthalter

vertreten muß, empfängt für die Dauer der

Vertretung die Hälfte der marchzählige« Besoldung. Liegt
der Grund der Vertretung in einem amtlichen Auftrage
oder in Rekusation, so fällt die Entschädigung des

Stellvertreters dem Staate, in allen andern Fällen dem

vertretenen Beamten auf.
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Diese Bestimmung findet auch Anwendung im Falle 28. März

der Einstellung des Regierungsstatthalters. (Vergl, §. 45 ^W-

hienach.)
Der Regierungsrath ist besugt, in Fällen, wo die

Abwesenheit des vertretenen Beamten in anderweirigem
Erweibe desselben ihren Grund hat, die demselben

obliegende Entschädigung des Stellvertreters bis auf den

Belauf feiner ganzen Besoldung zu erhöhen.

Muß einem Regierungsstatthalter infolge Andrangs
der Geschäfte vorübergehend der Amtsverwefer beigegeben

werden, so hat der Regierungsrath die Besoldung des- '

selben zu bestimmen, die jedoch den Betrag der Besold

dung des ordentlichen Beamten nicht übersteigen darf.

S. 12. Findet sich die Stelle des Dtegierungsstair-

halters infolge Tod, Resignation, Abberufung oder

Versetzung desselben vakant, und fällt daher die

Amtsführung dem Amtsverweser vollständig auf, so bezieht

letzterer für die Dauer dieses Verhältnisses die ganze ^

Befoldung.

§. 13. Die Befoldungen der Beamten der Staatskanzlei

werden wie folgt festgesetzt:

Staatsschreiber, nebst freier Wohnung oder

einer Wohnungsentschädigung von Fr. 600 Fr. 3200

Rathsschreiber „ 3000

Substitut der Staatskanzlei 2500

Das Staaisarchivariat wird vom

Regierungsrathe einem dieser drei Beamten

übertragen. >,

Uebersetzer „ 2800

Redaktor der deutschen Ausgabe der Groß¬

rathsverhandlungen - 2800
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28. März Redaktor der französischen Ausgabe der Groß-
1860. rathsverhandlungen Fr. 2400

Statt einer bleibenden Anstellung kann

der Regierungsrath nach Gutfinden diese

Redaktoren nur vorübergehend anstellen.

Bei bleibender Anstellung werden diesen

Redaktoren auch Arbeiten im Sekretariatsfache

übertragen.
Standesweibel und Kanzleiläufer, Besoldung „ 1100

Kleidungsvergütung „ 100

v. Direktion deS Innern.

§. 14. Die Beamten der Direktion des Innern
beziehen folgende jährliche Besoldungen:
Erster Sekretär (zugleich Buchhalter der Brand-

versicherungs-Anstalt) .Fr. 3000

Zweiter Sekretär 2400

^
Berichterstatter im Armenwesen „ 3000

Vorsteher der Verpflegungs - Anstalt
in Bürau Fr. 700 bis „ 100«

Vorsteher der Armen-Erziehungs-
Anstalt in Köniz „ 700 „ „ 1000

Vorsteher der Nettungs-Anstalt in
Landorf „ 700 „ „ 1000

Vorsteherin der Mädchen-Erzie-
bungs-Anstalt in Rüggisbcrg „ 700 „ „ 1000

Letztere vier nebst freier Station.
Direktor der Ackerbauschnle, mit freier Station

für sich und seine Familie, als Maximum „ 1800

Hülfslehrer derselben, mit freier Station für
feine Person, als Maximum „ 1200
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Staatsapotheker, nebst freier Wohnung Fr. 2400 28. Mrz
Sekretär des Sanitäts-Collegiums „ 360 ^8W-

Vorsteher der Entbindungs-Anstalt „ 1100

L Direktion der Justiz und Polizei.

§. 15. Die Beamten der Justiz- und Polizei-
Direktion beziehen folgende jährliche Besoldungen:

Erster Sekretär Fr. 3000

Zweiter Sekretär „ 2400

Chef der Central-Polizei „ 2700

Sekretär der Central-Polizei „ 2000

Chef des Landjäger-Corps (Zulage siehe §.5 ^

des Gesetzes vom 17. Dezember 1846) „ 300
Verwalter der Strafanstalt in Bern, nebst

freier Wohnung „ 2600

Buchhalter derfelben „ 2400

Substitut und Kassier derselben „ 1400

Reformirter Pfarrer der Strafanstalt in Bern „ 2000

Katholischer Pfarrer derselben (Zulage) „ 150

Schullehrer derselben, mit freier Kost für
seine Person „1200

Arzt und Wundarzt derselben 1200

Verwalter der Strafanstalt zu Pruntrut, nebst

freier Wohnung „ 1800

Buchhalter, nebst freier Station >, 800

Reformirter Pfarrer derselben (Zulage) „ 100

Katholischer Pfarrer derselben (Zulage) „ 140

Arzt nnd Wundarzt derselben „ 300

Verwalter der Zwangsarbeits-Anstalt in Thor¬

berg, nebst freier Station „ 1400

Maaß- und Gewicht-Inspektor „ 700
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W ««z x Direktor der Finanze».
K. 16. Die Centralbeamten der Finanz-Direktion,

Abtheilung Finanzen, beziehen folgende jährliche Besol

düngen:
Sekretär Fr. 3000

Kantonsbuchhalter „ 3800

Adjunkt desselben „ 2000

Kantonskassier 2800

Adjunkt desselben 2000

Direktor der Kantonalbank Fr. 4000 bis „ 6000

Hauptkassier derselben „ 3000 „ „ 4000
Stellvertreter des Bankdirektors „ 2500 „ „ 3500

Geschäftsführer einer Filiale „ 2500 „ 5000

Kassier einer Filiale 2000 „ „ 3000

Die Feststellung der Besoldungen der Bankbeamten

geschieht durch den Verwaltungsrath der Kantonalbank

nach Maßgabe der Umstände und innerhalb der oben

festgesetzten Gränzen.

Außerdem beziehen die Beamten der Kantonalbank
den ihnen laut §. 32 des Gesetzes über die Kantonalbank

zukommenden Antheil am Reingewinn der Anstalt.

Verwalter der Hypothekar-Kasse Fr. 3800
Kassier derselben „ 3000

Buchhalter derselben „ 2800

Ohmgeld- und Steuer Verwalter „ 3600
Sekretär desselben, zugleich Adjunkt „ 2200

Salzhandlungsverwalter, nebst freier Wobnung „ 3000

Adjunkt desselben „ 2400

Wagmeister im Magazin in Bern, nebst freier
Wohnnng „ 800

Stempel- und Amtsblatt-Verwalter „ 2400
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Bergbau-Verwalter Fr. 2000 28. März

nebst 10 «/« des Netto-Ertrages der Berg-
bauprodukte des alten Kantonstheils.

Minen-Inspektor im Jura „ 3000

Direktor der Grundsteuer im Jura „ 2200

Verifikations-Ingenieur des jurassischen Ka¬

dasters i „ 2200

Die Grundsteuer-Einnehmer beziehen

5 »/» ihrer Brutto-Einnahmen.

Direktor der Einregistrirung im Jura „ 1800

§. 17. Zur Besorgung der Finanzverwaltung in den

Amtsbezirken sind folgende Beamte angestellt:

1. Aarberg:
». Amtsschassner und Ohmgeldbeamter in

Aarberg, nebst freier Wohnung Fr. 2300
b. Ohmgeldbeamter zu Kallnach „ 300

2. Aarwangen:
s. Amtsschaffner und Salzfaktor in Langenthal

„ 2500
d. Ohmgeldbeamter und Aufseher über den

Holzplatz in Aarwangen „ 80
o. Ohmgeldbeamter zu Roggwyl, nebst freier

Wohnung „ 350
cl. Ohmgeldbeamter zu Melchnau „ 80

3. Bern:
«. Amtsschassner „ 2400
d. Ohmgeldbeamter bei der Eisenbahnstation

nebst freier Wohnung „ 1700

«. Waagmeister der großen Lastwaage „ 700
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Ä8. Mörz 4. B i e l:

g. Amtsschaffner Fr. 600
d. Ohmgeldbeamter bel der Eisenbahnstation „ 1060

5. Büren:
g. Amtsschassner

' „900
d. Ohmgeldbeamter zu Oberwyl

'

„ 80

o. Ohmgeldbeamter in Wengi „ 100

Beide zugleich Ohmgeldbeamte für
Solothurn, wofür ihnen die vertragsgemäße

Besoldung zukömmt.

6. Burgdorf:
' Amtsschaffner und Salzfaktor „ 2700

7. Courtelary:
u. Amtsschaffner und Grundsteueraufseher „ 1400
d. Ohmgeldbeamter zu Cibourg, nebst freier

Wohnung, 1700

«. Ohmgeldbeamter zu Pontins, nebst freier
Wohnung „725

à. Ohmgeldbeamter zu Convers, uebst freier
Wohnung, bis auf „ 1500

8. Delsberg:
«. Amtsschaffner und Salzfaktor, nebst freier

Wohnung „ 1800
d. Grundsteueraufseher „ 800
e. Einnehmer der Einregistrirungsgebühren „ 1200
<l. Ohmgeldbeamter zu Montsevelier „ 80

9. Erlach:
n. Amtsschaffner „800
b. Ohmgeldbeamter bei'r Zihlbrück, nebst

freier Wohnung „ 900
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o. Obmqeldbeamter zu St. Jobannscn Fr. 40V MSr^

6. Ohmgeldbeamter in Ins „ 260

10. Fraubrunnen:
g. Amtsschaffner ' „ 1000

d. Ohmgeldbeamter in Limpach „ 150

o. Ohmgeldbeamter in Krailigen, nebst freier

Wobnnng „ 200

Diese beiden beziehen überdieß das

Ohmgeld für Solothurn, wofür sie die

vertragsmäßige Besoldung erhalten.

11. Freibergen:
g. Amtsschaffner und Grnndsteueraufseber „ 1200
d. Einnehmer der Einregistrirungsgebühren „ 1000

12. Frutigen:
ä. Amtssckaffner „ 900
b. Ohmgeldbeamter zn Kandersteg 10l>

13. Jnterlaken:
Amtsschaffner „1600

14. K onolfin gen :

Amtsschaffner „1600
15. Laufen:

g. Amtsschaffner und Grundsteneraufseher „ 1000
d. Einnehmer der Einregistrirungsgebühren „ 600
o. Ohmgeldbeamter zn Angenstein, nebst

sreier Wohnung „ 1500

Derselbe ist zugleich Ohmgeldbeamter

für Solothnrn und Baselland, wofür er

die vertragsmäßige Besoldung bezieht.
ch Ohmgeldbeamter in Wahlen „ 70

Zugleich Ohmgeldbeamter für Solothurn

mit vertragsmäßiger Befoldung.
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"28. März 16. Lau pen:
«, Amtsschaffner Fr. 900
d. Ohmgeldbeamter zu Gümmenen, nebst

freier Wohnung „1700
0, Ohmgeldbeamter zu Törisbaus, mit freier

Wohnung „ 500

Letzterer zugleich Ohmgeldbeamter für
Freiburg, wofür er die vertragsmäßige

Besoldung erhält.
<l Ohmgeldbeamter zu Biberen „ 150

«. Ohmgeldbeamter zu Gurbrü „ 100
1. Ohmgeldbeamter zu Laupen, Gammen,

Golaten, Kriechenwyl, Wyleroltigen und

Münchenwyler, je „ 80

17. Münster:
s. Amtsschassner und Grundfteuerausseher „ 1500
b. Salzfaktor zu Dachsfelden „800
«. Ohmgeldbeamter zu Cremines „ 80

Zugleich Ohmgeldbeamter für
Solothurn, mit der vertragsmäßigen Besoldung.

18. Neuenstadt:
g. Amtsschaffner und Ohmgeldbeamter, nebst

freier Wohnung 1000

d. Ohmgeldbeamter zu Rods „ 80

o. Grundsteueraufseher von Biel und Neuenstadt

„600
19. Nidau:

ä. Amtsschaffner und Salzfaktor „1800
d. Ohmgeldbeamter daselbst, ^nebst freier

Wohnung „ 1200
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». Amtsschaffner Fr. 800
d. Ohmgeldbeamter auf dem BrKnig, nebst

freier Wohnung » ' 350
«. Obmgeldbeamter zu Gadmen « 80
tl. Ohmgeldbeamter zn Guttannen „ 150

21. Pruntrut:
». Amtsschaffner und Salzfaktor nebst freier

Wohnung 1800
d. Grundsteueraufseher „ 1000

o. Einnebmer der Einregistrirungsgebübren „ 1500

22. Saanen:
». Amtsschaffner „ 700
d. Ohmgeldbeamter daselbst „ 400

o. Ohmgeldbeamter zn G'steig „ 100

23. Schwarzenburg:
». Amtsschaffner 900

d. Ohmgeldbeamter zu Albligen „ 100

o. Ohmgeldbeamter zu Guggersbach und

Thoren, je „ 80

24. Seftigen:
Amtsschaffner 1200

25. Signau:
». Amtsschaffner „ 1200
b. Ohmgeldbeamter zu Kröschenbrunnen „ 400

«. Olmigeldbeamter zu Schangnau „ 100

26. Ob er-Si mm e nth al.-
». Amtsschassner „ 800
d. Obmgeldbeamter zu Lenk „ 130

Zadrga»« 1«««. 7
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28. März 27. Nieder-Simmenthal:
Amtsschaffner Fr. 900

28. Thun:
s. Amtsschaffner und Salzfaktor „ 2800
b. Ohmgeldbeamter bei der Eisenbahnstatton

daselbst „ 900

29. T r a ch s e l w a l d:
». Amtsschassner 1200
b. Ohmgeldbeamter in Huttwyl „200

30. W a n g en:
». Amtsschaffner „ 1200
d. Ohmgeldbeamter in Dinrmühle, nebst

freier Wohnung „ 700

«. Ohmgeldbeamter bei der Eisenbahnstation

in Herzogenbuchsee „ 400
cl. Ohmgeldbeamter in Seeberg 150

e. Ohmgeldbeamter in Niederönz „ 500
l, Ohmgeldbeamter in Wangen, nebst freier

Wohnung „ 380

ß. Ohmgeldbeamter in Jnkwyl „ 140
K. Ohmgeldbeamter ick Attiswyl „ 400

Die unter b, ch e, 1, K und K bezeichneten Beamten

sind zugleich Ohmgeldbeamte für Solothurn mit
vertragsmäßiger Besoldung.

H. 18. Der Regierungsrath hat die Pflicht,
diejenigen Amtsschaffnereien, welche mit keiner andern

Finanzbeamtnng verschmolzen sind, entweder dem

Regierungsstatchalter oder dem Amtsschreiber zu übertragen,
wo dieses ohne Beeinträchtigung der beidseitigen Pflichten
thunlich ist und die Persönlichkeit sich dazu eignet.
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In diesem Falle darf höchstens die Hälfte der fixen 28. März

Besoldung des Amtsschaffners dem betreffenden Regie- ^tw'

rungsstatthalter oder Amtsschreiber als Zulage ausgesetzt

werden.

Das Amt als Amtsschassner erlischt jedenfalls mit
der Amtsdauer der andern damit verbundenen Beamtung.-

§. 19. Wenn durch Erstellung neuer Verbindungswege

einzelne Ohmgeldbeamtungen sich als entbehrlich

erweisen und andere neue nothwendig werden, so ist der

Regierungsrath befugt, von sich aus die erforderlichen

Modisikationen in's Leben treten zulassen. Ebenso wird
demselben die Befugniß ertheilt, die Besoldung der

Ohmgeldeinnehmer zu erhöhen oder herabzusetzen; ferner ist

derselbe ermächtigt, im Jn'eresse der Vereinfachung,
Verträge mit dem Bunde, mit den Nachbarkantonen oder

mit Eifenbahngefellschaften betreffend den Vezng des

Ohmgeldes abzuschließen.

Hieraus entstehende Modifikationen des gegenwärtigen

Gesetzes sollen in der Gesetzessammlung bekannt gemacht

werden.

§. 20. Außer ihrer fixen Besoldung haben die

Finanzbeamten in den Amtsbezirken für die ihnen durch

Gesetze und Instruktionen übertragenen Verrichtungen

auf keine Sporteln Anspruch; dagegen bez-ehen sie die

ihnen durch spezielle Gesetze zugewiesenen Gebühren.
Sie haben ihre gewöhnlichen Reiseauslagen und Büreaukosten

selbst zn bestreiten, mit Ausnahme derjenigen

Nechnungsformulare, die ihnen von den Centralverwaltungen

geliefert werden.

Sie haben für ihre Stellvertretung selbst zu sorgen,

besolden auf ihre eigene Rechnung allfällige Gehülfen,
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28. März die nicht in diesem Gesetze erwähnt sind, und sind für
i860. dieselben verantwortlich. Reiseauslagen infolge außer¬

ordentlicher spezieller Aufträge werden ihnen auf spezisi-

zirte Rechnungen hin vom Staate vergütet.

/ - §. 21. Die Beamten der Finanzdirektion, Abtheilung

Forsten und Domänen, beziehen folgende jährliche

Besoldungen: ^
Sekretär Fr. 2600

Buchhalter „ 2000

Forstmeister « 3500

Oberförster erster Klasse „ 2800

Oberförster zweiter Klasse „ 2500

Die Unterförster erster Klasse „ 1500

Die Unterförster zweiter Klaffe „ 1300

Die Gemeindsförster im Iura erster Klasse „ 900

Die Gemeindsförster im Jura zweiter Klasse „ 860

6. Erziehuvßs-Direktion.

§. 22. Tie Beamten der Erziehungsdirektion beziehen

folgende jährliche Besoldungen:

Sekretär Fr. 3000

Lehrerseminar in Münchenbuchsee:

1. Direktor, höchstens „ 2500

falls der Frau desselben die Führung
des Hauswesens der Anstalt übertragen
werden kann, sonst aber höchstens „ 2200

in beiden Fällen nebst freier Station für

^
sich und feine Familie.

2. Hauptlehrer, ohne freie Station, höchstens „ 2200
3. Hülfslehrer, mit freier Station „ 800
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Lehrerseminar in Pruntrut: 28. MSrz
isso.

1. Direktor, höchstens Fr. 2o00

falls der Frau desselben die Führung
des Hauswesens der Anstalt übertragen
werden kann, sonst aber höchstens „ 2200

in beiden Fällen nebst freier Station sür

sich und seine Familie.
^

2. Hauptlebrer, ohne freie Station höchstens „ 2200

3. Hülfslehrer, mit freier Station „ 300
4. Lehrer der Musterschule, mit freier

Station „ 900

Lehrerinnenseminar, deutsches und französisches:

1. Borsteher „ 2300

nebst Wohnung, oder bis auf „ 2000

nebst freier Station, wenn seine Frau
das Hanswesen besorgt und den Unterricht

in den weiblichen Arbeiten ertheilt,
ohne dieß aber Fr. 300 weniger.

2. Hauptlehrer oder Hauptlehrerin, höchstens „ 1500

ohne freie Station.
3. Hülfslehrer, höchstens „ 1000

ohne freie Station.
4. Hülfslehrerin, falls eine solche statt des

Hülfslehrers angestellt wird, höchstens „ 600
mit freier Station.

Taubstummenanstalt in Frienisberg:
1. Vorsteher, nebst freier Station für sich

und Familie „ 1800

inklusive die Besoldung der Haushälterin.

2. Lehrer, mit freier Station, bis auf „ 800
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28. M«z Schulinspektoren:

1. Der Primarschulen' Fr. 2200 bis „ 26J0
2. Inspektor der deutschen Sekundärschulen „ 600

beides nebst Reiseentschädigungen, die

vom Regierungsräthe zu bestimmen sind.

U. Militär-Direktion.
K. 23. Die Beamten der Militär-Direktion beziehen

folgende jährliche Besoldungen:

Erster Sekretär Fr, 3000

Zweiter Sekretär „ 2400

Kantonskriegskommifsär „ 3000

Zeughausverwalter, nebst freier Wohnung „ 2800

Zeughausbuchhalter „ 2000
Oberfeld- und Garnisonsarzt „ 1500

Oberinstruktor der Infanterie Fr. 3500 bis „ 4000
und überdieß Nationsvergütung für 1

effektiv gehaltenes Reitpferd.
Erster Jnstruktionsgehülfe Fr. 2500 bis „ 2800

Zweiter Jnstruktionsgehülfe „ 4800 „ „ 2000

Garnisons-Adjutant „ 1800 „ „ 2000

Kasernenverwalter, nebst freier Wohnung „ 1000

5. Bau-Direktion
' und

Direktion der Gntsumpfungen und Eisenbahnen.

§. 24. Die Beamten der Bau-Direktion und der

Entsumpfungs- und Eisenbahn-Direktion beziehen

nachstehende jährliche Besoldungen:

Sekretär Fr. 3000
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Sekretär im Entsumpfungs- uud Eisenbahn- 28. März

Wesen Fr. 2600

Dberingenieur Fr. 3500 bis „ 5000

Adjunkt für den Wasserbau „ 3000

Kantonsbanmeister Fr. 3500 bis „ 4000

Bezirksingenienre erster Klaffe „ 3200

Bezirksingenieure zweiter Klasse „ 3000

Bezirksingenieure dritter Klasse „ 2800

III. Richterliche Gewalt.

K. Obergertcht.

§. 25. Die Mitglieder des'Obergerichts beziehen

eine jährliche Besoldung von Fr. 4400

H. 26. Der Präsident des Obergerichts bezieht als
folcher eine Zulage von Fr. 200

§. 27. Die Suppleanten des Obergerichts beziehen

für jeden Tag, an welchem sie zu Gerichte sitzen, ein

Taggeld von ' Fr. 12,

§. 28. Die Beamten der Obergerichtskanzlei beziehen

folgende jährliche Besoldungen:

Ter Obergerichtsschreiber .Fr. 3200

Die beiden Kammerschreiber, jeder „ 2200

Der Offizial des Obergerichts „ 1000

Kleidungsver-
gütung „ 100

I. Staatsanwaltschaft.

§. 29. T>ie Beamten der Staatsanwaltschaft
beziehen folgende jährliche Besoldungen:
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28. März Der Generalprokurator Fr. 3800
I860. Die Bezirksprokuratoren, jeder „ 2800

Kl. Amtsgerichte.

§. 30. Die Präsidenten der Amtsgerichte werden

in folgende -Besoldungsklassen eingetheilt:

1. Klasse:
Bern Fr. 3800

2. Klasse:
Burgdorf, Thun Fr. 3000

3. Klasse:
Aarwangen, Courtelary, Jnterlaken, Konol¬

fingen, Pruntrut, Signau, Trachselwald

„ 2800

4. Klasse:
Seftigen, Wangen ^ „ 2600

5. Klasse:
Aarberg, Biel, Delsberg, Fraubrunnen,

Freibergen, Frutigen, Münster, Nidau,
Schwarzenburg, Nieder-Simmenthal „ 2200

6. Klasse:
Büren, Erlach, Laufen, L.aupen, Neuenstadt,

Oberhasle, Saanen, Ober-Simmenthal „ 2000

S. 31. Der Untersuchungsrichter von Bern bezieht

eine jährliche Besoldung von Fr. 3200

dessen Sekretär eine solche von 1800
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§. 32. Tie Mitglieder des Amtsgerichts beziehen 28. «Srz.

für jeden Tag, an welchem fie z» Gerichte sitzen, eine ^6«'

Entschädigung von Fr. 14, deren Suppleanten Fr. 10

und beide überdieß, sosern sie über eine Stunde vom

Sitze des Gerichts entfernt wohnen, die nämliche Reise-

entschädigung, welche in K. 2 für die Mitglieder des

Großen Ratbes vorgesehen ist. Die Amtsgerichtsschreiberei

fertigt alle drei Monate ein Verzeichnis der Sitzungs-
tage aus, welche jedem Mitglied und jedem Ersatzmann
des Amtsgerichts zu gut kommen und sendet diefes an
die Kantonsbuchhalterei.

In diesem Verzeichniß soll stets der Grund der Ein-.
berufung der Suppleanten angegeben sein.

§. 33. Was in §. 11 und 12 hievor über die

Stellvertretung des Regierungsstatthalters gesagt ist, findet

feine Anwendung auch auf die Stellvertretung des

Gerichtspräsidenten, jedoch mit folgenden Zusätzen und

Modifikationen:
Fällt die Stellvertretung eines Gerichtspräsidenten in

die Zeit einer Sitzung des Amtsgerichts, und muß
deßhalb ein Suppléant beigezogen werden so hat der Vize-

Gerichtspräsident für den betreffenden Sitzungstag
Anspruch aus eine dem Staate anffallende Vergütung,
welche mit Inbegriff der ihm auszurichtenden Hälfte der

marchzäbligen Besoldung des Gerichtspräsidenten dem

gewöhnlichen Taggelde eines Amtsrichters gleichkommt,

Beziebt sich dagegen die Stellvertretung des

Gerichtspräsidenten nur auf einen Theil der Sitzung, wie z. B.
bei Rekusationen, so bezieht das präsidirende Mitglied
des Amtsgerichtes sein Taggeld als Amtsrichter.

Das Taggeld des Suppleanten fällt in beiden Fällen
dem Staate auf.
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°28. März IV. Kommissionen.
I860.

§. 34. Der Präsident und die Mitglieder von
Kommissionen, seien dieselben vom Großen Rathe oder vom

Regierungsrathe auf eine bestimmte Zeit oder eine

vorübergehende Tauer niedergesetzt, beziehen, wenn ihnen

nicht in anderer Eigenschaft vom Staate eine Besoldung

zufließt, für jede Sitzung das für die Mitglieder des

Großen Rathes festgesetzte Taggeld nebst der Reiseent-

fchädignng, letztere jedoch nur insofern, als sie über eine

Stunde von der Hauptstadt entfernt wohnen (§§. 1 u. 2).

Fallen diese Sitzungen in die Zeit des versammelten

Großen Rathes, so haben diejenigen Kommissionsbeisitzer,

welche Mitglieder dieser Behörde sind, in ersterer Eigenschaft

keinen Anspruch auf das Taggeld und die Reise-

Entschädigung.

Ausgenommkn von diesen Bestimmungen sind die

Mitglieder von Kommissionen nnd Kollegien, deren

Entschädigungen durch besondere Gefetze oder Réglemente

normirt find.

V. Abordnungen.

§. 35, Wenn besoldete Beamte ohne Ausnahme in
obrigkeitlichen Aufträgen jeder Art, sei es daß sie in ihr
Amt einschlagen oder nicht, innerhalb des Kantons oder

innert den Grenzen der Schweiz reisen, so erhalten sie

kein Taggeld, sondern lediglich eine Vergütung ihrer
Kosten.

Zu diesem Ende werden sie ihre Kostensnoten
derjenigen Behörde, in Heren Auftrag ste reifen, eingeben,
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welche sie nach vorheriger Erdaurung je nach ihrer Kom- 28. März

petenz zur Bezahlung anweisen oder der kompetenten

Behörde zur Zahlungsanweisung empfehlen wird. Alles

unvorgreiflich dahin einschlagender Spezialgesetze.

§. 36. Wenn unbesoldeten Beamten oder Mitgliedern

von Behörden und Privatpersonen obrigkeitliche

Aufträge gegeben werden, welche sie zu Reisen innerhalb
des Kantons oder außer demselben, aber innert den

Gränzen der Schweiz veranlassen, fo werden ihnen nach

§. 35 ihre Kosten vergütet, und sie erhalten überdieß
ein Taggeld, welches vom Regierungsräthe nach

angehörtem Vortrage der Finanz-Direktion den Umständen

angemessen bestimmt wird.

8. 37. Bei Sendungen in das Ausland werden

besoldeten und unbesoldeten Personen nicht nur die Kosten

vergütet, sondern überdieß noch ein Taggeld gereicht,

dessen Bestimmung, je nach den Umständen, dem

Regierungsrathe anheimgestellt ist.

VI. Allgemeine Bestimmungen.

§. 38. Nur diejenigen in diesem Gesetze erwähnten

Beamten haben Anspruch auf Wohnung oder Station,
bei denen dieses ausdrücklich erwähnt ist.

§. 39. Mit Ausnahme des Obergerichtsweibels
beziehen die in diesem Gesetze bezeichneten besoldeten

Beamten keinerlei Sporteln und mit Ausnahme der
Finanzbeamten in den Amtsbezirken auch keinerlei Gebühren.'
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2L. Mörz §. 40. Für die in diesem Gesetz bestimmten Besol-
tSSV.

düngen stnd die Beamten dem Staate alle ihre Zeit und

ihre Fähigkeiten, die das Amt erfordert, schuldig. Die
Vollziehungsbehbrden sind daher nicht befugt, denselben

unter irgend einem Verwände besondere Entschädigungen

zufließen zu lasten.

§.41. Sollte die Gesetzgebung in Zukunst rücksichtlich

der Beamtungen oder deren Besoldung Veränderungen
treffen, so werden die dadurch betroffenen Beamten zu
keiner Entschädigung irgend einer Art berechtigt.

§. 42. Wenn ein besoldeter Staatsbeamter, der
keinen durch das Gesetz bestimmten Stellvertreter besitzt,

zu funktioniren verhindert ist und eine Stellvertretung
nöthig wird, so soll er in der Regel durch den ihm
unmittelbar untergeordneten Beamten vertreten werden. Wo
kein solcher vorhanden oder wo diese Vertretung nicht

thunlich ist, bezeichnet der Vorsteher der betreffenden

Oberbehörde (Direktor, Regierungsraths- oder Obcrge-

richtspräsident) den Stellvertreter aus der Zahl der unter
ihm stehenden Beamten, jedoch soll kein Beamter zur
Vertretung eines ihm untergeordneten Beamten angehalten
werden können, wenn diese Pflicht nicht schon in
einschlagenden Organifationsvorschriften liegt.

Tiefe Vertretungen beruhen auf Gegenseitigkeit, und

geschehen daher unentgeltlich.

§. 43. In Fällen von Einstellung bleibt die

Besoldung des Beamten stehen. Erweist sich die

Einstellung in der Folge als eine verschuldete, so fällt der

Anspruch auf diese Befoldung dahin und dieselbe dient
so weit nöthig zu Deckung der Auslagen für einen all-
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fälligen Stellvertreter; im entgegengesetzten Falle wird 2S. März,

dieselbe nachbezahlt und der Staat hat auch die Besol-

dung des Stellvertreters an sich zu tragen.

§. 44. Jeder Beamte ist für feinen Stellvertreter,
so weit folcher nicht durch das Gesetz speziell zu dieser

Vertretung berufen ist, verantwortlich, wogegen jedoch

ihm und feinen Amtsbürgen das Rückgriffsrecht gegen

denselben zusteht. Mit Rücksicht auf diese Verantwortlichkeit

steht es jedem Beamten unbenommen, mit Uebernahme

der ganzen Entschädigung feinen Stellvertreter

felbst zn bezeichnen. Eine solche Bezeichnung bedars

jedoch der Genehmigung des Vorstehers der betreffenden

Behörde.

§. 45. Die Vorschriften der §§. 42 und 44 finden
keine Anwendung auf solche Beamte, denen die

Anstellung allfällig nöthiger Gehülfen ohne Entschädigung
des Staates überbunden ist, wie namentlich die

Finanzbeamten in den Amtsbezirken, sondern es haben dieselben

für ihre Stellvertretung in allen Fällen selbst zu forgen
und sind für dieselbe verantwortlich.

Schlußvestimmnngen.

§. 46. Dieses Gesetz tritt auf 1. April 1860 in
Kraft. Alle mit demfelben im Widerspruch stehenden

Bestimmungen, namentlich das Besoldungs-Gesetz vom

9. Januar 1851, das Dekret vom 27. April 1832, so

wie die s§. 1, 2, 3, 7 nnd 8 des Gesetzes vom 21. März
1855 und das Dekret vom 15. November 1858 sind

aufgehoben.
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28. Mörz §. 47. Dieses Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

i860. in dig Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 28. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 4. April 1860. '

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

Bircher.
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NachtraaSgeseH 29. März.
isso.

zum

Gesetze über Einführung einer Wechselordnung.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Vollziehung des Gesetzes über die Einführung einer

Wechselordnung vom 3. November 1859, welches auf
1. Januar 1860 provisorisch in Kraft getreten ist,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

tz. 1. Die Notarien sind befngt, die Weibel und

Unterweibel dagegen verpflichtet, in dem denselben für
ihre Amtsverrichtungen angewiesenen Kreise Proteste zu

erheben (Art. 45, 46 u. ff. der Wechselordnung). Dafür

beziehen die Notarien, oder die Weibel, ein Emolument

von höchstens drei Franken, nebst der Stempelgebühr,

und falls sie sich zu obigem Ende vom Wohnsitze

entfernen müssen, überdieß eine Entschädigung von einem

Franken von jeder Wegstunde hin und zurück.

§. 2. Als die im §. 77 der Wechselordnung
vorgesehene kompetente Behörde wird dasjenige Richteramt
bestimmt, wo die Bezahlung geleistet werden soll.

s. 3. Für die in §. 97 der Wechselordnung
vorgesehene Aufforderung gilt der Tarifansatz für eine

gewöhnliche Zahlungsaufforderung.
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29. März ß. 4. Dieses Nachtragsgesetz tritt von heute an
I860. definitiv in Kraft.

Bern, den 29. März I860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ter Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrarh des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Nachtragsgesetz soll in Vollziehung

gesetzt und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen werden.

Bern, den 4. April l«60.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Bircher.
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Gesetz. ' 20. März
isso.

betreffend

die Vervollständigung der Grundbuchbereinigung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß das Gesetz vom 1. Dezember

1852 zu Bereinigung der Grundbücher im alten Kantonstheile

zum Tbeil unvollzogen geblieben ist, weil bei

einfachen, in den Grundbüchern vorkommenden Berbaftungs-
anzeigen die Avisirung der Gläubiger und die Löschung

der angezeigten Rechte unterlassen wurde; in Ergänzung
des durch das Bereinigungsgesetz angeordneten
Verfahrens;

auf den Antrag des Regierungsrathes;

beschließt:

Art, 1. Finden sich in den Grundbüchern Pfandrechte

und Rechte irgend einer Art, welche nach dem

Grundbuchbereinigungsgefetz in den Bereich der amtlichen

Löschung gefallen wären nnd deren Eingabe unterblieben

ist, deren Besitzer aber dessenungeachtet nicht nach Art. !1
des angefübrten Gesetzes «visirt worden sind, so ist der

Amtsschreiber bei seiner Verantwortlichkeit verpflichtet,
sofort nach deren Entdeckung in der gleichen Weise, wie
es in Satz. 657 C. bei amtlichen Güterverzeichnissen

vorgeschrieben ist, dafür an die Gläubiger Sendbriefe
zu erlassen.

In' den Sendbriefen foll ausdrücklich bemerkt werden,

daß die Nichteingabe des Pfandrechtes binnen der im

folgenden Artikel bestimmten Frist seine Erlöschung zur

Zadrgang 1»««. 8



114

so. März Folge habe, ohne daß eine Wiedereinsetzung in den
Iseo. vorigen Stand zuläßig sei.

Art. 2. Ten Gläubigern ist hierauf eine Frist von
zwei Monaten zur nachträglichen Eingabe ihrer Pfandrechte

gestattet, und zwar vom Datum der Avisirung
hinweg.

Art. 3. Ein Grundpfandgläubiger, welcher ungeachtet

dieser Vorsorgen unterläßt, seine Grundpfandrechte
in der festgesetzten Frist (Art. 2) in der Amtsfchreiberei

einzugeben, wird angesehen, auf das Grundpfandrecht

Verzicht geleistet zu» haben, und der Amtsschreiber hat
spätestens innerhalb acht Tagen, vom Ende der

zweimonatlichen Frist an zu rechnen, die Löschung

vorzunehmen, ohne daß eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand stattfindet.

Auf die persönlichen Forderungsrechte ist die

Unterlassung der Eingabe ohne Einfluß,

Art. 4. Die Kosten dieses Verfahrens fallen dem

Gläubiger, welcher nachträglich die Anzeige macht, fönst
aber dem Besitzer des Grundpfandes auf. Für den

Betrag der einzelnen Ansätze macht das Kreisschreiben des

Negierungsrathes vom 28. März 1853 Regel.

Art. 5. Das gegenwärtige Gesetz tritt sogleich in
Kraft.

Bern, den 30. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Ter Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Ter Regierungsrath des Kantons Bern 30. März

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und in
die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 4. April I860.

Ramens des Regierungsrathes:
' Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber:

Bircher

Verordnung t?. April

über

die Requisition von Militärpferden.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung des §. 104 der Militärorganisation

vom 18. Oktober 18b2,-
auf den Antrag der Militärdirektion,

beschließt:

K. l. Die Pferde zur Bespannung der Geschütze und

der übrigen Kriegsfuhrwerke für den Unterricht der

Truppen und den Aktivdienst sind nach einer von der

Militärdirektion festzusetzenden Kehrordnung von den

Gemeinden zu> requiriren.

§. 2. In Fällen außerordentlicher Dringlichkeit kann

der Pferdebedarf von den nächstgelegenen Gemeinden
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17. April requirirt werden. Dergleichen außerordentliche Requisì-

i860. tionen sind in der ordentlichen Kehrordnung in Rechnung

zu bringen.

§. 3. Die Zahl der von jeder Gemeinde zu liefernden

Pferde gründet sich auf die im Jahre 1859 erfolgte

Pferdezählung, wobei jedoch nur Stuten und Wallachen

von 4 und mehr Jahren in Berechnung kommen.

Gemeinden mit 5 bis 14 Pferden (d. h. Stuten und

Wallachen von vier und mehr Jahren) liefern 1 Pferd.

Gemeinden mit 15 bis 24 Pferden liefern 2 Pferde.

« « 25 34 „ „ 3

und so fort auf je 10 Pferde 1 Pferd mehr.

Eine Revision der Pferdezählung hat auch eins

Revision diefer Scala zur Folge.

§. 4. Die Pferde muffen in allen Theilen den

reglementarischen Vorschriften entsprechen.

Sollten diesen Bestimmungen nicht entsprechende

Pferde vorgeführt oder die vorgeschriebene Zahl nicht

zur bestimmten Zeit geliefert werden, so ist die Militärdirektion

berechtigt, die sehlenden Pferde auf Kosten der

Gemeinden beizubringen.

§. 5. Der Staat leistet für die requirirten Pferde
die durch S, 104 der Militärorganisation festgesetzte

tägliche Entschädigung. Eine allfällige Zulage zu diefer
Entschädigung richtet sich nach dem vom Großen Rath
jeweilen im Jahresbüdget bewilligten Ansätze. Für die

Pferde aus den entfernter« Gemeinden wird diese

Entschädigung nebst Fouragevergütung auch für die Hin-
und Herreise ausgerichtet, wofür je acht Wegstunden für
einen Tag zu berechnen sind.
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S. 6. Auf ein bis auf je vier von einer Gemeinde 17. AM
gelieferten und von der Militärverwaltung angenommenen ^tM.

Pferde ist ein Führer gleich einem Trainsoldaten zu

besolden und zu verpflegen.

§. 7. Die Militärdirektion ist mit der Vollziehung

dieser Verordnung beauftragt. Dieselbe ist in die

Gesetzessammlung aufzunehmen, auf übliche Weise bekannt

zu machen und den Gemeinden besonders mitzutheilen.

Bern, den 17. April I860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber:

Bircher.

B undesrathSbeschluH ii u.W.Mai
I860.

übn

Vervollständigung seiner Schlußnahme vom 2. März

1860, betreffend die als gesetzliches Zahlungsmittel

anzunehmenden Goldmünzen.

(Vom 11. Mai i860.)

Der schweizerische Bundesrath,
in Vervollständigung seines Befchluffes vom 2. März

1860, betreffend die als gesetzliches Zahlungsmittel
anzunehmenden Goldmünzen,

beschließt:

t) Von den als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannten

französischen Goldmünzen sind, als nicht vollge-
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it.u.W.Mai wichtig, ausgenommen, diejenigen Zwanzigfranken-
tSSo. ^stZg ^gst Ludwig dem Achtzehnten, von den Jahr¬

gängen 1814 und R8IS, welche nicht das

Zeichen des Graveurs (unten am Aversbild) tragen;
so wie die Zehn- und Fünffrankenstücke mit der

Jahrzahl die in Frankreich selbst außer
Kurs gesetzt sind.

2) Gegenwärtiger Beschluß tritt vom Tage seiner

Bekanntmachung an in Kraft.

Bern, den 11 Mai 1860.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
F. Freh-Herosee.

Der Kanzler der Eidgenossenschast:

Schieß.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender Beschluß soll durch Einrückung in die

Gesetzessammlung und in's Amtsblatt bekannt gemacht

werden.

Bern, den 23. Mai 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Btrcher.
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r e i S s ch r e i b e » M. Mai
18S0.

an

sämmtliche Regierungsstatthalter des alten Kantons¬

theils, betreffend den S. 26 des Niederlassungs-

gesetzes vom 14. April 1858.

Der S. 26 des Gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung

der Kantonsbürger vom 14. April 1858 bestimmt

bekanntlich das Verfahren, welches in den Gemeinden

des alten Kantonstheils gegenüber einer Perfon zu

beobachten ist, die nicht inner den ersten dreißig Tagen ihrer
Anwesenheit entweder nach §. 18 des nämlichen Gesetzes

die Schriften Behufs Erwerb des polizeilichen Wohnsitzes

deponirt oder einen Wohnsitz schein nach S. 2? des N.-G.
eingelegt hat. Der dritte Satz des erwähnten §. 2ß

enthält insbesondere die Bestimmung, dsß wenn die.
Wegweisung der betreffenden Person drei Monate lang
nach fruchtlosem Ablauf der ihr zur Schrifteneinlage be«

stimmten Frist unterlassen wird, auf Klage des bisherigen
Wohnsitzes hm durch die obere Behörde deren Löschung

im bisberigen Wohnsitze und Einschreibung in dem

Register der Gemeinde, wo sie gefetzwidrig geduldet wurde,

verfügt werden kann.

Nun hat die Erfahrung wiederholt gezeigt,, daß die

Polizeibehörden mancher Gemeinden der Ansicht sind,

diese Einschreibung in Folge Weisung oberer Behörde,
trete ungeachtet der längern gesetzwidrigen Duldung eiyer^

Perfon dann nicht ein, wenn dieser Letztern von der^
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so. Mai Polizeibehörde die in dem ersten Satze des §. 26 vor-
1860. gesehene Frist nicht bestimmt wurde. Auch liegt die

Annahme nahe, die Aufforderung zur Schrifteneinlage
und die Bestimmung einer Frist zu diesem Zwecke sei

nicht selten absichtlich Unterlasten worden, »m sowohl der

ordentlichen (S. 14 und 16 des N.-G.) als der

außerordentlichen (§. 26) Einschreibung einer Person zu

entgehen, die man lieber nicht unter die Wohnsitzberechtigten,

beziehungsweise unter die Armengenöfsigen der Gemeinde

aufnehmen mochte, der man aber nach dem Gesetz die

Einschreibung nicht hätte verweigern dürfen.

Eine derartige Handlungsweise widerspricht jedoch

offenbar ebenso sehr einer redlichen Vollziehung des Nied.-

Ges. und den Forderungen polizeilicher Ordnung, als die

oben berührte Auffassungsweise bezüglich des dritten Satzes
des S. 26 irrig und dem Geist und Willen des Gesetzes

widerstrebend ist. In der That würden dabei

nachläßigere und weniger gewissenhafte Gemeinden sich be-v

deutend im Vortheil befinden gegenüber solchen, deren

Behörden sich eine pünkliche und loyale Beobachtung des

Gefetzes und Handhabung gehöriger Ordnung im
Aufenthalts- und Niederlassungswesen angelegen sein lassen.

Wir haben es deßhalb, auf den Vortrag der Justiz-
und Polizeidirektion, für angemessen erachtet, den

besprochenen Irrthümern und Mißbräuchen durch

gegenwärtigen Erlaß entgegen zu treten, indem wir die

Auslegung, die wir dem §. 26 des N.-G. geben zu sollen

glauben, dahin formuliren, daß auch dann, wenn
gegenüber einer in einer Gemeinde anwesenden
und daselbst nicht wohnsitzberechtigten Person
die vorgeschriebene Aufforderung zur Schrif-
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tèneinlage mit Friftbestimmung nicht stattge« 30. Mai
funden hat, nichts destoweniger nach Ablauf
der in dem Paragraphen bestimmten Zeit auf
Klage des bisherigen Wohnsitzes hin durch die
zuständige Staatsbehörde Löschung der
betreffenden Person im bisherigen Wohnsitze und
Einschreibung in de« Register der Gemeinde,
wo sie gesetzwidrig geduldet wurde, verfügt
werden kann. Diese Verfügung wird daher alle Mal
eintreten können, wenn die nicht legitimirt« Anwesenheit

einer Person in einer Gemeinde über die dreißig freien

Tage und die anzunehmende Frist von zwanzig Tagen
hinaus noch drei Monate gedauert hat.

Sie wollen von gegenwärtigem Kreisschreiben, welches
auch in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden soll, den Einwohnergemeinderäthen

Ihres Amtsbezirkes je ein Exemplar zustellen, zu

welchem Behufe die nöthige Anzahl mitfolgt.

Bern, den 30. Mai 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident.

P. Migh.
Der Rathsfchreiber,

Birch«
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Ä2. Dezember B e s ch l « H.
18S9.

IO. Januar
«nd 28. Mat Der Große Rath des Kantons Bern,

I860.
auf das Gesuch der Tirektion der fchweizerifchen

Ostwestbahn-Gesellschaft, in Berücksichtigung der

Schwierigkeiten, welche dem Beginn der Erdarbeiten auf dcr

Bahnlinie Bern-Biel bis jetzt entgegenstanden,

nach dem Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

1) der im tz. 7 der schweizerischen Ostwestbabn-Gesell-
schaft ertheilten Konzession vom 21. Oktober 1858

festgestellte Termin zum Beginne der Erdarbeiten an

der Bahnstrecke Bern-Biel nnd zur Leistung des

Ausweises über die zum Bau derfelben nöthigen

Finanzmittel ist verlängert bis auf sechs Monate
nach erfolgter Erneuerung der hierauf bezüglichen

Bundesgenehmigung.

2) Der Regierungsrath ist beauftragt, beim Bundesrathe

die Erneuerung der Bundesgenebmigung vom
2. Dezember 1858, soweit es die Linie Bern-Biel
betrifft^ zu verlangen.

Gegeben, um, nach erfolgter Erneuerung der

Bundesgenehmigung, mit derselben in die Sammlung der

Gefetze und Dekrete aufgenommen zu werden, 'in Bern,
am 22. Dezember 1859.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,

M. v. Tturler.
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BundèsbeschluH, 2Z. Deznnbe

b^«d lo/Januar

Fristverlängerung für die Eifenbahn Bern-Biel. u»d 28. M«

(Vom 18. Jänner I860

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenfchaft,

nach Einficht:
1) eines Schreibens der Regierung des Kantons Bern

vom 26. Christmonat 1850, aus welchem hervorgeht,
daß der Große Rath des Kantons Bern unterm
22. Christmonat 1859 die durch Art. 4 des Bundes-

rathsbeschlusses vom 2. Christmonat 1858 für den

Beginn der Erdarbeiten an der Eifenbahnlime Bern-
Biel und für dm Ausweis über die Finanzmittel

zur gehörigen Ausführung des Unternehmens auf
2. Christmonat 1859 festgesetzte Frist um 6 Monate,
vom Datum der einzuholenden Bundesgenehmigung

an gerechnet, verlängert hat;
2) eines fachbezüglichen Berichtes des Bundesrathes

vom 4. Jänner 1860,

beschließt:

1) Die in Art. 4 des Bundesrathsbeschlusses vom

2. Christmonat 1858 für den Beginn der

Erdarbeiten an der Eisenbahnlinie Bern-Biel und für
den Ausweis über die Finanzmittel zur gehörigen

Ausführung des Unternehmens auf 2. Christmonat
1859 festgesetzte Fris? wird um 6 Monate, vom

Datum des gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet,

verlängert.
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t8SS.
10. Jcmu«
«d W. Mai

I860.

Ä. Dezemb« 2) Alle übrigen Bestimmungen des genannten Bundes¬

rathsbeschlusses vom 2. Christmonat 185« verbleiben

in Kraft und eS soll denselben durch gegenwärtigen

Beschluß keinerlei Eintrag geschehen.

3) Der Bundesrath ist mit der Vollziehung und üb¬

lichen Bekanntmachung dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 10. Jänner 1860.

Der Präsident: Peyer im Hof.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 18. Jänner,1860.

Der Präsident: F. Brtatt«.
Der Protokollführer: I Kern'German»

Ter Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende Beschlüsse sind in die Gesetzessammlung

aufzunehmen.

Bern, den 28. Mai 1860.

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Bircher.
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BundeSrathSbeschlnH, 20. Juni,
23. Jul

betreffend I860.

Abänderung des Artikels 19, Alinea 4 der Voll¬

ziehungsverordnung zum Zollgesetz.

(Vom 20. Brachmonat 1860.)

Der schweizerische Bundeörath,

auf den Bericht seines Handels- und Zolldepartements,

beschließt:

Der Artikel 19, Alinea 4 der Vollziehungsverordnung

zum Zollgesetze vom 27. Augstmonat 1851 (V, 695)
wird folgendermaßen abgeändert: ^

Bei Hauptzollstätten ist, sofern die betreffende

Waare unter sichere Kontrole gestellt wird, eine Frist
von 48 Stunden, von dcr Ankunft der Waare an,

zur Ergänzung der Zolldeklaration gestattet. Das
Handels- und Zolldepartement wird ermächtigt,
diese Frist da, wo besondere Verhältnisse des

Verkehrs es erfordern, bis auf 7 Tage zu verlängern.

Bern, den 20. Brachmonat 1860.

Der Bundespräsident: F. Fre»»Herosee.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.
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20. Juni und Ter Regierungsrath des Kantons Bern
23. Juli _ ^ '

tS6«. beschließt:

Einrückung gegenwärtigen Bundesbeschlusses in die

Gesetzessammlung.

Bern, den 23. Juli 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.
Der Rathsfchreiber,

Bircher.

25 Juni Verordnung,
betreffend

die Wiederanlage der abbezahlten Amortisationsbe¬

träge der Oberländer-Hypothekarkasse.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vervollständigung des §. 7 der Verordnung vom

20. Wintermonat 1851 imd in Ausführung des Groß-
rathsbefchlusses vom 15. März 1853, betreffend die

Hypothekarkasfe für die fechs oberländischen Amtsbezirke,

auf den Antrag der Finanzdirektion,

beschließt:

Art. 1. Alljährlich wird die Gesammtsumme d« auf
Rechnung des Kapitals der Oberländer-Hypothekarkasse

von den Schuldnern im Laufe des verflossenen Jahres
abbezahlten Amortisationsbeträge in den sechs oberländischen

Amtsbezirken neu angelegt. Jedoch wird diese
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Wiederanlage auf so lange, als nicht sämmtliche Ge- 26. Juni:
meinden den vollen Betrag des ibnen nach Maßgabe der i86v-

im Jahre 185 l aufgenommenen Schuldenverzeichnisse

beziehenden Guthabens haben geltend machen können, nur
in denjenigen Gemeinden stattfinden, denen noch ein

folches Guthaben zusteht.

Tie Hypothekarkasse wird alljährlich die auf die

einzelnen Gemeinden fallenden Antheile der wiederanznle-

genden Amortisationssumme spätestens bis Ende Hor-
nungs durch das Amtsblatt bekannt machen.

Art. 2. Wenn die zum Genusse der Oberländer-

Hypothekarkafse berechtigten Liegenfchaftsbesitzer einer
Gemeinde von dem dieser letztern sür das betreffende Jahr
zukommenden Guthaben binnen sechs Monaten, vom

Tage der in Art. 1 erwähnten Bekanntmachung an

gerechnet., nicht Gebranch gemacht baben, fo kann dasselbe

von den übrigen Gemeinden, die ihren Anspruch für
das nämliche Jahr bereits erschöpft haben, hingegen ick

allgemeinen noch Berechtigung besitzen, geltend gemacht
werden.

Art. 3. Diese Verordnung, durch welche diejenige
vom 17. Mai 1858 aufgehoben wird, tritt sofort in
Kraft. Dieselbe ist durch das Amtsblatt bekannt zu
machen und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufzunehmen; die Finanzdirektion ist mit ihrer
Vollziehung beauftragt.

Bern, den 25. Brachmonat 1860.

Namens des Negierungsrathes:
Ter Vicepräsident,

P. Migy.
Ter Ratbsfchreiber,

Bircher.
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s. u. 23. Juli Verordn«» g
186«.

üb»

die Organisation der Landwehr.

Der schweizerische Bundesrath,
in Erwägung, daß wenn in Zeiten der Gefahr die

fchweiz. Landwehr nach Art. 19 der Bundesverfassung

wirklich verwendbar fein soll, rechtzeitig für eine

vollständige Organisation derfelben zn sorgen ist;

in näherer Ausführung des Art. 19 der Bundesverfassung

und der Art. 10, 40, 42 nnd 66 der schweiz.

Militärorganisation vom 8. Mai 1850,

verordnet:

Art. 1. Die Landwehr besteht aus der übertretenden

oder als überzählig entlassenen Mannschaft des Bundesheeres

(Reserve), so weit diese nach Art. 10 und 11 der

Militärorganisation noch als wehrpflichtig erscheint.

Art. 2. Die Eintheilung der Landwehr in
Waffengattungen und taktische Einheiten schließt sich an diejenige
der Bundesreserve an.

Alle Vorschriften über die Organisation der Bundesreserve

finden für die Organisation der Landwehr analoge

Anwendung. Vorbehalten sind die Modifikationen,
welche in den nachfolgenden Artikeln vorgesehen sind.
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Art. 3. Gemäß vorstehenden Artikels zerfällt die S. u. 23. IM
Äandwehr in folgende Waffengattungen: ^^W'

Genie,

Artillerie,
Kavallerie,
Scharfschützen,

Infanterie.
Der Uebertritt von der Reserve in die Landwehr

geschieht je in die nämliche Waffengattung.

Art. 4. Für jede Waffengattung, welche die Kantone

zum Bundesheere stellen, haben sie auch die Organisation
der Landwehr durchzuführen, und zwar nach den folgenden

nähern Anleitungen:

Art. b. Genie. Tie Kantone, welche zum Bundes-
heere Sappeurkompagnien stellen, haben auch Landwehr-
kompagnien dieser Waffengattung zu errichten.

Die Kantone, welche Pontonnierkompagnien stellen,
haben in gleicher Weise Kompagnien der nämlichen Waffengattung

zu bilden.

Art. 6. Artillerie. Die Landwehrartillerie zerfällt:
in bespannte Batterien und

in Positions-, Park- und Trainmannfchast.

Art. 7. Bespannte Batterien werden nurZausnahms-

weife und im Einverständnisse mit den betreffenden
Kantonen welche bespannte Artillerie zum Bundesheere

stellen, errichtet.

Die Eidgenossenschaft leistet für die Bespannung und
die Reitpferde, welche die Kantone zu stellen haben,

Vergütung.

Jahrgang 18S«. 9
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H, u. M IM Art. 8. Die .nicht >zu den bespannten Batterie« ein-
ILM, getheilte Mannschaft wird organisirt:

in Kompagnien zur Bedienung von Positions¬

geschütz;

in Detaschements zur Verwendung in Parks- oder

Mumtionsdepots;
in Train - Detaschemente zur Verwendung bei

Armeetransporten.

Art. 9. Die Kompagnien zur Bedienung von

Positionsgeschütz, die Park- und die Train-Detaschemente
werden analog den halben Reserve-Positionskompagnien,
den Reserve-Parkkompagnien und den Reserve-Train-
detaschementen gebildet.

Art. 10. Kavallerie. Die Dragoner werden

analog den Reserve-Dragonerkompagnien gebildet; deß-

gleichen die Guiden nach den halben oder Reserve-

Guidenkompagnien.

' Mit Einwilligung der eidgen. Militärbehörde kann

jedoch die Landwehrkavallerie statt in ganzen und halben

Kompagnien auch in Zügen von 10—15 Reitern mit je
einem Offizier und wenigstens zwei Unteroffizieren organisirt

werden.

Art. 11. Scharfschützen. Die Organisation der

Landwehrscharsschützen Kompagnien geschieht analog den

Reservescharfschützen-Kompagnien.

Art. 12. Infanterie. Dieselbe ist zn organisiren:
in ganze Bataillone,
in halbe Bataillone und
in Einzelnkompcignien,

ähnlich wie bei der Bundesreserve.
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Bei Kompagnien unter reglementarifcher Stärke darf 5. »..2S.J«w

auch die Zahl der Offiziere und Unteroffiziere verhält-
nißmäßig geringer fein.

Art. 13. Theile von Waffengattungen eines

Kantons, welche nicht die zulässige Minimumszahl einer

ganzen oder halben Kompagnie erreiche», werden als

verfügbare Detaschemente behandelt, die im Falle von
nahe bevorstehendem effektivem Dienst entweder mit
ähnlichen Detaschementen anderer Kantone vereinigt oder für
Parks oder Depots bestimmt werden können.

Art. 14. Tie Landwehr soll mit Gewehren von
eidgenössischem Kaliber versehen sein (Art. 40 der

Militärorganisation).

Für die Spezialwaffen "jedoch treten folgende
Modisikationen ein:

Bei den Sappeurs und Pontonniers kann das Seitengewehr

genügen.

Bei den Positionskompagnien und Park- und Train«
detaschementen desgleichen.

Bei der Kavallerie dient der Reitersäbel und die

Pistols.
Bei den Scharfschützen der Stutzer, so weit möglich

nach Ordonnanz.

Art. Ib. Die Bestimmungen über die militärische
Bekleidung und Ausrüstung stnd den Kantonen überlassen

(Art. 42 der Militärorganisation).
Als Minimum wird jedoch gefordert, daß die Mannschaft

mit möglichst uniformer Kopfbedeckung und

Oberkleidung versehen.fei, so wie mit einem Tornister oder

einer Weidtasche, um darin die nothwendigsten
Feldeffekten und Vorräthe anzubringen.
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S. «. 23. Juli Die Offiziere tragen die Auszeichnung ihres Grades,
isso. Seitengewehr und den Offtziersûberrock. Die Epau¬

letten können jedoch durch Sterne oder Litzen am Kragen
ersetzt werden.

Das Kochgeschirr wird den'Landwehrabtheilungen in
gleichem Verhältniß zugetheilt, wie den Truppen des

Bundesheeres.

Die Korpsausrüstnng ist die gleiche wie beim Bun-
desbeere. Für Bataillone unter 660 Mann genügt ein

Halbkaisson.

Die Bestimmungen, welche die Kantone, gestützt auf
Art. 42 der Militärorganisation; über die Bekleidung
und Ausrüstung der Landwehr erlassen, sind dem eidg.

Militärdepartemente mitzutheilen.

Art. 16. Das Artilleriematerial der Kantone, so

weit es nicht zum Bundesheere gehört oder zu den

bespannten Batterien der Landwehr in Anspruch genommen

wird, kann von dem Bunde als Positionsgefchütz
verwendet werden. Auch alles übrige Vertheidigungsmaterial
der Kantone steht dem Bunde zu Gebote. Beides in
der Voraussetzung, die im §. 19 der Bundesverfassung

liegt.

Art. 17. Die Landwehr soll alljährlich wenigstens
einen Tag zur Nebung und Inspektion zusammengezogen

werden (Art. 66 der Militärorganisation).
Die Kantone haben je bis zum 15. Christmonat Zeit

und Ort der Landwehrübungen des folgenden Jahres
dem eidg. Militärdepartement« mitzutheilen, gleich wie

dieß mit den Jnstruktionsplanen für den Auszug und

die Reserve, geschieht.

Das eidg. Militärdepartement kann die Landwehr bei
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diesem Anlaffe einer eidgenössifchen Inspektion unterstellen, 5- "^^uli
in gleicher Weise, wie dieß für den Auszug und die

Reserve stattfindet.

Art. 18. Tie eidgenössischen Inspektoren haben das

Recht, von der Mannschaftskontrole und den auf die

Organisation, Bewaffnung und Ausrüstung der Landwehr

bezüglichen Ausweisen in den Kantonen Einsicht

zu nebmen in gleicher Weise, wie von denjenigen des

Bundesbeeres,

Art. 19. Die Kantone haben dem eidg. Militär-
departcmente auf Verlangen das Verzeichniß desjenigen

Kriegsmaterials mitzutheilen, welches sie über das

vorgeschriebene Kontingent zum Bundesheere hinaus besitzen.

Bei stattfindenden Inspektionen kantonaler Zeughäuser
kann auch dieses Material der eidgenössischen Besichtigung

unterworfen werden.

Art. 20. Für den Fall, daß der Bund nach Art. 19

der Bundesverfassnng über die Landwehr zu verfügen

hätte, kann der Bundesrath dieselbe zum Voraus in
Divisionen n. s. w. abtheilen und die dießfälligen Stäbe
bezeichnen.

Art. 21. Diese Verordnung ist in die amtliche

Gesetzsammlung der Eidgenossenschaft einzurücken und den

Kantonen mitzutheilen.

Bern, den 5. Heumonat 1860.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

F. Frei'Herosee.
Der Kanzler der Eidgenbssenfchast :

Schieß.
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5. u. 23.Juli Der Regierungsrath des Kantons Bern
I860.

beschließt: >

Die Einrückung gegenwärtiger Verordnung in die

Gesetzessammlung.

Bern, den 23. Juli 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Für den Ratbsfchreiber,
der Kanzleisubstitut,

B. Muller.

27. Juli Beschluß.
i860.

Der Regierungsraih des Kantons Bern,
nach Einsicht des Beschlusses der reformirten Kirchensynode

des Kantons Bern, vom 26. Juni 1860, welcher

also lautet:

In der Osterzeit finden in allen reformirten
Kirchgemeinden zwei Kommunionsfeiern statt, nämlich am

Palmsonntage und an der Ostern.

Wo in einzelnen Gemeinden bereits eine dritte
Kommunion in der Charwoche in Uebung ist, da ist diese

auch ferner anerkannt.

Wo einzelne, namentlich größere Gemeinden die

Einführung einer dritten Abendmahlsfeier am Charfreitage



wünschen, da entscheidet der Regierungsrath über diefes 27. IM
Gesuch und bewilligt dies« örtliche Ausnahme von der

allgemeinen Regel, —

in Anwendung des Gesetzes vom 31. Oktober 1859,
Art. 3, auf den Antrag der Kirchendirektion,

beschließt:

1. Dem obigen Beschlusse der Kantvnssynode ist

die staatliche Genehmigung ertheilt, jedoch mit dem

Vorbehalt, daß Bewilligung örtlicher Ausnahmen von der

allgemeinen Regel nur auf empfehlendes Gutachten der

betreffenden Bezirkssynode stattfindet.

2. Dies« Beschluß tritt Mit dem 1. Jänner 1861

in Kraft und foll in die amtliche Sammlnng der Gesetze

und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 27. Juli 1860.

Namens des Regierungsratbes:
Der Präsident,

Schenk.

Für den Rathsfchreiber,

der Kanzleistubstitut,

B. Möller.
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22. Auguft Verordnung.
I860.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
auf angehörten Vortrag der Direktion des Innern,

beschließt:

§.1. Die Verwendung der Kartoffeln zum
Wasserbrennen ist vom 20. Weinmonat nächstkünftig hinweg

gänzlich untersagt.

§. 2. Widerhandlungen gegen dieses Verbot sind

mit einer Buße von Fr. 20 bis Fr. 200 zu bestrafen.

§. 3. Tie gegenwärtige Verordnung, welche in die

Gesetzessammlung einzurücken und überdieß an den

gewohnten Orten öffentlich anzuschlagen ist, tritt am

20. Weinmonat 1860 in Kraft, dagegen diejenige vom
30. Oktober 1858, betreffend die Aufhebung des

Kartoffelbrennverbots, mit dem 30. Herbstmonat 1860 außer

Wirksamkeit.
'

Gegeben in Bern, den. 22. August I860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Der Rathsschreiber:

Biecher
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Beschluß, s«. August
liZöv.

betreffend

die Erhebung von Rüschegg zu einer politischen

Versammlung.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
nach Einsicht des S. 16 des Gesetzes vom 7. Oktober

1851 über die öffentlichen Wahlen, des Art. 27 des

Gesetzes über die Wahl und Besoldung der evangelisch-

reformirten Geistlichkeit vom 4. November 1859 und des

Dekrets, betreffend die Trennung der Gemeinde Guggisberg

in zwei Gemeinden (Guggisberg und Rüschegg)

vom 19. März 1860,

beschließt:

Z. 1. Die Gemeinde Rüschegg, wie dieselbe durch
das zuletzt angeführte Dekret vom 19. März 1860
geschaffen worden ist bildet von nun an eine von Guggisberg

getrennte politische Versammlung.

§. 2. Dieser Befchluß tritt sofort in Kraft und soll
im Amtsblatte bekannt gemacht und in die

Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 30. August 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Der Rathsschreiber,

Bircher.
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M. August Beschluß.
isso.

betreffend

die Eintheilung der Forstreviere im Jura.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern,

gestützt auf §§. 4 und 5 des Gesetzes vom 30. Juli
1847 über die Organisation der Forftverwaltung und

in Aufhebung des Beschlusses vom 6. November 1847,

ferner gestützt auf §. 2? des Forftreglements vom
4. Mai 1836 über die Organisation des Forstwesens

im Jura,
auf den Antrag der Direktion der Domänen und

Forsten,

beschließt:

§.1. Der Jura wird in zwei Forstkreise und in
eilf Forstreviere eingetheilt, wie folgt:

1. Revier Pruntrut.
Das Revier Pruntrut umfaßt folgende 13

Kirchgemeinden des Amtsbezirks Pruntrut: Alle, Beurnevsfin,
Boncourt, Bonsol, Buix, Coeuve, Courchavon,
Courtemaiche, Damphreux, Miscourt, Montignez, Pruntrut
und Vendelmcourt.

2. Revier St. Ursitz.
Das Revier St. Ursitz umfaßt folgende 14 Kirch-
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gemsinden des Amtsbezirks Pruntrut: Asuel, Bressau- W. «ug«st

court, Bure, Charmoille, Cbevenez, Cornol, Courgenay,
Courtedoux, Damnant, Fahy, Fontenais, Grandfontaine,
Oconrt und St. Urfanne.

3. Revier S a ig n e l e g i er.

Das Revier Saignelegier umfaßt die 9 Kirchgemeinden

des Amtsbezirks Freibergen.

4. Revier Undervelier,
Das Revier Undervelier umfaßt folgende 6

Kirchgemeinden des Amtsbezirks Delsberg : Bafsecourt, Boö-

court, Glovclier, Saulce, Saulcy und Undervelier.

5. Revier Delsberg.
Das Revier Delsberg umfaßt folgende 14

Kirchgemeinden des Amtsbezirks Delsberg: Bvurrignon,
Courfaivre, Courroux, Conrtetelle, Delsberg, Develier,
Movelier, Montsevelier, Pleigne, Rvggenburg, Rebeu-

velier, Soybiöres, Vennes und Vieques.

6. Revier Laufen.
Das Revier Laufen umfaßt die 11 Kirchgemeinden

des Amtsbezirks Laufen.

7. Revier Münster.
Das Revier Münster umfaßt folgende'6

Kirchgemeinden des Amtsbezirks Münster: Corban, Courcha-

poiz, Courrendlin, Grandval, Mervelier uud Münster.
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so. August 8. Revier Bellelay.

I860.
- Das Revier Bellelay umfaßt folgende 6

Kirchgemeinden des Amtsbezirkes Münster: Bêvilard, Court,
Genevez, La Joux, Sornetan, Tavannes.

9. Revier Pêry.
Tas Revier Psry umfaßt folgende 5 Kirchgemeinden

des Amtsbezirkes Courtelary: Corgêmont, Pêry, Orvin,
Sonceboz, Vauffelin.

10. Revier Courtelary.
Das, Revier Courtelary umfaßt folgende 5

Kirchgemeinden des Amtsbezirkes Courtelary: Courtelary,
St. Immer, Renan, Sonvillier, Tramelan.

11. Revier Biel.
Das Revier Biel umfaßt die Amtsbezirke Neuenstadt

und Biel, fo wie die Gemeinden Pieterlen, Meinisberg
und Reiben im Amtsbezirk Büren.

§. 2. Der Forstkreis Pruntrut umfaßt die Reviere

1, 2, 3, 4, 5 und 6.

Der Forstkreis Erguel umfaßt die Reviere 7, 8, 9,
10 und 11.

§. 3. Die Staatswaldungen sind in den Revieren

Pruntrut, St. Ursitz, Undervelier, Delsberg, Laufen,
Münster und Bellelay gelegen und werden verwaltet durch
2 Oberförster und 4 Unterförster. Tie Staatswaldungen
der Reviere Pruntrut und Münster stehen unter der

direkten Leitung der betreffenden Oberförster. Die Staats-
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Waldungen der Reviere St. Ursitz, Laufen und Bellelay M. August

werden von je einem Unterförste: verwaltet und die

Staatswaldungen der Reviere Delsberg und Undervelier

sind vereinigt unter der Verwaltung des Unterförsters
von Undervelier.

§. 4. Die Gemeindewaldungen der Reviere St.
Ursitz, Undervelier, Laufen und Bellelay stehen unter
der unmittelbaren Aufsicht der Unterförster jener
Domanial-Reviere. Für die Gemeindewaldungen der übrigen
Reviere wird die Aufsicht inner den Schranken des

§. 27 des Forstreglements der nöthigen Zahl von
Gemeindeförstern übertragen.

§. 5. Die Direktion der Domänen und Forsten ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beaustragt.

Bern, den 30. August 1860.

Namens des Negierungsrathes:
Ter Präsident,

Schenk.

Ter Rathsschreiber,

Bircher.
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s. Sept. Verordn»»«,
ISS«.

betreffend

die finanziellen Hülfsmittel der Notharmenpflege

der Gemeinden.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

auf den Antrag der Direktion des Armenwesens,

verordnet:

§. 1. Die auf Grundlage des jeweiligen
Durchschnittskostgeldes berechneten Kosten der Notharinenpfiege
mit Inbegriff der auf 2 Prozent dieser Summe
bestimmten Verwaltungskosten werden nach §§. 10—21 des

Armengesetzes vom i. Juni 1857 gedeckt:

1) durch die Rückerstattungen;

2) „ „ Beiträge der Verwandten;
3) „ „ „ „ Burgergüter;
4) „ „ „ „ Gemeindsarmengüter;

5) „ „ Gefälle;
6) restanzlich durch die Beiträge des Staates.

Dem Gemeinderath als Notharmenbehörde liegt die

Pflicht ob, diese Hülfsmittel alle und vollständig
beizuziehen. Er ist nicht berechtigt, auf einen Beitrag, welcher

gefetzlich gefordert werden soll, sei es Verwandtenbeitrag
oder Rückerstattung oder Burgergutsbeitrag, Verzicht zu

leisten.

Geschiebt dieß gleichwohl oder werden gesetzlich

vorhandene, für Versorgung der Notharmen fällige Hülfs-
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mittel aus Nachläßigkeit nicht beigezogen, fo wird der 3, S«pt«

betreffende Betrag, gestützt auf §. 3H des Armengesetzes,

yon dem Stsatsbeitrag an die Gemeinden in Abzug
gebracht, wogegen die Gemeinde ihrerseits Rückgriffsrecht

auf den mit der Einkassirung betrauten Beamten hat.

(S. Verordnung über das Rechnungswesen vom 20.

Februar 1860. S. 30.)

I
RilSerfiattunge».

§. 2. Personen, welche entweder selbst als erwachsene

Notharme unterstützt oder deren Kinder als Notharme

aus öffentlichen Mitteln verpflegt und erzogen worden

sind, sind schuldig, die aus dieser Unterstützung erwachsenen

Kosten zurückzuerstatten. (Armengesetz K. II.) Bis
dieß geschehen ist, werden sie als Besteuerte behandelt

(§. 53 des Armengesetzes) und sind unter dem Gesetz,

über, Eheeinspruch. (Gesetz über Eheeinspruch vom 17.

Juli 1858. §. 1, Ziff. 2.)

K. 3. Die Rückforderung liegt der Behörde derjenigen

Gemeinde ob, in welcher die betreffende Perfon,
welche in den Fall der Rückerstattung kommt, ihren

Wohnsitz hat. Sie läßt durch den Notharmen - Kassier
die Einkassirung besorgen und die rückerstattete Summe
wird von demselben nach Mitgabe von §. 30 der

Verordnung über das Rechnungswesen behandelt.

Als Entschädigung für daherige Bemühungen bezieht

er 5 Vo der bezogenen Summe. '
Z. 4. Hat eine rückerstattnngspflichtige Person ihren

Wohnsitz außerhalb der Heimathgemeinde und kommt der
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Z. Sept. Armenbehörde dieser letztern bei Gelegenheit von Todes-
tS60. kgg^ Testamentseröffnung, Eheverkündizung zur Kennt¬

niß, daß für jene Person der Fall der Rückerstattung

eingetreten ist, so hat sie sofort der Armenbehörde des

Wohnsitzes davon Kenntniß zu geben, sei es durch direkte

Mittheilung, wenn sie den Wohnsitz kennt, oder durch

Einrückung in's Amtsblatt, wenn ihr der Wohnsitz
unbekannt ist.

S. 5. Meldet sich eine rückerstattungspflichtige Person
selbst und unaufgefordert zur Rückerstattung, so kann die

Direktion des Armenwesens auf Empfehlung der Arinen-
behörde des Wohnsitzes Nachlaß bis auf die Hälfte der

schuldigen Summe gestatten.

§. 6. Für Steuern, welche fchon unter dem frühern
Gesetz gegeben worden sind und zufolge jenes Gesetzes

der Rückerstattung unterlagen, dauert diese Pflicht auch

jetzt noch fort. Sie fallen ungeteilt in die Notharmenkasse;

nur in Fällen, wo nachgewiesen wird, daß die

Forderung ganz von momentanen Unterstützungen,
Lehrgeldern überhaupt solchen Hülfeleistungen herrührt,
welche nach jetziger Einrichtung Sache der Spendkasse

sind, kann die Direktion des Armenwesens die

Rückerstattung ganz der Spendkasse zuweisen.

RI.

Verwandtenbeiträge.

§. 7. Bei der Aufnahme des Notharmenetats be-

« stimmt der Armeninspektor die Personen, deren Eltern
oder Großeltern, deren Kinder oder Großkinder nach

dem Gesetz zu einem Verwandtenbeitrag angehalten werden

sollen.



145

Die Rotharmenbehörde ist verpflichtet, sobald, die 3^ Mpk
Genehmigung des Notharmenetats stattgefunden hat, bei

allen vom Armeninspektor bezeichneten Perfonen, die M
Bestinimung des Verwandteubeitrags nöthigen Vorkehren

zn treffen und handelt zu diesem Behufe nach §. 13. des -
Armengesetzes und nach den §§. 35 und folgende des

Armenpolizeigefetzes.

Ist der Beitrag, sei es durch gütliche Uebereinkunft,

fei es durch richterlichen Entscheid, bestimmt, so ist die'

Einkassirung Sache des Notharmenkassiers (§. 30 der

Verordnung über das Rechnungswesen).

§. 8. Hat die Armenbehörde es bei einer Person,
welche unter Bedingung von Beizielwng ihrer Eltern oder

Kinder zu einem Beitrag aufgenommen wurde,
unterlassen, die gesetzlichen Vorkehren zu Erhaltung des

Beitrages zu thun, so soll die fragliche Person bei der

nächsten Aufnahme des Etats gestrichen werden;.

Ter Armeninspektor soll dabei jeden einzelnen Fall/
in welchem die Armenbehörde Verwandtenbeiträge zu
verlangen und einzuziehen hatte, untersuchen. »

K. 9. Baarauslagen, welche für die Gemeindsbehörde

bei der richterlichen Ausmittelung und Einziehung
der Verwandtenbeiträge entstanden sind, dürfen von
denselben auf der eingegangenen Summe verrechnet werden

und überdieß kommen von derselben 2V2 Prozent dem

Sekretär der Notharmenbehörde und eben fo viel dem

Notharmenkasster zu. -,III.
urgergutSbeiträge.

§. 10. Die von den Burgerzutsverwaltungen im

Jahre 1860 eingereichten und von den Regierungsstatt-

Jahrgang 186«. 10
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Z. Sept. Halterämtern beglaubigten Angaben über die Burger-
1S60. Nutzungen bilden die Grundlage zur Berechnung der ge¬

setzlichen Beitragspflicht der Burgergüter.

Diese Grundlage wird während vier Jahren unverändert

beibehalten und nach Ablauf derselben revidirt.

§. 11. Von jeder Beitragspflicht sind mit Rücksicht

auf K. 15 des Armengesetzes befreit diejenigen Burgergüter,

deren Nutzung in Folge reglementarischer Bestimmung

nicht allen Burgern ohne Unterschied des

Vermögens, sondern nur den ärmern Bürgern, ^eren

Vermögen unter einem bestimmten Maße steht, zukommt,
so wie auch die Burgergüter derjenigen Gemeinden,
welche bürgerliche Armenverwaltung führen.

§. 12. Der durchschnittliche Ertrag der Burgernutzung

(Armengesetz §. 17) ist der Reinertrag derselben,
wie er stch nach Abzug der auf der Burgernutzung
haftenden, in Geldwerth geschätzten Last, herausstellt.

Z. 13. Die Zusammenstellung der beitragspflichtigen
Burgergüter und die Berechnung der Beiträge, welche

von denselben nach dem in H. 17 des Armengesetzes

aufgestellten Maße für ihre notharmen Korporationsgenosfen

zu leisten sind, wird in amtlicher Ausgabe den

Armeninspektoren, den Notharmenbehörden und den

Verwaltungsbehörden der betreffenden Burgergüter mitgetheilt.

§. 14. Der Armeninspektor bezeichnet bei der

Aufnahme des Notharmenetatsknach diesem Tableau diejenigen

Personen, für welche Burgergutsbeiträge zu erheben sind.

Sobald der Notbarmenetat die amtliche Genebmigung
erhalten hat, stellt die Notharmenbehörde dem Notrarmen-
kassier die Liste der einzuziehenden Burgergutsbeiträge
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zu, welcher Letztere, nach H. 30 der Verordnung über 3. Sept.

das Rechnungswesen, die Einkassirung und Aufbewah- ^tV'

rung besorgt.

Die Beitrage des GemeindSarmengirtS

§. 15. Der gesetzliche Bestand der Armengüter, von

welchen! vier Prozent der Notharmenkasse abzuliefern sind,

erhöht sich alljährlich durch diejenigen Einkünfte, welche

nach Mitgabe des Gesetzes kapitalisirt werden müssen.

Der Zuwachs, welcher in einem Verwaltnngsjahre
bei den Armengütern eingetreten ist, wird von den

Armeninspektoren im Herbst des darauf folgenden Jahres bei

der Aufnahme des Notharmenetats konstatirt und der

Armendirektion mitgetheilt.

Z. 16. Von den Summen, um welche sich die

Armengutsbestände vermehrt haben, werden die gesetzlichen vier

Prozente Ertrag zu Handen der Notharmenkasse erst nach

Versinß eines Jahres berechnet.

Die Gefälle.

§. 17. Die Ablieferung der Gefälle nach §. 11,
drittes Alinea des Niederlassungsgesetzes, an den

Notharmenkassier geschieht halbjährlich. Der Wohnsitzregisterführer

begleitet die Ablieferung mit einer amtlichen

Bescheinigung der Richtigkeit der Angabe und ihrer
Uebereinstimmung mit dem Wohnsitzregister.
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S. Sept. Der Netharmenksfsier verfährt mit der Summe nach
Iseo. § M her Verordnung über das Rechnungswesen.

VI.
Die StaatSzuschösse.

§, 18. Der, Staatszuschuß wird den Gemeinden

alljährlich in zwei Theilen ausbezahlt. Tie erste

Zahlung, welche in der ersten Hälfte des Jahres geschieht,

ist eine Abschlagszahlung von unbestimmter aber

verhältnißmäßiger Größe. Die Schlußzablnng erfolgt im Monat
Dezember und ift für jede Gemeinde begleitet von einer

Abschrift der Abrechnung, welche dem Staatsbeitrag an
die betreffende Gemeinde zu Grund liegt.

Allsällige Reklamationen gegen die Abrechnung müssen

innerhalb dreißig Tagen bei der Armendirektion eingegeben

werden.

§. 19. Die Auszahlung des Staatsznschusses an
eine Gemeinde wird eingestellt auf Antrag des betreffenden

Regierungsstatthalterimtes und der Armendirektion

durch den Regierungsrath, wenn die Gemeinde ihre

Armenrechnungen weder in der durch Verordnung über

das Rechnungswesen festgesetzten Zeit, noch innerhalb der

vom Regierungsstatthalteramte in besonderer Mahnung

ihr gegebenen Frist zur Passation einreicht; ebenso wenn
eine Gemeinde bei Versorgung ibrer Notharmen trotz

wiederholter Mahnungen dem Gefetz und dem amtlich

genehmigten Notharmenreglemente zuwiderhandelt.

SchluHbeftimmungen.

§. 20. Diese Verordnung tritt sofort in KMft.
Sie soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete auf-
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genommen, mit dem Amtsblatte bekannt gemacht und S. Sept.

überdieß den Gemeindsbehörden und ArMeninfvektoren ^^6«'

besonders mitgetheilt werden.

Bern, den 3. Herbstmonat i860.

Namens desRegierungsrathes:
Ter Präsident,

Schenk.

Ter Rathsschreiber,

Bircher.

Verordnung, i? Sept.
isso.

betreffend

die Erhebung der theilweise bereits als Kirchgemein¬

den behandelten Helfereibezirke Hasle im Grund,

Heimischwand, Kandergrund, Rüschegg, Kurzenberg,

Vauffelin zn förmlichen Kirchgemeinden

und der dortigen Helferstellen zu Pfarreien.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung der Art. 11 und 27 des Gefetzes vom

4. November 1859 über Wahl und Besoldung der

reformirten Geistlichkeit, durch welches der Große Rath
die Erhebung der Helfereien in Pfarreien und der

Helfereibezirke in Kirchgemeinden grundsätzlich beschlossen hat;
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17. Sept. in Betracht, dqß mit Ausnahme der Helfereien Wa-
1360. r^ Trubschachen und Zäziwyl, in allen bisherigen

Helfereibezirken die wesentlichen Bedingungen zu Erhebung

zu Kirchgemeinden und Pfarreien vorbanden und
alle Betheiligten mit dieser Erhebung einverstanden sich

erklärt baben;

in Anwendung des Art. 27, letztes Alinea des

obenerwähnten Gesetzes, durch welches dem Regierungsräthe
die Befugniß und Pflicht übertragen wird, den

Zeitpunkt zu bestimmen, wenn die einzelnen Helfereien in
das neue Verhältniß eintreten sollen;

auf den Antrag der Kirchendirektion und der Direktion
des Innern,

beschließt:

Art. 1. Die bisherigen, theilweise bereits als
Kirchgemeinden behandelten Helfereibezirke Hasle im Grund,
Heimischwand, Kandergrund, Rüfchegg, Kurzenberg und

Vauffelin sind nunmehr zu förmlichen Kirchgemeinden

erhoben.

Die bisherige Helferei Hasle im Grund nimmt als

Kirchgemeinde den Namen „Jnnerkirchen" und diejenige

von Heimischwand den Namen „Buchholterberg" an.

Die übrigen behalten ihren bisherigen Namen.

Art. 2. Jede einzelne dieser neuen Kirchgemeinden

enthält genau diejenigen Bestandtheile, welche den

bisherigen Helfereibezirk bildeten.

Art. 3. Die in Frage liegenden Kirchgemeinden

treten in dieselben Pflichten und Rechte ein, wie sie nach

Gesetzen und Verordnungen den übrigen reformirten
Kirchgemeinden des Kantons zukommen.



— 151

Art. 4. Die Helferstellen in den genannten bis- 17. Sept.

herigen Helfereibezirken sind zu Pfarreien erhoben

Art. 5. Diese neuen Pfarrämter treten in dieselben

Pflichten nnd Rechte ein, wie sie nach Gesetzen und

Verordnungen den übrigen reformirten Pfarrämtern des

Kantons zukommen.

Art. 6. Bei der ersten Erledigung werden dieselben

in freier Wahl besetzt.

Art. 7. Die Holzpensionen werden für jeden

einzelnen der neuen Pfarrer durch besondere Verfügung
bestimmt.

Art. 8, Diese Verordnung, welche auf den I.Ja¬
nuar 1861 in Kraft tritt, ist in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 17. September 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Der Rathsfchreiber,

Bircher.
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15. R°v. Beschluß,isso.
betreffend

Befreiung vom Militärdienst gegenüber Hessen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

1. Angehörige des GroHerzogthums Hessen, fofern
sie nicht im Besitz« des Schweizerbürgerrechtes sind, sind
im Kanton Bern weder zum persönlichen Militärdienste
noch zu einem Gelderfatze für Nichtleistung der Militärpflicht

anzuhalten^ so lange im Großherzogthum Hessen

auf die Bürger des Kantons Bern die nämlichen Grundsätze

angewendet werden.

2. Der gegenwärtige Befchluß, mit dessen

Vollziehung der Regierungsrath beauftragt ist, tritt in Kraft
und foll in »die Gesetzessammlung aufgenommen werden,

sobald die zustimmende Gegenerklärung der großherzoglich

hessischen Regierung durch den Bundesrath eingelangt
sein wird.

Bern, den 27. März 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber, ^

M. v. Stnrler.
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T « r M eg?ier u n g s rat h d es K a n t o ns Ber», IS.
18W.

nachdem er von der ihm vom Bundesrathe
übermittelten Gegenerklärung der großherzoglich hessischen

Regierung vom 5. Wintermonat 1860 Kenntniß
genommen

beschließt:

Vorstehender Befchluß des Großen Rathes ift in die

Gesetzessammlung aufzunehmen und tritt von nun cm

in Kraft. '

Bern, d,n 15. November I860.,

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident, ^

' Schenk.
Der Rathsschreiber,

Bircher«

Dekret, is. N«v.

betreffend
I860.

provisorische Fortdauer des SynodalgeseHes vom

19. Jänner 1852.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

1) daß das Gesetz über die Organisation der evan-
gMsch-reformirt,en Kirchensynode vom 19. Januar 1852
bloß auf die Probezeit von zwei Jahren, vom 1. März
1852 hinweg zu zählen, in Kraft gssetzt worden ist und



154

19. Nov. seither bloß durch stillschweigende Anerkennung der Be-
I860. Hörden Gültigkeit behalten hat;

2) daß dieser Zustand schon aus formellen Gründen

nicht länger bestehen soll, indem die Staatsverfassung
die Aufstellung der Synode ausdrücklich vorschreibt;

3) daß derselbe auch materielle Uebelstände zur Folge

hat, indem er möglich macht, daß die Gültigkeit der

Verhandlungen der durch das Gesetz vom 19. Januar
1852 aufgestellten Behörden angefochten und die

Ausübung ihrer Obliegenheiten erschwert werden kann;

4) daß die ausdrückliche Verlängerung der provisorischen

Gültigkeit des Gesetzes der zweiten Berathung

desfelben oder der Vorlage eines neuen Gesetzes auf
keine Weise Einhalt thut,

beschließt:

1. Tas einmal berathene Gesetz über die Organisation

der evangelisch-reformirten Kirchensynode vom

19. Januar 1852 bleibt provisorisch in Kraft bis zu

seiner zweiten Berathung oder bis zur definitiven
Inkraftsetzung eines neuen Gesetzes.

2. Diefes Dekret ist in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 19. November 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Ter Staatsschreiber,

M. v. TtSrler.
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Ter Regierungsrath des Kantons Bern 19. Nov.

beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in Vollziehung gesetzt und

in die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 20. November I860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

Schenk.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

Dekret, 19. Nov.
isso.

betreffend

Anerkennung.des Jennerspitals als juristische Person.

Der Große Rath.des Kantons Bern,
auf das ihm vorgelegte Begehren, es möchte nach

dem Wunsche der verstorbenen Fräulein Julie v. Jenner
von Bern, dem aus ihrer Verlassenschaft zu gründenden

Spital für kranke Kinder die Rechte- einer Korporation
ertheilt werden,

in Betracht,

daß die Errichtung einer folchen Anstalt einem öffentlichen

Bedürfniß entspricht und dem ganzen Kanton zur
Wohlthat gereicht;

in der Absicht, eine dem Zwecke der edlen Stifterin
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Z9. N». sprechende Verwaltung der fraglichen Anstalt zu ermög-
i««0. lichen;

^ auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

1. Der Jenner-Spital in Bern ist als juristische Person

anerkannt, in dem Sinne, daß er auf seinen Namen

Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann.

2. Für jede Erwerbung von Grundeigenthum hat jedoch

derselbe die Genehmigung des Regierungsrathes
einzuholen.

3. Er hat ferner dem Regierungsräthe seine Statuten

zur Sanktion vorzulegen und darf sie ohne dessen

Zustimmung nicht abändern.

4. Die Rechnungen der Anstalt sind der Tirektion des

Innern zur Einsichtnahme mitzutheilen.

5. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 19. November 1860.

Namens des Großen Rathes:
Ter Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern IS. No».
isso.

beschließt:

Vorstehendes Dekret soV in Vollziehung gesetzt und
tn die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 20. November 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Der Rathsfchreiber,

Bircher.

Gesetz 24. Nov.
I860.

über

die Organisation der Finanzverwaltung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht die Organisation der Finanzverwaltung

zu ordnen

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§. 1. Die Finanzdirektion zerfällt in zwei
Hauptabtheilungen, diejenige der Finanzen und diejenige der

Forsten und Domänen. Jeder derselben steht ein Mitglied

des Regierungsrathes vor.
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24. Nov. Unter denselben stehen folgende Verwaltungen:
i860.

Centralverwaltung.

4. Abtheilung Finanzen.

1. Direktorial-Büreau.
§. 2. Beamter des Direktorial-Büreau ist der

Sekretär der Tirektion, dessen Obliegenheiten durch den

§. 48 des Gesetzes über die Geschäftsform des

Regierungsrathes und der Direktionen vom 25. Januar 184?

normirt sind.

2. Kantonsbnchhalterei.
S. 3. Die Beamten der Kantonsbnchhalterei stnd:

». ein Kantonsbuchbalter;
b. ein Adjunkt desselben.

z. 4. In den Geschäftskreis der Kantonsbnchhalterei

fällt:
s. die Leitung des gesammten Rechnungs- und

Kassawesens des Staates, die Beaufsichtigung der untern

Rechnungs- und Kassenbeamten, die Prüfung aller
Rechnungen und deren Passation, letztere soweit sie

nicht oberer Behörde vorbehalten ist;
b. die Abfassung der jährlichen Staatsrechnung;

«. die Entwerfung des Büdgets nach den Voranschlägen
der Direktionen und Verwaltungen;

ä. die Visirung und Kontrollirung aller auf die Kredite
des Ausgaben-Büdgets ausgestellten Anweisungen;

e. der Bezug und die Kontrollirung der Einnahmen,
soweit dieses nicht besonderen Verwaltungen
übertragen ist.
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3. Kantonskasse. 24. Nov.
isso.

§. 5. Die Beamten der Kantonskasse sind:
s. ein Kantonskafsier;
d. ein Adjunkt desselben.

§. 6. In den Geschäftskreis der Kantonskasse gehört:
g. die Führung der Centralkasse;
b. die Aushülfe in Beaufsichtigung der untern Kassen-

und Rechnungsbeamten;

S. 7. Der Kantonskassier leistet keine Zahlung, es

sei denn die betreffende Anweisung von der kompetenten

Behörde oder dem kompetenten Beamten ausgestellt oder,

wo solches vorgeschrieben ist, mit dem Visa der Kantons-

buchhalterei versehen.

s. 8. Die Kantonskasfe steht sür die Geschäfte der

Abtheilung Finanzen unter den unmittelbaren Befehlen
der Finanzdirektion, Abtheilung Finanzen, und des

Kantonsbuchhalters, und für die Geschäfte der Abtheilung
Forsten und Domänen unter den direkten Befehlen dieser

Direktion.

4. Kantonalbank.
§. 9. Die Organisation der Kantonalbank ist in

dem Gesetze vom 5. und 11. März 1858 enthalten.

5. Hypothekarkasse.
Z. 10. Die Organisation der Hypothekarkasse ist im

Gesetze über dieselbe vom 1?. November 1846 und im
Réglemente vom 11. Dezember 1846 enthalten.

Außerdem liegt derfelben ob:
». die Verwaltung aller dem Staate gehörenden oder

von ihm zu verwaltenden zinstragenden Spezialfonds.
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lìti, Nov. d. Die Kontrolle und Aufbewahrung der Amtsbürg-
18W. l

^^^^ Beamten.

o. Tie Kontrolle und Beaufsichtigung über die

Geduldsanweisungen der gesammten Finanzverwaltung, so

wie die Kontrslle und Aufbewahrung der Vertre-

tungsverpflichtungen für abgetretene erblose Ver-
- lafsenschaften.

6. Salzhandlungsverwaltung.
§. 11. Die Centralbeamten der Salzhandlungsverwaltung

sind:
». ein Salzhandlungsverwalter;
b. ein Adjunkt desselben ;

e. ein Waagmeister.

H. 12. In den Geschäftskreis dieser Verwaltung
gehört die Besorgung des Ankaufs und des Verkaufs
des Salzes, so wie die daherige Rechnungs- und

Kassenführung.

§. 7. Ohm geld- und Steuer Verwaltung.

§. 13. Die Centralbeamten der Ohmgeld- und

Steuerverwaltnng sind:

s. ein Ohmgeld- und Steuerverwalter;
b. ein Sekretär und Adjunkt desselben.

§. 14. In den,Geschäftskreis der Ohmgeld- und

Steuerverwaltung gebören mit der bezüglichen Rechnungsund

Kassenführung:

g. der Bezug des Ohmgeldes, der Brennpatentgebühren
und der daherigen Bußen und Konfiskationen;

d. der Bezug der direkten Steuern, mit Ausnahme
der Grundsteuer im Jura;



161

«. der Bezug der Erbschafts- und Schenkungssteuer. 2t. R»».

Es kann derselben auch der Bezug nener Einnahmen
übertragen werden.

8. Grnndsteuer und Cadaster-Direktion
im Jura.

§. 15. Die Centralbeamten dieser Direktion sind:
». ein Direktor der Grundsteuer und des Cadasters;
K. ein Verisikationsingenieur.

S. Iii. In den Geschäftskreis dieser Direktion
gehören :

». die Berechnung und der Bezug der Grundsteuer im

Jura;
d. die Leitung der Cadasteraufnahme nnd der bezüglichen

Skripturen, fo wie die Rechnungsführung
über die Cadastervorschüsse. Alles nach den

Bestimmungen der einschlagenden Vorschriften.

9. Direktion der Einregistrirung im Jura.

§. 17. Centralbeamter dieser Direktion ist ein
Direktor der Einregistrirungsgebühren.

Derselbe hat den Bezug der Einregistrirungsgebühren
nach Mitgabe der einschlagenden Vorschriften zu

überwachen und deren Vertheilung an den Staat und an die

Gemeinden zu besorgen. Ihm liegt auch die bezügliche

Rechnungsführung ob.

10. Stempel- und Amtsblattverwaltung.
§. 18. Beamter dieser Verwaltung ist ein Stemvel-

und Amtsblattverwalter. In dessen Geschäftskreis gehört

nebst dcr bezüglichen Rechnungs- nnd Kassenführung:

Jadrgong I»««. Il
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24. Nov. ». die Fabrikation und der Verkauf des Stempelrapiers,
1860^ Stempelung und der Bezug sowohl der Stempel¬

gebühren als der Visagebühren an Stempelstatt;

b. die Leitung des Amtsblattes in beiden Sprachen;

e. die Controlle über die amtlichen Drucksachen;

ci. die Papierlieferung für obrigkeitliche Büreaux.

11. B e r g b a u v e r w a.l t u n g.

8, 19. Die Beamten der Bergbauverwaltung sind:

». ein Bergbauverwalter im alten Kantonstheil;
b. ein Mineninspektor im Jura.

§. 20. Tem Bergbauverwalter im alten Kantonstheil

liegt der Betrieb der Stein- und Dachschieferbrüche,

so wie allfällig anderer vom Staate auszubeutender

Bergwerke und die bezügliche Rechnungs- nnd

Kassaführung ob.

Der Mineninspektor leitet die Ausbeutung des Erzes

im Iura und den Bezug der daherigen Gebühren, worüber

er die erforderlichen Rechnungen führt.

Die nähere Organisation der Bergbauverwaltung ist
im Gefetze über das Bergwerkregal enthalten.

Ii. Abtheilung Forsten uud Domänen.

§. 2l. Die Centralbeamten der Forst- und
Domänendirektion sind:

». ein Sekretär;
d. ein Buchhalter;
v. ein Forstmeister.
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In den Forstkreisen stehen ihr zur Verfügung: «.MM
s. sieben Oberförster;
d. die jeweilen erforderliche Anzahl Unterförsier und

- Gemeindeförster. -« ^,,^ >^--',/
S. 22. In den Geschäftskreis ' der Forst- und Do?

mänendirektion gehört nebst der bezüglichen Rechnungsführung

: .7

1. die Verwaltung der Staatsforsten ;

2. die Verwaltung der Forstpolizei nebst dem Bezüge
^

und der Kontrollirung der Frevelbußen und Forst-

Polizei-Gebühren;

3. die Verwaltung des übrigen Grundeigenthums des

Staates nebst der Beaufsichtigung und in Verbindung
mit der Baudirektion der Unterhaltung der Staats-
gebäude und Anlagen, so wie der Domanialliegen-
sch asten;

4. die Verwaltung der Jagd- und Fischerei-Regale;

5. die Aufsicht über die öffentlichen Gränzen (Kantons-,
Amtsbezirks- und Gemeindsbezirksgränzen) ;

6. die Aufbewahrung aller die Domänen, Forsten und

öffentlichen Gränzen betreffenden Urkunden.

L. Gemeinschaftliche esrimmnnge».

§. 23., Die Centralbeamten besorgen die laufende

Verwaltung nach Mitgabe der einschlagenden Gefetze,

Verordnungen und Instruktionen.

Sie machen die Vorträge zu allen Geschäftsentscheidungen

an den Vorsteher der betreffenden Direktion,
erstatten ihm über alle ihnen zugewiesenen Geschäfte und
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Vt. Nov. über alle wichtigen Gegenstände und Ereignisse ihrer
566«'- Verwaltung Bericht und lassen sich von ihm die nöthigen

Aufträge und Instruktionen geben. »

Mit ihren nebengeordneten Beamten treten sie in den

durch die gute Ordnung im Geschäftsgange gebotenen

Geschäftsverkehr.

Den untergeordneten Beamten lassen sie die erforderlichen

Aufträge und Weisungen zukommen, verlangen

von denselben die nöthigen Berichte und beaufsichtigen

ihre Geschäftsführung.

§. 24. Die Centralbeamten machen dem Vorsteher
der betreffenden Direktion (§. 42 des Gesetzes vom

25. Januar 184?) die Vorschläge für die nöthigen
Gehülfen, Kopisten und Abwarte und für deren

Besoldungen. Ebenso haben sie für Entlassung eines

Angestellten die Verfügung desselben einzuholen; Demissionsbegehren

können sie jedoch von sich aus erledigen.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf
die Kantonalbank, für welche die bestehenden

Spezialbestimmungen Reget machen.

K. 25. Auf ihren Krediten für Verwaltungskosten

haben die Centralbeamten die Competenz zu Bestreitung
der ordentlichen Ausgaben ihrer Verwaltung, für
außerordentliche Ausgaben haben sie die Bewilligung des

Vorstehers der betreffenden Direktion einzuholen.

Namentlich liegt die Entschädigung der Angestellten für
besondere Arbeiten ausschließlich in der Competenz dieses

Letztern.
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§ 26. Alle von einem Centralbeamten ausgehenden 24. Nov.

Akten sind von ihm oder seinem Stellvertreter zu unter- ^6S'

zeichnen. '

u. Flnanzvttwaltung in dt» Amtsbezirken.

§. 27. In den Amtsbezirken sind folgende Finanzbeamte

aufgestellt:

Aarberg: ein Amtschaffner und Ohmgeldbeamter.

Aarwangen: ein Amtschaffner und Salzfaktor in Lan¬

genthal.

Bern: ein Amtschaffner.

Biel: ein Ämtschaffner;
ein Grundsteuereinnehmer für Biel und Büren.

Büren: ein Amtschaffner.

Burgdorf: ein Amtschassner und Salzfaktor.

Courtelary: ein Amtschaffner und Grundsteueraufseher;

zwei Grundsteuereinnehmer.

Delsberg: ein Amtschaffner und Salzfaktor;
ein Grundsteneraufseher;
zwei Grundstenereinnehmer;
ein Einnchmer der Einregistrirungsgebühren.

Erlach: ein Amtschaffner.

Fraubrunnen: ein Amtschaffner.

Freibergen: ein Amtschaffner und Grundsteueraufseher;
zwei Grundsteuereinnehmer;
ein Einnehmer der Einregistrirungsgebühren.

Frutigen: ein Amtschaffner.

Jnterlaken: ein Amtschassner.

Konolfingen: ein Amtschaffner.
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4> No». Laufen: ein Amtschaffner und Grundsteueraufseher;
^60. ein Grundsteuereinnehmer;

ein Einnehmer der Einregistrirungsgebühren.
Laupen: ein Amtschaffner.

Münster: ein Amtschassner und Grundsteueraufseher;
" ^ zwei Grundsteuereinnehmer; -

ein Salzfaktor in Dachsfelden.

Neuenstadt: ein Amtschaffner und Ohmgeldbeamter;
ein Grundsteuerauffeber für Biel und

Neuenstadt;
: ein Grundsteuereinnehmer.

Nidau: ein Amtschaffner nnd Salzfaktor.
Oberhasle: ein Amtschassner.

Pruntrut: ein Amtschassner und Salzfaktor;
ein Grundsteueraufseher;
drei Grundsteuereinnehmer;
ein Einnehmer der Einregistrirungsgebühren.

Saanen: ein Amtschaffner.

Sckwarzenburg: ein Amtschaffner.

Seftigen: ein Ämtschaffner.

Signau: ein Amtschaffner.

Obersimmenthal: ein Amtschaffner.

Niedersimmenthal: ein Amtschaffner.

Thun: ein Amtschaffner und Salzfaktor.
Trachselwald: ein Amtschaffner.

Wangen: ein Amtschaffner: >

Außerdem wird in den Amtsbezirken die erforderliche

Anzahl Ohmgeldbeamter aufgestellt, worüber die

Besoldungsgesetze und Beschlüsse das Nähere enthalten.

§. 28. Der Regierungsrath hat die Pflicht,
diejenigen Schaffnereien, welche in diesem Gesetze mit keiner
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andern Finanzbeamtung verschmolzen stnd, entweder dem 24. Nov.

Regierungsstatthalter oder dem Amtschreiber zn übertragen, ^SW.

wo dieses' ohne Beeinträchtigung der beidseitigen Pflichten
thunlich ist und die Persönlichkeit sich dazu eignet.

Das Amt als Amtschaffner erlischt jedenfalls mit der

Amtsdauer der andern damit verbundenen Beamtung.

§. 29. Die Finanzbeamten in den Amtsbezirken
haben ihren Wohnsitz in den ihnen angewiesenen Bezirken

oder Stationen zu nehmen. ' Die Ausübung des Berufs
eines Advokaten, Rechtsagenten, Wirthes und W,ein-

händlers ist ihnen untersagt.

§. 30. Die Finanzbeamten in den Amtsbezirken
stehen sowohl unter den unmittelbaren Befehlen der Finânz-
direktion, beider Abtheilungen, als derjenigen der Kan-

tonsbuchhalterei, Kantonskasse und der übrigen
Centralverwaltungen, so weit letztere mit ihnen zu verkehren

haben. Sie erhalten von diesen ihren Obern die

erforderlichen Instruktionen und Weisungen, welche sie, so

wie die in ihr Amt einschlagenden Gesetze und Verordnungen

pünktlich zu befolgen haben.

s. 3l. Tie Amtschassner sind die gesetzlichen

Vertreter des Staates in allen Betreibungsvorkehren für
Forderungen, deren Bezug ihnen obliegt, und besitzen

als solche alle Rechte, welche nach dem Gesetze über das

Vollziehttngsverfahren in Schuldsachen dem Gläubiger
zukommen. '. "

§. 32. Die Amtschaffner führen die Amtsbezirkskasse

und besorgen die daherigen Einnahmen und Ausgaben,
so wie die bezügliche Rechnungsführung. Sie leisten

keine Zahlung, es sei denn die betreffende Anweisung
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24. No», von der kompetenten Behörde oder dem kompetenten Be-

amten ausgestellt, oder wo solches vorg?fck)rieben ist,
mit dem Visa der Kantonsbnchhalterei versehen.

Für den geordneten nnd richtigen Eingang der

Gefälle, so weit dieses von ihnen abhängt, sind sie

verantwortlich.

III. Allgemeine Kestimmungen.

R. Amtsantritt.

§. 33. Der Amtsantritt eines Finanzbeamten

beginnt, abgesehen von dem Wahl- und dem Beeidtgungs-

tage, mit der Uebernahme der Geschäfte, worüber ein

Verbal aufzunehmen uud in einem Doppel fofort der

betreffenden Centralverwaltung, bei den Amtschaffnern
der Kantonsbuchhalterei, einzuhändigen ist.

Ebenso geht die Amtsdauer eines abtretenden

Finanzbeamten, abgesehen von dem Ablaufe der ordentlichen

vierjährigen Amtsdauer oder dem sonstigen Grunde des

Austrittes, erst mit dieser förmlichen Uebergabe der

Geschäfte zu Ende und bleibt derselbe, beziehungsweise

dessen Amtsbürgen, auf so lange verantwortlich.

2. Amtsbürgschaften.

K. 34. Zur Garantie für die ihnen nach dem

Verantwortlichkeitsgesetz obliegende Verantwortlichkeit haben

folgende Finanzbeamte die beigesetzte Amtsbürgschaft zu
leisten:
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«. E e n t r a i b e a m t e. 24. No».

I. Ter Kantonsbuchbalte, Fr. 25,000
L. „ Adjunkt desselben „ !5,000
3. „ Kantvnskassier „ 30,000
4. Adjunkt desselben „ 20,000
b. „ Salzhandlungsverwalter „ 30,0(^0
6. „ Adjunkt desselben „ 15,000
7. „ Ohmgeld- und Steuerverwalter „ 30,000
8. » Adjunkt desselben 15,000
9. „ Grundfteuerdirektor im Jura 10,000

10. Verisikatiynsingenieur „ 6,000
11. „ Direktor der Einregistrirungs?

Gebühren „ 15,000
12. „ Stempel- nnd Amtsblattvenvalter „ 15,000
13. „ Vergbauverwalter 15,000
14. „ Minen-Inspektor im Jura „ 7,000
15. „ Buchhalter der Forst- und Do-

nänen-Direktion „ !0,000
Die Bürgschaft:« der Kantonalbank und der Hypo-

thekarkaffe sind iu den besondern Organisationsvorschriften

bestimmt.

b. Finanzbeamte in den Amtsbezirken.
Dieselben werden hinsichtlich der Amtsbürgschaften

in folgende Klaffen eingetheilt:
Besoldung von über

1. Klasse Fr. 2400 Fr. 25,000
2. „ 2000 bis und mit 2400 „ 20,000
3. „ 1600 „ „ 2000 „ 15,000
4. „ „ 1200 „ „ „ 1600 „ 10,000
5. „ „ 800 „ „ „ 1200 „ 7,500
6. „ „ 500 „ „ „ 800 „ 5,000
7. „ « 300 „ „ 500 „ 2,000
8. „ „ 300 und darunter „ 1,000
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24. Nov. Hiebei ist freie Wohnung einer Besoldungsznlage von
I860. 300 gleich zu achten. Bei Amtschaffnerstellen ist die

Bürgschaft nach der ganzen gesetzlichen Besoldung zu

berechnen und bleibt bei Uebertragung an Regierungsstatthalter

oder Amtschreiber die gleiche.

«. Wahlart.

§. 3b. Tie Wahlart der Beamten der Kantonâl-
bank und der Hypothekarkasfe ift in den befondern Or-
ganisationsvorfchriften über diese Anstalten bestimmt.

Von den übrigen durch dieses Gefetz aufgestellten
Beamten werden folgende durch den Großen Rath
gewählt: -! ' '

Der Kantonsbuchhalter;
Der Salzbandlungsverwalter;
Der Ohmgeld- und Steuerverwalter.

Alle übrigen Finanzbeamten, mit Ausnahme derjenigen

deren Besoldung Fr. 300 nicht übersteigt und deren

Wahl daher in der Kompetenz der Finanzdirektion liegt

(§. 42 des Gesetzes vom 2b. Januar 1847) werden vom

Regierungsrathe gewählt.

Ä. Schlnßbestimmunge».

§. 36. Außer den in diesem Gesetze den einzelnen

Beamten zugetheilten Verwaltungszweigen können

denselben vom Regierungsrathe auf dem Wege der Verordnung

noch andere Abtheilungen der Finanz-Verwaltung
bleibend übertragen werden.

Vorübergehende Geschäftsaufträge können ihnen von
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der Finanzdirektion in jeder Art von Finanzverwaltungs- 24. Nov.

fachen ertheilt werden.
^

§. 37. Der Regierungsrath »nd die Finanzdirektion

find beauftragt, diefes Gesetz'in Vollziehung zu fetzen

und die noch nöthig erachteten" nähern Verordnungen
darüber zu erlassen.

K. 38. Dieses Gesetz, durch welches die Gesetze

vom 27. März 1847 und 21. März 1855 über die

Organisation der Finsnzverwaltung und das Dekret über

die Amtsbürgschaften der Finanzbeamten in den

Amtsbezirken vom 39. Mai 1855 so wie alle damit im

Widerspruch stehenden Bestimmungen' aufgehoben werden,

tritt sofort in Kraft, äußert jedoch, so weites die

Amtsbürgschaften betrifft, seine Wirkung nicht auf die

gegenwärtige Amtsdauer der Beamten, welche durch dasselbe

nicht unterbrochen werden soll.

Gegeben in Bern, den 24. November I860.

' ^ Namens des Großen Rathes:
Der Vicepräsident,

Kurz.

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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24. No». Ler Regierungsrath des Kantons Bern

beichUeszt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetz. und

in die Sammlung der Gesetze nnd Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 5. Dezember 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

Schenk.
Der Rathsschreiber,

Bircher.

27. No». Gesetz
t8S0.

Ki«

Aktien-Gesellschaften.

Der Große Rath des Kantons Bern,
Auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

I. Allgemeine Bestimmung.

Art. 1. Gesellschaften, welche das zu Führung ihrer
Geschäfte erforderliche Grund-Kapital durch Ausgeben

von Aktien bilden, können, in Abweichung von den
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Vorschriften des Civil-Gesetzbuches, mit Genehmigung 27. Nov.

des Staates in der Weise rechtsgültig gebildet werden,
daß für Verpflichtungen der Gesellschaft lediglich das

Gesellschafts-Vermögen (vergl. Art. 43) haftet.

II. Form »nd Bedinguftge» der Staats»
geuehmtguug.

Art. 2. Die in Art. 1 vorbehaltene Genehmigung
des Staates wird, wenn es sich um Aktien-Gesellschaften

handelt, welche zn ihrem Geschäftsbetrieb die Einräumung

solcher Befugnisse, zu deren Bewilligung nur der

Große Rath kompetent ist, beanspruchen, durch den

Großen Rath, in allen andern Fällen durch den

Regierungsrath ertheilt. Von einem allfälligen Abschlag der

Genehmigung durch den Regierungsrath findet Berufung
an den Großen Rath statt.

Ist zu dem Unternehmen, dessen Betrieb die Aktien-

Gesellschaft sich vorsetzt, oder zu der Ausführung von

Berechtigungen, welche sie beansprucht, eine Konzession,

Bewilligung oder Patentirung erforderlich, so ist diese

in dem Beschlusse, welcher die Genehmigung der Aktien-

Gesellschaft ausspricht, nicht inbegriffen, kann aber gleichzeitig

mit dieser Genehmigung ertheilt werden.

Art. 3. Die Personen, welche die Errichtung einer

Aktien-Gesellschaft unter dem gegenwärtigen Gesetz

beabsichtigen (die Gründer der Gesellschaft), sollen sich

jede zur Uebernahme mindestens einer Aktie anheischig

machen (vergl. Art. 30).^
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27. Nov. Der Vertrag über die zu bildende Aktien-Gesellschaft
t«60. (dig Statuten) soll schriftlich abgefaßt und hierallf

seinem ganzen Inhalte nach in dem amtlichen Blatt des

Kantons Bern veröffentlicht werden. Sofort nach

erfolgter Verschreibung der Gesellschaft^-Statuten können

dieselben in einem dem Original gleichlautenden Doppel
der nach Art. 2 kompetenten Staatsbehörde wit dem

Gesuch um Erthellung der staatlichen Genehmigung eingereicht

werden; der Beschluß über Ertheilung oder

Verweigerung dieser Genehmigung soll jedoch erst dann

erfolgen, wenn vom Datum der in diesem Artikel
vorgeschriebenen Bekanntmachung an gerechnet, mindestens

dreißig Tage verflossen stnd.

Art. 4. Die Gesellschafts-Statuten müssen enthalten:

1) Die Angabe dcr Firma und des Sitzes der
Gesellschaft ;

2) die spezielle Bezeichnung der Unternehmungen, deren

Betrieb und Ausführung die Gesellschaft sich zur
Aufgabe stellt;

3) die Bestimmung der Zeitdauer, auf welche die

Gesellschaft geschlossen ist;

4) die Bestimmung der Höhe des Grundkapitals, des

'Betrags der einzelneu Aktien oder Jnterimsfcheine,
so wie, sosern die Aktien-Emissionen in aufeinanderfolgenden

Serien stattfinden sollen, der Anzahl der

in der ersten Serie auszugebenden Aktien; die

Erklärung, ob die Gesellschaft Aktien ans jeden
Inhaber oder solche auf bestimmte Inhaber
ausgibt, und im letzteren Falle die Bestimmung der

Formen, von deren Beobachtung die Gesellschaft die
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Uebertragung von Namen-Aktien abhängig macht 27. Nov.

(Art. 20); ^
5) die Festsetzung des Termins, bis zn welchem der

Anfang mit den Unternehmungen der Gesellschaft

gemacht sein foll, fo wie des Kapitalbetrags,
welcher bis zum Eintritt diefes Termins) durch

Einzahlungen der Aktionäre vorhanden sein soll (vergl.
Art. 41, Ziffer 1 und 2);

6) die Grundsätze, nach welchen die Bilanz aufzuneh¬

men und der Gewinn zu berechnen und auszuzahlen

ist (vergl. Art. 33) ;

7) Benennung der Organe der Gesellschaft, welche

dieselbe in allen rechtlichen Beziehungen vertreten
und zur Führung der Gesellschaftsfirma berechtigt

sind; Angabe der Art und Weise ihrer Bestellung,
der Zeitdauer, für welche sie gewählt sind, und
der ihnen zustehenden Kompetenzen;

8) Vorschriften über die Stimmberechtigung der

Aktionäre, über die Art ihrer Zufammenbernfung

zu den General-Versammlungen, so wie über die

Formen der Beschlußfassung;
9) Bezeichnung der Art und Weise, wie Publikationen

der Gesellschaft und ihrer Organe oder Behörden
bekannt gemacht werden sollen.

Art. 5. Die Statuten der Aktien-Gesellschaft sind

sowohl für die inneren Verhältnisse maßgebend, wie auch

als Grundlage ihrer Beziehungen zu dritten Personen;
sie können nnr auf die in Art. 25 bestimmte Weise
ergänzt oder abgeändert werden. Verträge, Verabredungen,
Beschlüsse oder Anordnnngen, durch welche die den

Statuten vorbehaltenen Bestimmungen (Art. 4) geregelt,.
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27. Nov. oder durch welche Vorschriften der Statuten erweitert,
1360. ergänzt, beschränkt oder abgeändert werden, sind so lange

rechtlich wirkungslos, als sie nicht die Genehmigung der

kompetenten Staatsbehörde erlangt haben.

II>. Rechtliche Koustituirung der Aktie«.
Gesellschast

Art. 6. Die Gründer der Gesellschaft haben, wenn
der Aktien-Gesellschaft die Genehmigung ertheilt.wird,
den daherigen Beschluß wörtlich in zwei aufeinanderfolgenden

Nummern des amtlichen Blattes des Kantons

zu veröffentlichen.

Art. .7. Von dem Tage an, an welchem die in
Art. 6 vorgeschriebene zweite Veröffentlichung des Ge-

nehmigungs - Beschlusses stattfindet, ist, sofern die

Statuten der Gesellschaft den Zeitpunkt ibrer Koustituirung
nicht noch weiter hinausrücken, die Aktien-Gesellschaft

unter dem gegenwärtigen Gesetze rechtlich kon-

stituirt.

Art. 8. Vis zu ibrer rechtlichen Koustituirung unter

diesem Gesetze bleibt die Gefeilschaft in allen Beziehungen

den allgemeinen zivilrechtlichen Normen unterworfen.
Verpflichtungen, welche vor diesem Zeitpunkt Namens

der Gesellschaft eingegangen worden sind, können später

von der konstituirten Aktien-Gesellschast übernommen

werden und es sind in diesem Falle, in Abweichung von

Satz. 984 des oernischen und Art. l275 des im neuen

Kantonstheile geltenden französischen Civilgesetzbuches, die

Gläubiger schuldig, die Aktien-Gesellschaft als Schuldner
anzuerkennen.
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Die Zeichnung von Aktien) welche vor KoltstituirUng 2?. Nö«

der Gefellschaft (Art. 7) stattgefunden hat, äußert die

gleiche rechtliche Wirkung, wie wenn sie erst nach diefem

Leitpunkt erfolgt wäre; die durch eine solche

Aktienzeichnung übernommene Verbindlichkeit erlischt jedoch,

wenn die staatliche Genehmigung oder die Konstituirung
der Gesellschaft nicht erfolgt, oder wenn seit dem

Zeitpunkte der Aktienzeichnung die ursprünglichen Gesellschaftsstatuten

oder das von den Gründern der Gefellschaft

vorgelegte Programm verändert oder durch Zusätze
erweitert worden sind, ohne daß der Aktienzeichner zu diesen

Veränderungen oder Erweiterungen seine Zustimmung
erklärt hat.

Einzahlungen auf Aktien von Gesellschaften, welche

unter diesem Gesetz sich bilden, sollen vor erfolgter
Konftituirung derselben (Art. 7) nicht angenommen werden;
ist es dennoch geschehen, die staatliche Genehmigung

dagegen verweigert worden, fo können die Gründer der

Gesellschast zur Rückerstattung der geleisteten Einzahlungen

angehalten werden.

SV. Rechtsverhältnisse der Aktiengesellschaft.

l) Firma, Sitz der Gesellschaft) Form der LlKtien.

Art. 9. Die Aktien-Gesellschaft kann auf ihren

eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen; sie muß eine Firma führen, welche von dem

Gegenstand ihrer Unternehmungen zu entnehmen ist und

in welcher der Name von Gesellschaftern oder andern

Personen nicht ausgedrückt sein darf.

Iadrgaug 18«0. 12
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27. Nov. Eben so wenig darf eine Firma gewählt werden,
I860.

welche derjenigen einer bestehenden Aktien«Gesellschaft
gleich oder so ähnlich ist, daß sie Irrungen veranlassen

könnte.

Art. w. Der in den Statuten der Aktien-Gesellschaft

angegebene Sitz derfelben (Art. 4, Ziffer 1) muß
im Kanton Bern verzeigt werden und ist als ihr Wohnsitz,

im Sinne des §.11 des Civilprozesses anzusehen.

Art. 11. Die Aktixn einer Gesellschaft follen, wenn

nicht in Folge besonderer Verhältnisse die Statuten der

Gesellschaft ausdrücklich zur Ausgabe von Aktien

verschiedener Art ermächtigen, sämmtlich von gleichem

Betrag sein; sie können aus jeden Inhaber laute»

(Inhaber-Aktien) oder auf bestimmte Inhaber ausgestellt

fein (Namen-Aktien).
Sofern die Gesellschaftsstatnten es zulassen, kann der

bis zur Höhe der Aktie einzuzahlende Betrag auf mehrere

Zahlungstermine vertheilt und sollen alsdann über die

entrichteten Partialzahlungen Bescheinigungen (nicht-
liberirte Aktien) ausgestellt werden.

Art.. 12. Eine Aktien-Gesellschaft, welche laut ihren
Statuten zur Ausgabe von Namen-Aktien berechtigt

ist, soll, ohne vorherige Bewilligung der kompetenten

(Art. 2) Staatsbebörde, keine Inhaber-Aktien
ausgeben. Nicht-liberirte Aktien dürfen nur dann, wenn
die Gesellschaft zur Ausgabe, von Inhaber-Aktien
ermächtigt ist und ihre Statuten es ausdrücklich gestatten,

auf jeden Inhaber lautend ausgestellt werden.

Art. 13. Ordnen die Gesellschaftsstatuten Beschränkungen

der Uebertragbarkeit derjenigen Aktien an, welche
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auf bestimmte Inhaber lauten (vergl. Art. 21), fo sollen 27. Nov.

diefe Beschränkungen auf den ausgegebenen Aktienfcheinen
bemerk sein.

Art. 14. Widerhandlungen gegen die Vorschriften
der Art. Il, 12 und l3 unterliegen einer Geldbuße von
10 bis zu 50 Franken für jedes Stück der gesetzwidrig

abgefaßten Scheine.

Die kraft dieser Vorschrift ausgefällten Urtheile werden

zugleich die Verpflichtung der Gesellschaft zur
Einwechslung der den Art. Il, 12 und 13 nicht entsprechenden

Aktien gegen gesetzmäßig abgefaßte aussprechen,

woinit eine allfällige Verurtheilung zum Schadenersatz,

wenn deren Voraussetzungen vorhanden sind, nicht
ausgeschlossen sein soll. Von jedem solchen Strafurtbeil ist
dem Regierungsrath Kenntniß zu geben, welcher hierauf
die in Art. 37 vorgesehenen Maßregeln anordnen soll.

2) Nechte und Pflichten der Aktionäre.

Art. 15. Durch rechtsverbindliche Zeichnung oder

Uebernahme von Aktien einer unter diesem Gesetz kon-

stituirten Aktien-Gesellschaft tritt der Aktionär den

Gesellschaftsstatuten bei und unterwirft sich denselben, so

wie den statutengemäßen GeseUschaftsbeschlüssen.

Art. 16. Die einzelnen Aktionäre sind hinsichtlich
der Verbindlichkeit zur Entrichtung von Beiträgen an
die Gesellschaftskasse, so wie hinsichtlich der Theilnahme
an Gewinn und Verlust der Gesellschaft, nach Verhältniß

ihrer Aktienbetheiligung gleich berechtigt und gleich

verpflichtet.
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27. Nov. Sie stehen gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft

t86v. in keiner persönlichen Schuldverpflichtung, es sei denn

in Folge einer diesen im Geltstag der Gesellschaft

ertheilten Anweisung auf noch nicht eingezahlte
Aktienbeträge; der Gesellschaft gegenüber stnd sie zu etwas

Mehrerem, als zur Einzahlung des Betrags ihrer Aktien

in die Gesellschaftskaffe nicht verpflichtet und können

unter keinen Umständen zur Rückerstattung der in gutem
Glauben empfangenen Zinse oder Dividenden angehalten
werden. Zinse und Dividenden, von welchen es sich

nach Ausweis der Jahresrechnung ergab, daß deren

Ausbezahlung eine Benachtheilignng der Gesellfchaftsgläubiger
nach sich ziehe, werden, wenn sie der Aktionär bezogen

hat, in zivilrechtlicher Beziehung als nicht in gutem

Glguben empfangen angesehen.

Ueberdieß ist die Stipulation von Zinsen zu

bestimmter Höhe nur für denjenigen anzugebenden

Zeitraum zulässig, welchen die Voreinleitung des

Unternehmens bis zum Anfange des vollen Betriebs erfordert.
Von letzterm Zeitpunkte an darf unter die Aktionäre,
sei es in Form von Zinsen oder Dividenden, ein Meh-

reres, als nach den Jahresabschlüssen sich als Ueberschuß

ergibt, nicht vertheilt werden. -

Art. 17. Ein Aktionär ist, außer in den durch dieses

Gesetz oder dnrch die Gesellfchaftsstatuten ausdrücklich

vorgesehenen Fällen, zur Rückforderung einbezahlter

Aktienbeträge nicht berechtigt; eben so wenig kann er

durch Rückgabe von Aktienscheinen sich von der Verpflichtung

zur Einzahlung der noch ausstehenden Aktienbeträge

befreien oder eine Theilungsklage (Satz. 890 und 3L8 des
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bernifchen und des Art. 815 ff. des im neuen Kantons- 27. N«,.

theile geltenden französischen Civilgesetzbuches) anstellen. ^^0'

Art. 18. Gegen diejenigen, welche ausstehen?« Aktien-

einzablungen nicht auf die in den Statuten oder nach

Mitgabe derselben bestimmten Termine leisten, darf die

Gesellschaft Konventionalstrafe» festsetzen, welche

auch in der Ungültigkeitserklärung der bereits
ausgestellten Aktienscheine bestehen können. Solche
Konventionalstrafen Pud jedoch nur dann rechtsgültig, wenn sie

fchon in den Statuten der Gesellschaft angedroht worden

sind, und können nicht dnrch spätere Beschlüsse der

Gesellschaft oder ihrer Organe eingeführt werden.

Die statutengemäße Ungültigkeitserklärung (Ver-
rufung) von Aktienscheinen hat zur Folge, daß die
bereits eingezahlten Summen der Gesellschaft anheimfallen

schließt dagegen die Geltendmachung einer weitern

Zahlungsverpflichtung von Seiten des Subscribenten
oder Inhabers der Aktie, auch im Falle des Art. 23

aus; die Gesellschaft hat das Recht, die polizeiliche

Hülfe des Staates zur Beschlagnahme und Vernichtung
der von ibr nach Vorschrift ihrer Statuten verrufenen
Aktienscheine in Anspruch zu nehmen.

Das wissentliche Veräußern verrufener Aktienscheine

wird gleich bestraft, wie das wissentliche Ausgeben
verfälschter oder nachgemachter Münzen.

Art. 19. Wird eine größere Zahl von Aktien

gezeichnet, als nach Bestimmung der Statuten oder des

von den Gründern der Gesellschaft ausgegebenen

Programmes Aktien zur Emission gelängen follen, so haben,
in Ermanglung besonderer daheriger Vorschriften der
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27. Nov. Statuten oder des Programmes, die Gesellschaftsgründer
i860. zu entscheiden, auf welche Art und Weise die gezeichneten

' Aktien auf die geforderte Anzahl zurückgebracht werden

sollen. Jedoch dürfen diese eine Erhöhung der Anzahl
der zu emittirenden Aktien und entsprechende Herabsetzung
des Betrages der einzelnen Aktie nur dann eintreten

laffen, wenn ihnen in dem ausgegebenen Programm eine

solche Befugniß ausdrücklich vorbehalten war.

Art. 20. Eine Aktien-Gesellschaft, welche Namen-
Aktien ausgibt, ist erst dann schuldig, den nachfolgenden

Erwerber eines solchen Papiers in dieser Eigenschaft

anzuerkennen, wenn derselbe ihr von dem Erwerb des

Papieres Kenntniß gegeben und auf Verlangen die

Rechtmäßigkeit des Erwerbes bescheinigt hat.

Art. 21. Die Uebertragbarkeit voll einbe-'

zählter Aktien kaun weder durch die Statuten noch

durch sonstige Anordnungen oder Beschlüsse einer

Einschränkung unterworfen werden. Dagegen, kann die

Uebertragbarkeit von nicht-liberirten Aktien,
welche auf bestimmte Inhaber lauten mit rechtsverbindlicher

Weise durch die Gesellschaftsstatuten beschränkt

werden; solche Beschränkungen schwächen oder
beeinträchtigen jedoch nie die Rechtsgültigkeit derjenigen Ueber-

tragungen, welche shne Rücksicht auf die Einwilligung
des Eigenthümers stattfinden (,z. B. durch Versteigerung,

Geltstag, Intestaterbfolge, Verehelichung), oder welche

erst auf den Todestag desselben rechtlich wirksam werden

B. durch letzte Willensverordnung).

Art. 22. Die Uehertragung von Aktien, welche
auf jeden Inhaber lauten, geschieht vermittelst

Uebergabe des Papiers von Hand zu Hand. Der wirk-
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liche Besitzer eines solchen Papiers gilt als dessen recht- 27. Nov.

mäßiger Eigenthümer, und Niemand ist berechtigt, von ^tN'
ihm einen weitern Nachweis über die Rechtmäßigkeit

seines Erwerbs zu verlangen. Vorbehalten bleiben

jedoch:

1) Das Recht der Strafgerichts- und Polizeibehörden,
Papiere auf jeden Inhaber, deren Besitz der

gegenwärtige Inhaber vermittelst eines Verbrechens oder

Vergehens an sich gebracht hat, an denjenigen
zurückzustellen welchem sie widerrechtlich entzogen

worden sind;
2) die Eigenthumsklage eines frühern Inhabers des

auf jeden Inhaber lautenden Papiers, sofern der

Kläger beweist, daß ihm der Beklagte den Besitz

des Papiers auf unredliche Weise und gegen seinen

Willen entzogen habe und noch zur Zeit der

Anstellung der Klage Inhaber des nämlichen
Papiers fei.

Art. 23. Die Statuten einer Aktien-Gesellschaft,
welche Jnhaber-Aktièn ausgibt, können rechtsgültig be-

siimmen, daß bis zu einem gewissen Betrag oder bis

zur vollen Höhe der Aktie der Zeichner einer Aktie

unbedingt und abgefeben von allfälligen Veräußerungen

seiner Aktie zn haften habe. Tie Geltendmachung diefes

Rechtes von Seite der Gesellschaft thut der Rechtsgültigkeit

der Veräußerung keinen Eintrag. Der Zeichner
einer Aktie, wenn er in Erfüllung der ihm kraft des

gegenwärtigen Artikels auferlegten Verpflichtung Zahlung
geleistet hat, tritt dadurch am Platze der Aktien-Gesellschaft

in das Forderungsrecht «in, welches dieser bis

dahin gegenüber dem dermaligen Inhaber des

Aktienscheines zustand.



27. Nov. Z) Nechte der Generalversammlung der Aktionäre.
isso.

Art. 24. Jährlich mindestens ein Mal soll eine

Generalversammlung der Aktionäre einberufen werden.

Art. 25. Jede Veränderung in den Statuten der

Aktien-Gesellschaft, jede Verlängerung der Gesellschaft

über die M dey Statuten festgesetzte Zeitdauer hinaus
und jede Auflösung derselben vor dieser Zeitdauer können

nur durch die Generalversammlung der Aktionäre und

zwar mit einer Stimmenanzahl, die, sofern die Statuten
nicht andere Bestimmungen darüber aufstellen, nach

Antheilen berechnet mindestens zwei Dritttheile des

Grundkapitals darstellt, beschlossen werden. Rechtliche

Verbindlichkeit äußern diese Beschlüsse jedoch erst dann,
wenn für dieselben die Genehmigung derjenigen
Staatsbehörde, welche die Slqtuten der Gesellschaft sanktionirt
hat, auf die in Art. 3 und 5 bestimmte Weise eingeholt
worden und die in Art. vorgeschriebene Veröffentlichung
zum zweiten Male erfolgt ist.

4) Formen der Geschäftsführung.

Art. 26. Jede Aktiengesellschaft foll ein Aktienbuch

halten, in welchem einzutragen sind:

1) bei Gefellschaften, welche Inhaber-Aktien aus¬

geben Name, Wohnort nnd Beruf eines jeden

Unterzeichners von Aktien, nebst Angabe deS

Betrags, der Anzahl und der Ordnungsnummern
der Aktie», welche demselben ausgehändigt worden

sind;
'
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2) bei Gesellschaften, welche Namen-Aktien ans- 27. Nov.

geben, Name, Wohnort und Beruf eines Hede» Be- ^K0>

fitzers von Aktie« der Gesellschaft, fo wi« eines

jeden von der Gesellschaft anerkannten (Art. 20)
Rechtsnachfolgers, nebst Angabe des Betrages, der

Anzahl und der Ordnungsnummern der Aktien

welche demselben ausgehändigt worden sind.

Art. 27. Jede Aktien -Gesellschaft soll folgende

Geschäftsbücher führen:

1) Ein Tagebuch (livre-journsl), in welches Tag
für Tag und nach Ordnung des Datums alle

Forderungen und Schulden, die Ziehungen, Annahmen
und Jndofsirungen von Wechseln oder sonstigen

Handelspapieren, alle von der Gesellschaft

unternommenen Geschäfte, so wie überhaupt alle empfangenen

oder geleisteten Zahlungen einzutragen sind ;
es ist gestattet, statt eines einzigen Tagebuchs, mehrere

zu führe« und jedes derfelben zur Aufnahme
einer befondern Art von Verrichtungen (z. B. für
diejenigen des Kassiers der Gefellschaft) zu

bestimmen;

2) ein Briefkopierbuch, welches eine wörtliche
Abschrift der abgesandten Geschäftsbriefe nach Ordnung

des Datums enthalten soll;

3) ein Jnventsrienbuch, in welches beim Beginn
der Unternehmungen der Aktien-Gesellschaft sämmtliche

ihr angehörenden bewegliche» und unbeweglichen

Vermögensgsgenstände, so wie ihre Forde-

ruugsrechte und Schulde» genau eingetragen und

eine alljährlich anzufertigend? Bilanz über den Stand
dieses Vermögens eingefchriebe» werden soll.
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27. Nov. Das Tagebuch, so wie die in Art. 26 genannten
tSSv. zacher d„ Aktien-Gesellschaft haben, sofern die Ein¬

richtung und Führung derselben den Vorschriften des

§ 277 des Civilprozesses und derjenigen dieses Gesetzes

entspricht, gleiche Beweiskraft, wie sie nach den dermal

geltenden Rechtsgrundsätzen den Haus- oder Handlungsbüchern

zukommt.

Art. 28. Neber die Verhandlungen der Generalversammlung

der Aktionäre, so wie über diejenigen des

Vorstandes der Gesellschaft, sofern derselbe aus mehrern

Mitgliedern zusammengesetzt ist, sollen Protokolle
geführt werden, welchen, sofern sie regelmäßig ausgefertigt,

vom Vorsitzer und Protokollführer unterzeichnet und

von der Generalversammlung der Aktionäre, beziehungsweise

von dem Vorstand, genehmigt sind, gleiche

Beweiskraft zukommt, wie den in Art. 26 und 27'genannten
Büchern.

Art. 29. Die Bücher und Protokolle der Aktien-

Gesellschaft sollen mindestens zwanzig Jahre lang
aufbewahrt werden.

b) Vechtsverhältnisfr des Vorstände«.

Art. 30. Die Aktien-Gesellschaft wird in streitigen
und nicht streitigen Rechtsgeschäften in der Regel durch

ihren Vorstand (Direktion) vertreten; Mitglied des

Vorstandes kann nur ein Aktionär sein, gegen welchen

keiner der in Art. 36 bestimmten Ausschließnngsgründe

vorliegt, dagegen steht es, innert den Schranken ihrer
Statuten, der Gesellschaft frei, Bevollmächtigte zu
bestellen und deren Vollmacht und Verrichtungen zu
bestimmen.
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Art'. 31. Der Vorstand der Aktien-Gesellschaft ist, 27. Nov.

wenn.ihm die Statuten oder ein Beschluß der General-

Versammlung der Aktionäre nicht das Recht dazu

einräumen, nicht befugt, Namens der Gesellschaft einen

Civilprozeß anzuheben oder eine derjenigen Handlungen

vorznnebmen, zu welchen der Inhaber einer allgemeinen

Vollmacht nicht berechtigt ist.

Art. 32. Tie Mitglieder des Vorstandes sind der

Gefellschaft für gewissenhafte und ordnungsgemäße

Geschäftsbesorgung verantwortlich. Das Gesellfchaftsver-

mögen baftet Dritten gegenüber für alle Handlungen des

Vorstandes, welche derselbe Namens der Gesellschaft

eingegangen und zu deren Vornahme er nach Mitgabe
der Bestimmungen dieses Gesekes für berechtigt

gehalten werden mußte; hat sich durch folche Handlungen
der Vorstand einer Verletzung der ihm kraft der

Statuten oder Beschlüsse der Gesellschaft obliegenden

Pflichten schuldig gemacht, fo steht der letzteren das

Nückgriffsrecht gegen, den Vorstand auch dann zu, wenn

sie die rechtzeitige Anlegung einer Streitverkündung unterlassen

hätte (g. 34 P.).

Die Vorsteher sind an den von ihnen, Namens der

Gesellschast geführten Geschäften und eingegangenen

Verbindlichkeiten einem Dritten gegenüber nur in den speziell

in Art. 34, 35 und 40 bezeichneten Fällen, so wie dann

persönlich verpflichtet, wenn sie den Bestimmungen der

Art. 5, 11, 12, 13, 29 und 41, Ziff. 4,
zuwiderhandeln.

Ueberall wo die persönliche Haftpflicht des Vorstandes,

sei es gegenüber der Gefellschaft oder dritten
Personen, eintritt, sind die Mitglieder desselben insoweit
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27. Nov. solidarisch haftbar, als sie nicht zn beweisen im Stande
tSeo. sjnd, daß ihnen in keiner Weise ein Verschulden bei der

Handlung zugemessen w'erden kann, welche die Haftpflicht
begründet; falls sie dagegen diesen Beweis beibringen,

fo sind sie von der Haftpflicht befreit.

Art. 33. Der Vorstand einer Aktien-Gesellschaft hat
jährlich mindestens ein Mal den Aktionären eine getreue
und vollständige Rechnung abzulegen, welche der

Prüfung und Genehmigung durch die Generalversammlung

der Aktionäre unterliegt.

Art. 34. Wenn der Vorstand einer Aktien-Gesellschaft

bei der jährlichen Rechnuugsablegung wider besseres

Wissen einen Ueberschuß von reinem Gewinn für
vorhanden erklärt oder diesen Gewinn zu hoch angibt, so

sollen, abgesehen von allfällig zu verhängenden Strafen,
die Mitglieder des Vorstandes solidarisch bis zur Höhe
des unrichtig erklärten Gewinnes haften.

Art. 35. Der Vorstand einer Aktien-Gesellschaft ist

für die vorschriftsgemäße Führung der in diesem Gesetz

genannten Protokolle und Bücher der Gesellschaft

verantwortlich. Wenn in Folge Nichtbefolgung dcr

Vorschriften des Art. 26 die Gesellschaft beim Ablauf der

für Entrichtung ausstehender Einzahlungen von
Aktienbeiträgen festgesetzten Termine sich außer Stande sieht,

bestimmte Personen zur Leistung dieser Einzahlungen
anzuhalten so stnd die Mitglieder des Vorstandes für den

Betrag dieser Einzahlungen verhaftet.

Art. 36. Ein Mitglied des Vorstandes muß seine

Stelle niederlegen: wenn es zahlungsunfähig wird, die

bürgerliche Ehrenfähigkeit oder das Aktivbürgerrecht
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bleibend oder auf eine durch gerichtliches Urtheil be- 27. Nov.

stimmte Frist verliert, oder eine Bestrafung wegen Dieb- ^6«'

stahl, Betrug, Unterschlagung oder Fälschung erleidet.

Abgesehen hievon ist die Aktionärversammlung in
jedem Falle berechtigt, Mitglieder des Vorstandes, welche

sich wiederholt der Verletzung der ihnen krast der

Gesetze, Statuten oder statutengemäßen Beschlüsse obliegenden

Pflichten fchuldig «gemacht haben, von ihren Stellen

zu entfernen, und es können überdieß in den Statuten
noch weiter gehende Bestimmungen über die Entfernung
von Vorstandsmitgliedern aufgestellt werden.

6) Staatliche Oberaufsicht.

Art. 37. Ein Aktionär oder Gläubiger einer

Aktien-Gesellschaft, "welcher durch Verhandlungen oder

Beschlüsse der Gesellschaft oder ihrer Vertreter Vorschriften

der Gefetze oder der Gesellschaftsstatuten, für verletzt

nnd seine Rechte oder Interessen für beeinträchtigt hält,
kann sich innert dreißig Tagen, vom Tage der

angefochtenen Verhandlung oder Beschlußnahme an gerechnet,

mit einer Beschwerde an den Regierungsrath wenden,

welcher die Begründtheit der Beschwerde zu untersuchen

und sofern es sich erzeigt, daß die Beschwerde nicht
eine in die Kompetenz des ordentlichen
Civilrichters oder eines Schiedsgerichts fallende
bürgerliche Rechtsstreitigkeit zum Gegenstande
hat, je nach dem Ergebnisse der Untersuchung die

ersorderlichen Maßregeln zur Beseitigung oder

Wiederaufhebung der stattgehabten Gesetzes- oder Statutenver-

letzungen zu treffen besugt ist. Die Einlegung einer

solche,? Beschwerde hat den Handlungen der Gesell-
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27. Nov. schaft oder ihrer Vertreter gegenüber keine aufschiebende
1SS«. Wirkung.

An. 38. Dem Großen Rathe und ebenso dem

Regierungsräthe steht das Recht zn, jederzeit eine

Untersuchung über die Lage nnd den Geschäftsbetrieb einer

Aktien-Gefellschaft anznordnen und Einsicht in deren

Bücher und Verbandlungen zu verlangen. Stellt eine

solche Untersuchung Unregelmäßigkeiten oder Unordnungen

in der Geschäftsführung heraus, so können, gestützt

ans die Ergebnisse einer folchen Untersuchung, die in
Arr. 37 vorgesehenen Maßregeln angeordnet werden.

7) Auflösung der AKtien-Gefellschaft.

Art. 39. Die Aktien-Gesellschaft wird aufgelöst:

1) Durch statutengemäßen Beschluß der Generalver¬

sammlung der Aktionäre, sofern die nach Art. 2

kompetente Staatsbehörde die Genehmigung dazu

ertheilt;

2) durch Zurücknahme der staatlichen Genehmigung

(Art. 40 und 41);
3) durch den Geltstag der Aktien-Gesellschaft;

' - 4) durch Ablauf der in den Statuten, bestimmten Zeit¬
dauer der Gesellschaft (Art. 4, Ziff. 3).

Art. 40. Tie Zurücknahme der staatlichen Genehmigung

erfolgt durch motivirten (Art 41) Beschluß
derjenigen Behörde, welche dieselbe ertheilt hat, unter
Vorbehalt des Rechtes der Aktien-Gesellschaft, gegen einen

Aufhebungsbeschluß des Negierungsrathes innert dreißig
Tagen, von der Mittheilung des Beschlusses an gerechnet,

Beschwerde beim Großen Rath zu erheben. In jedem
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Falle wird durch den Beschluß des Regierungsrathes, 27. Rov»

welcher die staatliche Genehmigung zurückzieht oder beim

Großen Rathe auf Zurückziehung diefer Genehmigung

anträgt, der weitere Geschäftsbetrieb der Gesellschaft

suspendirt, unter der Rechtsfolge, daß die Mitglieder
des Vorstandes für Verbindlichkeiten, welche sie von

diesem Zeitpunkte an eingehen, haftbar sind.

Ter Antrag des Regierungsrathes an den Großen
Rath auf Zurückziehung der staatlichen Genehmigung soll

durch zweimalige Veröffentlichung im amtlichen Blatte
bekannt gemacht werden (vergl. Art. 42).

Art. 41. Die staatliche Genehmigung kann ans

folgenden Gründen zurückgenommen werden:

1) Sofern bis zum Eintritt des zum Beginn der

Gefellschaftsunternehinungen festgesetzten Termins
(Art. 4, Ziff. ») der in den Statuten bestimmte

Kapitalbetrag von Aktienzahlungen nicht zusammengebracht

ist;

2) wenn die Gesellschast nach Ablauf der hiefür in den

Statuten festgesetzten Frist an gerechnet (Art. 7)
ihre Geschäfte nicht begonnen oder dieselben länger
als ein Jahr suspendirt hat;

3) wenn die Gesellschaft den nach Mitgabe der Art. 37
und 38 erlassenen Befehlen dcr Staatsbehörde zur
Beseitigung oder Wiederanfhebnng von stattgehabten

Gesetzes- oder Statutenverletzungen — wohin
namentlich auch die Verfolgung anderer Zwecke, als
der in den Statuten knnd gegebenen, gehört —
nicht innert der von der Staatsbehörde gesetzten

Frist nachkommt und in dem Befehle die Znrück-
nahme der staatlichen Genehmigung angedroht wurde;
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27. Nov. 4) wenn sich aus der letzten Gefellschaftsrechnung (Art. 33)
i860. ergibt, daß sich das Grundkapital der Gefellschaft um

die Hälfte vermindert hat; die Mitglieder des

Vorstandes sind, sobald ihnen eine solche Verminderung
bekannt geworden ist, verpflichtet, hievon den

Regierungsrath unverzüglich in Kenntniß zu setzen,

welcher befugt ist die öffentliche Bekanntmachung
der Anzeige zu verfügen;

5) aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls, ins¬

besondere deßhalb, weil eine längere Fortdauer der

Aktien Gesellschaft den öffentlichen Kredit gefährdet;
in diesem Falle ist jedoch der Staat der Gesellschaft

zum Schadenersätze verpflichtet, außer wenn die

Zurücknahme der staatlichen Genehmigung in dem

Genehmigungsbeschlnsse selbst vorbehalten ist, oder

die Auflösung der Aktien-Gesellschaft durch die

Erlassung allgemein verbindlicher Akte der Gesetzgebung

nothwendig gemacht wird. Der Entscheid darüber,
ob die Schadenersatzpflicht des Staates begründet

sei oder nicht, steht dem Civilrichter zu.

Ist in den Fällen der Ziffer 1 bis 4 innert 3 Monaten

von dem Zeitpunkte an, wo der kompetenten Staatsbehörde

der Grund der Zurücknahme der staatlichen

Genehmigung zur Kenntniß gelangte, v.m diesem Rechte

kein Gebrauch gemacht worden, so ist dieß als ein Verzicht

auf dasselbe ansznlegen, insofern der Grund der

Zurücknahme nicht fortdauert oder später neuerdings
eintritt. >

Art. 42. In den unter Ziffern 1, 2 und 4 des

Art, 39 genannten Fällen soll die Auflösung der Aktien-
Gesellschaft zn drei aufeinandersolgenden Malen durch
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das Amtsblatt, und überdieß auf die in den Statuten 27. Nov.

festgesetzte Weife (Art. 4, Ziffer 9) bekannt gemacht ^u-
werden. Auf gleiche Weise und zugleich mit dieser

Bekanntmachung sollen die Gläubiger der Aktien-Gesellschaft

aufgefordert werden, innert sechszig Tagen, von dem

Tage an gerechnet, an welchem die Bekanntmachung zum
dritten Male erfolgt ist, ihre Forderungen schriftlich bei

der Liquidationsbehörde, als welche auch der Vorstand
der Aktien-Gesellschaft bezeichnet werden kann, anzumelden

; die bekannten Gläubiger sind hierzu durch besondere

auf dem Postamte einzuschreibende Sendbriefe
aufzufordern,

Art. 43. Nach Ablauf der in Art. 42 festgesetzten

Frist soll die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens

Vollzogen werden; Gläubiger, welche sich innert dieser

Zeit nicht gemeldet haben, gehen des Rechts auf das

bei der Vertheilung vorhandene Gesellschaftsvermögen

verlustig. Erzeigt sich im Verlauf der Liquidation ein

Ueberschuß der Schulden der Aktien-Gesellschaft (wohin
die eingezahlten Aktienbeträge und die den Aktionären

zugesicherten Zinse nicht zu rechnen sind) über das vor-
bandene Aktivvermögen (zu welchem die noch ausstehenden

realisirbaren Aktieneinzahlungcn gezählt werden

sollen), so ist sofort das Geltstagsverfahrcn einzuleiten.

Art. 44. Tie Liquidationsbehörde wird, falls die

Statuten der Aktien-Gesellschaft keine Bestimmungen
darüber sür diesen Fall enthalten, vom Regierungsräthe

bestellt. Bei Ausbruch des Geltstags hingegen tritt das

durch die einschlagenden Gesetze vorgeschriebene Verfahren
ein. (Für den alten Kantonstheil: Vollziehungsverfahren
in Schuldsachen, für den neuen Kantonstheil: tlocle <l«

«ommervö

Zaorgang 1»6«. 13
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27. Nov. Art. 45. In dem nach geschehener Auflösung einer

Aktien-Gesellschaft eintretenden Liquidations- oder Gelts-

tagsverfahren werden vorerst die Gläubiger der Gesellschaft

befriedigt und hierauf, fo weit möglich, die auf
die Aktien oder Jnterimsscheine begründeten Forderungen
der Aktionäre, ohne Rücksicht auf deren Datum, nach

Verhältniß der Größe ihrer Forderungen, jedoch unter

Berücksichtigung allfälliger ausdrücklich stipulirter Vor-
gangLrechte der Aktionäre unter sich. Ein allfälliger
Ueberschuß am Vermögen wird gleichmäßig unter die

Aktionäre vertheilt.

V. SchluHbestimmunge».

Art. 46. Bereits bestehende Aktien-Gesellschaften

treten, sofern sie die in Art. 3 vorgeschriebene

Veröffentlichung ihrer Statuten und sämmtlicher den

Statuten gleichstehenden Bestimmungen vollzogen, die

Genehmigung ^dev kompetenten Staatsbehörde (Art. 2)
erlangt und die durch Art. 6 geforderten Publikationen
erlassen haben, in dem durch Artikel 7 bestimmten
Zeitpunkt unter das gegenwärtige Gesetz. Die Genehmigung

der Staatsbehörden kann denfelben auch dann

ertheilt werden, wenn ihre Statuten, wenn schon nicht
in allen Theilen den Anforderungen des gegenwärtigen
Gesetzes (z. B. dem Art. 4) entsprechend, nur keine

demselben widerstreitende Vorschriften enthalten.

Ueberdieß ist der Regierungsrath ermächtigt, bei

Aktien - Gesellschaften die einen landwirchschaftlichen
Betrieb zum Gegenstande haben (z. B. Aktienkäsereien),
so wie bei Aktien Gesellschaften zu bloß vorübergehenden

Zwecken (z. B. zu Freifchießen, Gewerb- und Vieh-
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ausstellungen) diejenigen Modifikationen in Hinsicht auf 27. Nov.

einzelne Vorschriften dieses Gesetzes eintreten zu lassen,

welche durch die besondern Verhältnisse solcher

Gefellschaften geboten stnd.

Art. 47. Keine außerhalb des Kantons errichtete

Aktien-Gesellschaft darf ohne Bewilligung der kompetenten

Staatsbehörde (Art, 2) im Kantonsgebiete ein

Geschäft gründen. Tie bereits ertheilten Bewilligungen
bleiben in ihrem Bestand.

Art. 48. Der Regierungsrath wird den Emolumententarif

für die Staatskanzlei vom 2. März 1853 durch

Festsetzung der Gebühren, welche für die nach

gegenwärtigem Gesetz erforderlichen Akte zu entrichten find,
ergänzen; diese Festsetzung tritt provisorisch gleichzeitig

mit dem gegenwärtigen Gesetz in Kraft, unterliegt jedoch

der Genehmigung des Großen Rathes.

Art. 49. Das gegenwärtige Gesetz tritt àm 1.

Dezember nächsthin in Kraft; mit dem Inkrafttreten
desselben verlieren, in so weit es die von diesem Zeitpunkt
an entstehenden Aktien-Gesellschaften betrifft, die

Artikel 29 bis und mit 37 und die Artikel 40 und 45 des

im neuen Kantonstheile geltenden franzôsischen Handels- >

gesetzbuches, so wie die Instruktion des französischen

Ministeriums des Innern vom 31. Dezember 18U7 ihre

Gültigkeit.

Gegeben in Bern, den 27. November 1860.

Namens des Großen Rathes:
Ter Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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27. Nov. Ter Regierungsrath des Kantons Bern
i860. ,^beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 12. Dezember 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.
Der Rathsschreiber,

Btecher.

Tarif
zum-

Gesetz über die Aktien-Gefellschaften.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Art. 48 des Gesetzes über die

Aktien-Gesellschaften vom 27. Wintermonat 1860,

beschließt:

§. 1. Die Aktien-Gesellschaften haben für die ihnen

von den Staatsbehörden auszustellenden Akte folgende

Kanzleigebühren zu entrichten:

s. für die Genehmigung der Gesell¬

schaftsstatuten Fr. 20 bis 60

b. sür die Erneuerung dieser Geneh

migung „ 10 „ 30



197

v. für die Genehmigung von Ergän-' 27. Nov.

zungen oder Abänderungen der Ge-

fellschaftsstatuten „ 5 „ 15

In diesen Gebühren sind diejenigen nicht inbegriffen,
welche die Gesellschaften für allfällige zu ihrem Geschäftsbetrieb

erforderliche Exprvpriationsbewilligungen oder

Gewerbskonzessionen zu bezahlen haben. In Betreff der

letztern werden die einschlagenden Spezialgesetze
vorbehalten.

Für Aktien-Gesellschaften, die einen bloß
vorübergehenden Zweck haben (Artikel 46 des Gesetzes vom
27. Wintermonat 1860), können obige Gebühren
angemessen ermäßigt werden.

H. 2. Der gegenwärtige Tarif tritt sofort provisorisch

in Kraft, derselbe ist dem Gesetz über die Aktien-

Gesellschaften anzuhängen.

Bern, den 17. Christmonat 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.

Für den Rathsfchreiber,

der Kanzleifubstitut,

V. Muller.
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1. Dezember G e s e K
I860. ' "

über

die öffentlichen Primarschulen des Kantons Bern.

(Letzter Theil.)

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des Z. 36 des Gesetzes über die

Organisation des Schulwesens vom 24. Juni 1856,

auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des

Negierungsrathes,

beschließt:

I. Abschnitt.

Vesondere Bestimmungen über die öffentlichen

Primarschulen.

Sorge für die Erstellung von Schulen.

§. 1. Dem Staate einerseits, und her Einwohner-
oder besondern Schulgemeinde andererseits, liegt die

Pflicht ob, dafür zu forgen, daß für alle schulpflichtigen

Kinder die zweckmäßige Benutzung einer Primarschule
möglich sei.

Bildung und Veränderung von Schulkreisen.

§. 2. Diejenigen Wohnungen oder Ortschaften,
deren Bewobner berechtigt sind, ihre Kinder in die nämliche

Primarschule zu schicken, bilden einen Schulkreis.
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Veränderungen in der bestehenden Eintheilung und 1. Dezember

Begrenzung der Schulkreise, sei es, daß sie bloß zu einem ^60.

Gemeindsbezirk oder zu mehreren gehören (§. 15 des

GemeindsgesetM vom 6. Dezember 1852), können nur
mit Genehmigung der Erziehungsdirektion stattfinden.

Verhinderung der Bildung von allzukleinen Schulkreisen.

§. 3. Schulen mit weniger als 20 Kindern sind, wo
es ohne erhebliche Schwierigkeiten geschehen kann, namentlich

wenn die Entfernung nicht zu groß und der Weg

nicht zu schwierig ist, innert einer vom Regierungsrathe

zu bestimmenden Frist mit den nächsten zweckmäßig

gelegenen Schulkreisen zu vereinigen.

Die Bildung neuer Schulen mit weniger als 30
Kindern ist nicht zu gestatten, befonders schwierige lokale

Verhältnisse vorbehalten.

Verständigung der Betheiligten bei Veränderung von Schulkreisen.

§. 4, Bock jeder Veränderung der Schulkreife haben

sich die Betheiligten über die Begrenzung des neuen

Schulkreises, über die Beaufsichtigung, Leitung und

Unterhaltung der Schule, so wie über die Vereinigung,
die Ausscheidung und die Verwaltung der Schulgüter

zu verständigen.

Kompetenz des Regierungsrathes bei Anständen.

§. 5. Ueber die Begründtheit der Verweigerung
des Austritts aus einem Schulverbande oder des

Eintritts in einen andern, ferner über alle sonstigen

Anstände, welche stch bei Veränderung der Schulkreise
erheben entscheidet der Regierungsrath.
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5. Dezember Besonderer Staatsbeitrag für gemeinsame Oberschulen.

I860.
§. 6. Bei Zusammenziehnng der fähigsten Schüler

der Oberklassen verschiedener Schulkreise in eine gemeinsame

Oberschule (§. des Gesetzes über die Organisation

des Schulwesens vom 24. Juni 1856) ist die

Erziehungsdirektion befugt, außer dem ordentlichen Staatsbeitrag

nach §. 14 des Gesetzes vom 7. Juni 1859,
noch einen besondern Beitrag von Fr. 200 zu leisten.

Derselbe darf jedoch nur da geleistet werden, wo der

Lehrer ohne denselben bereits die gesetzlichen Leistungen

erhält, — wo die Anstellung eines genügend befähigten

Lehrers, so wie der Eintritt von wenigstens 30

hinlänglich vorgebildeten Schülern gesichert nnd endlich wo

wegen Entfernung der Besuch einer Sekundärschule nicht

möglich ist.

Schulbesuch außerhalb des eigenen Schulkreises.

§. 7. Die Eltern oder deren Stellvertreter dürfen

ihre Kinder mit Einwilligung der betreffenden Schul-
kommifsionen, so wie unter der Bedingung, daß, wenn
es verlangt wird, sie den ihnen auffallenden Kostensbeitrag

an beide Schulen entrichten, in eine andere

Primarschule, als in diejenige des eigenen Kreises schicken.

Erste Aufnahme in die Schule. Verfahren gegen Säumige.
Ausschluß nichtschulpflichtiger Kinder^

S. 8. Tie erste Aufnahme in die Schule von den

in's schulpflichtige Alter tretenden Kindern findet jährlich
nur einmal, und zwar, unter Vorweisung des

Impfscheins, mit dem Beginn der Sommerschulzeit statt. Die
Eltern oder deren Stellvertreter, welche sür die ihrer
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Obhut anvertrauten Kinder diese Vorfchrift nicht beach- t. Dezember

ten, sollen vom Lehrer schriftlich daran erinnert werden. ^<N'

Wer daraufhin innert den nächsten 4 Tagen dem Gesetze

nicht Folge leistet, ist von der Schulkommission schriftlich

zu mahnen und wenn diese Mahnung fruchtlos bleibt,
nach Ablauf von 8 Tagen dem Regierungsstatthalter zu
überweisen.

Kinder, welche das schulpflichtige Alier nicht erreicht

haben, dürfen die Schule nicht besuchen.

Aufnahme in die Schule bei Veränderung des Aufenthaltes.

§. 9. Schulpflichtige Kinder, welche bereits irgeüd
eine Schule besuchten, im Laufe des Jahres aber ihren

Aufenthalt ändern, können zu jeder Zeit in die Schule
des betreffenden Aufenthaltsortes eintreten. Sie haben

jedoch ein von ihrem bisherigen Lehrer unentgeldlich

auszustellendes Zeugniß über Schulfleiß und sonstiges

Verhalten, so wie über die Zeit ihres Austritts aus der

frühern Schule vorzuweisen.

Eintheilung des Schuljahres; Minima der Sommer» und

Winterschule.

§. 10. Das Schuljahr theilt sich in die Sommerung

in die Winterschule. Die Sommerschule dauert

mindestens 15 Wochen, zu 18 Stunden, welche die

Schulkommission, unter Anzeige an den Schulinspektor,

auf die Wochentage vertheilen wird. Die Winterschule

fängt spätestens am 1. Montag im November an und

dauert ununterbrochen mindestens bis zum letzten Samstag
im März. Das Minimum der wöchentlichen

Unterrichtszeit für die Winterschule ist für Knaben 30, für
Mädchen dagegen nur 27 Stunden.
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Dezember Wo bis dahin eine größere Anzahl von Unterrichts-
i860. stunden ertheilt wurde, darf dieselbe nicht vermindert

werden.

Die Mädchenarbeitsstunden sind weder im Sommer

noch im Winter im Minimum der wöchentlichen

Unterrichtszeit inbegriffen.

Ferien; momentanes Aussetzen der Schule; Vertheilung der

Schulstunden.

§. 1>. Die Ferien sollen wenigstens 8 Wochen

betragen und stnd auf die Zeit der bedeutendsten Arbeiten

auf dem Lande zu vertheilen. Den Lehrern ist rechtzeitig

davon Kenntniß zu geben

Die Bestimmung der Tauer der Ferien innert den

gesetzlichen Schranken, sowie die Vertheilung der

Schulstunden auf die Tageszeit steht der Schulkommission zu.

In Nothfällen und wenn die Versammlung der

Kreissynode oder deren Konferenzen auf einen Schultag
fallen, darf der Lehrer von sich aus die Schule aussetzen.

Befugniß zu Ausnahmen in Bezug auf die Schulzeit.

§. 12. Für die dritte Schulstufe darf die Winterschule

um zwei Wochen später eröffnet werden. Wo
dieses beabsichtigt wird, ist dem Schulinspektc>r bis Ende

Oktober davon Kenntniß zu geben.

Weitere Ausnahmen in Bezug auf das Minimum
der wöchentlichen Unterrichtsstunden im Winter,, den

Anfang und die Dauer der Winterschule, sowie bezüglich

auf die Verminderung, der bisherigen das Minimum
übersteigenden Stundenzahl, kann, wo besondere
Verhältnisse sie nothwendig machen, die Erziehungsdirektion
gestatten.
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Pflicht zu fleißigem Schulbesuch, und gesetzliche Entschuldigungs- i. Dezember

gründe. ISöl).

H, 13. Tie Eltern oder deren Vertreter sind unter

Verantwortung verpflichtet, die ihrer Obhut anvertrauten

schulpflichtigen Kinder fleißig in die Schule zu'

schicken. Ter Grnnd jeder Schnlversäumniß soll wo.
'möglich sogleich dem Lehrer angezeigt werden. Als
hinreichend entschuldigende Gründe für die Schnlversäumniß

gelten namentlich: KrcmZheit des Schülers, unter

Umständen auch Krankheit der Eltern, Todesfälle in der

Familie und fehr ungünstige Witterung, insofern Schwächlichkeit

der Kinder oder größere Entfernung vom Schulhause

damit zusammentreffen.

Minimum der Schulversäumnisse; Verfahren gegen Säumige.

§. 14. Wenn die unentschuldigten SchulversZum-
nisse während eines Monats im Winter und innert 4

Wochen im Sommer einen Sechstel der Unterrichtsstunden

überschreiten, so sollen die Fehlbaren das erste Mal
von der Schulkommission fchriftlich gemahnt werden.

Bei jeder fernern monatlich einen Sechstel der Stunden

überschreitenden Schulversänmniß während des gleichen

Schulhalbjahrs dagegen, desgleichen wenn die unent- '

schuldigten Abwesenheiten während eines Monats im

Winter und innert 4 Wochen im Sommer einen Dritttheil

der Stunden überschreiten, fo soll ohne

vorausgegangene Mahnung Anzeige an den Regierungsstatthalter

erfolgen.

Verfahren der Schulkommissson bei Schulversäumnissen.

§. 15. Die Schulkommission hat im Sommerhalbjahr,

je nach dein Ablauf von 4 Schnlwochen, im Win-
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I.Dezember terhalbjahr je nach Ablauf eines Monats, innert den
i860, nächsten 8 Tagen die im Schulrodel vom Lebrer bezeich¬

neten Abwesenheiten zu prüfen und zu berechnen, und

sofort die gesetzlichen Mahnungen oder Anzeigen an den

Regierungsstatthalter zu machen. Tiefelben sind vom

Präsidenten und Sekretär zn unterzeichnen nnd mit
Datnm im Schulrodel anzumerken. Saumselige
Schulkommissionen sind durch die Regierungsstatthalter an ihre

Pflicht zu erinnern.

Strafbestimmungen; Pflicht des Regierungsstatthalteramts.

§. 16. Die Anzeigen der Schulkommissioneu an die

Negiernngsstatthalter haben volle Beweiskraft und sind

ohne Zögerung zur Beurtheilung zu überweifen. Auf
die erste Anzeige während eines Schulhalbjahrs sind die

Fehlbaren, je nach der geringern oder größern Zahl der

Abwesenheiten, mit Fr. 1—2 auf die zweite Anzeige

mit Fr. 3—6, auf die dritte mit Fr. 4-8 u. s. f.,
zu bestrafen. Wenn die Buße wegen Armuth nicht
geleistet werden kann, so wird dieselbe nach Vorschrift des

Art. 523 des Gesetzbuches über das Verfahren in Strafsachen

umgewandelt. Den betreffenden Schulkommis-

sionen sind die gefällten Strafurtheile sofort anzuzeigen.

Regulativ über die kirchlichen Unterweisungen.

§. 17. Der Regierungsrath wird den Besuch der

kirchlichen Unterweisungen und der Primarschule so

ordnen, wie es die Erreichung des Zweckes dieser beiden

wichtigen Institute erfordert.

Enthebung von Religionsunterricht.

§. 18. Resormirte Kinder in katholischen Schulen
und katholische Kinder in reformirten Schulen, sowie
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solche Kinder, welche nicht einer der beiden Landes- I.Dezember

kirchen angehören, sind nicht gehalten, am Religions^
unterrichte Theil zu nehmen.

II. Abschnitt.

Desondere Bestimmungen über die öffentlich en Primär-
lehrrr.

Ausschreibung vakanter Lehrerstellen.

K. 19. Keine öffentliche Primarlebrerstelle darf ohne

vorausgegangene Ausschreibung im Amtsblatte definitiv
besetzt werden.

In der Ausschreibung sollen alle mit der Stelle
verbundenen zulässigen Rechte und Pflichten angegeben sein,

so weit sie sich nicht aus bezüglichen Gesetzen nnd

Verordnungen ergeben. Dieselbe hat den Charakter eines

für die anstellende Behörde wie für den Lehrer verbindlichen

Vertrags.
Dem Lehrer dürfen ohne feine Zustimmung außer

den ihm gesetzlich obliegenden keine andern Pflichten
auferlegt werden, als die in der Ausschreibung angegebenen.

Weitergehende Verkommnisse, durch welche die Schule

Schaden leid:n könnte, sind ungültig.

Vorschriften für Bewerber um Lehrerstellen; Befugniß der Echul-

kommission.

§. 20. Die Bewerber haben sich innert der

vorgeschriebenen Frist bei der Schulkommission anzumelden
und der Anmeldung ihr Patent, nebst allfälligen
Zeugnissen, sowie eine gedrängte Darstellung ihres Bildungsganges

beizulegen.
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1. Dezember Nach Ablauf der Anmeldungsfrist hat die Schul-
1360. kommisston zu entscheiden, ob eine Prüfung der Bewer¬

ber stattfinden soll oder nicht.

Verfahren vor der Prüfung.

tz. 2l. Wird eine Prüfung gewünscht, so soll
dieselbe vor versammelter Schulkommisfion stattfinden und

sind die Bewerber von derselben auf die vom Schul-
inspektor, wo möglich im Einverständnisse mit der

Schulkommission, zu bestimmende Zeit in das zu bezeichnende

Lokal schriftlich einzuladen. Der Schulinspektor wird
die Prüfung leiten oder dazu einen Stellvertreter
bezeichnen.

Vorschrift über die Prüfung der Bewerber.

§. 22. Die Prüfung ist eine öffentliche nnd besteht

in der Abfassung eines Aufsatzes, der Abhaltung von

Probelektionen in verschiedenen Fächern, und dem

Vortrage einer leichtern musikalischen Komposition. Dem
Ermessen des Examinators und der Schulkommission ist
es anheimgestellt, wenn erforderlich, auch ein mündliches

theoretisches Examen abzuhalten.

Verfahren nach der Prüfung; Vorschläge.

§. 23. Nach stattgehabter Prüfung und Anhörung
des Berichts des Examinators, oder nachdem die

Schulkommission die Nichtabhaltung einer Prüfung beschloffen,

hat dieselbe sich wo möglich mit dem Schulinspektor
über einen Wahlvorschlag an den Gemeinderath zu

verständigen. Diefer Vorschlag soll in der Regel ein

doppelter sein. Ist die Verständigung nicht möglich, so ist
der Schulinspektor berechtigt, den Vorschlag der

Schulkommission unter Angabe seiner Gründe zu vermehren.



207

Wahl der Lehrer. ' 1. Dezember

§. 24. Nach Empfang des Wahlvorschlags hat der

Gemeinderath beförderlich unter den Vorgeschlagenen zu

wählen, den Wahlakt nebst den dazu gehörenden Schriften

den Schulinspektor zu übermachen, welcher ihn, mit
seinem Bericht verschen, der Erziehungsdirektion zur
Bestätigung des Gewählten vorlegt.

Im Falle der Nichtbestätigung, welche zu begründen

ist, soll der Gemeinderath zu einer andern Wahl schreiten,

sei es auf eine neue Ausschreibung hin, oder ohne
eine solche.

Alle Wahlen zu Primarlehrerstellen geschehen, unter
Vorbehalt des §. 31 des Gesetzes vom 7. Juni 1859,
so wie der gesetzlichen Bestimmungen über die

Abberufung, auf Lebenszeit.

Befugniß zu einer zweiten Ausschreibung, und Wahl ohne dieselbe.

§. 25. Meldete sich kein oder nur Ein patentirter
Bewerber, oder kann die Schulkommisfion aus andern

erheblichen Gründen sich nicht zn einein definitiven
Vorschlage entschließen; so steht es der Schulkommisfion
und dem Schulinspektor einerseits und der Wahlbehörde
andrerseits zu, eine zweite Ausschreibung zu verlangen.
Bei allseitigem Einverständnisse dars auch in allen diesen

Fällen ohne weitere Ausschreibung gewählt werden,
wenn ein Patentirter nachträglich zur Uebernahme der

Stelle sich findet.

Besondere Bestimmung bezüglich auf unpatentirte Bewerber, und

die provisorische Anstellung von Patentirten.

§. 26. Unpatentirte Bewerber dürfen auf die zweite

Ausschreibung hin, im Einverständniß mit dem Schul-
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t. Dezember inspektor, zum Examen zugelassen und angestellt werden,
ISS«. wmli kein patentirter Bewerber sich gemeldet hat, oder

wenn aus andern erheblichen Gründen wiederum keine

Wahl möglich ist. Unpatentirten darf jedoch die Stelle

nur provisorisch, nnd zwar höchstens auf ein Jahr
übertragen werden. Patentirte Bewerber dagegen dürfen

nnr mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung provisorisch

angestellt werden.

Wenn auch nach einer zweiten Ausschreibung keine

Wahl zu Stande kommt, wird die Erziehungsdirektion

für den provisorischen Schuldienst das Angemessene

verfügen,

Zeit dn Ausschreibung und Besetzung von Stellen.

tz. 27. Pom l. November bis l. April soll in der

Regel kein Prinmrlehrer entlassen werden, und auch

weder eine Schulausschreibung, noch eine neue Besetzung

von Pnmarlehrerstellen stattfinden. Ausnahmen kann

die Erziehungsdirektion, jedoch nur in außerordentlichen

Fällen, gestatten.

Pflicht der resignirenden Lehrer,

K. 28. Im Falle einer Wahl zu einer andern Stelle,
oder der Resignation ans andern Gründen, hat der

Lebrer der Schulkommisfion sofort Kenntniß zu geben,

immerhin aber im Winterhalbjahr bis an's Ende
desfelben im Sommer aber bis zum Schluß der Sommer-

schule die Schule zu versehen, wenn nicht von kompetenter

Seite eine Abweichung von der Regel gestattet

wird.
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Pflichten dn Lehnr. 1. Dezemb«

§. 29. Die Primarlehrer haben die Pflicht, nicht

nur alle in Gesetzen und Verordnungen ihnen
vorgezeichneten Obliegenheiten in Bezng auf Unterricht und

Erziehung ihrer Schüler unparteiisch und gewissenhaft

zu erfüllen, und sich stets eines musterhaften und

sittlichen Betragens zu befleißen, fondern sie haben auch

nach bestem Wissen und Gewissen Alles zu thun, was
das Wobl der ihnen anvertrauten Jugend und den Zweck

der Primarschule überhaupt fördern kann^

Wenn es das Interesse der Schule erheischt, kann

die Erziehungsdirektion einzelne Lehrer zum Besuch von

Wiederholungs- und Fortbildungskursen anhalten.

Ordnung und Reinlichkeit in den Schulen.

§. 30. Die Primarlehrer haben ans Ordnung,
Reinigung und Anständigkeit des Schulzimmers, so wie

auf die Reinlichkeit der Kinder in jeder Hinsicht strenge

zu achten, nnd werden ihre Schüler zur Sorgfalt für
ihre Schulsachcn und zur Pünktlichkeit im Herbringen
derselben anhalten.

Kinder, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet

sind, entfernen sie so lange aus der Schule, bis sie stch

von ihrer Genesung überzeugt haben.

Schulzucht.

§. 3». In der Handhabung der Zucht und Ordnung

sollen die Lehrer besonnen, fest und, mit der größten

Umsicht zu Werke gehen, den Geist der Liebe nicht ver-
läugnen und nie in der Leidenschaft strafen. ^

Jahrgang 1X6». 14
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1. Dezember Schulinventar.

§. IZ. Sie führen über Alles, was der Schule als
Eigenthum gehört, ein genaues Verzeichniß.

Anzeige von Nebelständcn.

tz. 33. Die Lehrer sind überhaupt verpflichtet, jeden

Mangel und jeden Nebelstand in ihren Schulen der

Ortsschulkommission anzuzeigen.

Stellung der Lehrer gegenüber der Schulkommission,

§. 34. Die Lehrer sieben unter der Aufsicht der

Schulkommission nnd des Gemeinderaths. Sie haben

innert den Schranken der Gesetze und Verordnungen
die Weisungen der Schulbebörden zn befolgen. Im
Nebrigen sind sie in der Ausübung ihres Beruses

selbstständig und unabbängig von Meinungen und

Forderungen der Eltern. In der Schule felbst oder sonst in

Gegenwart von Schülern dürfen ihnen keine Rügen

gemacht werden.

Recht zur Beschwerdeführung.

§. 35. Sie haben das Recht, allsällige Beschwerden

vor jede Schulbehörde zu bringen. Sie dürfen jedoch

die Schnlkommission oder dcn Schulinspektor, oder beides

nur dann umgehen, wenn die Klage gegen diesen oder

jene, oder gegen beide gerichtet ist.

Verfahren bei Klagen gegen die Lehrcr.

tz. 36. Klagen gegen die Lehrer gelangen zuerst

vor die Schulkommisfion und nöthigenfalls vor den

Schulinspektor. Können diese sie nicht erledigen, so
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wird die Erziehungsdirektion das Weitere darüber be- 1. Dezcmb»

schließen. In dringenden Fällen kann die Schulkommis- ^60.

sion bis zum Entscheid der Erziehungsdirektion die Schule

aussetzen laffen.

Abberufung und Entsetzung von Lehrern.

§. 37. Die Einstellnng, Abberufung oder Entsetzung

von Primarlehrern geschieht nach den darauf bezüglichen

Gesetzen und Verordnungen. Mißverhältnisse zwischen

Lehrer, Gemeinde und Schulkommission, die jede

gesegnete Wirksamkeit des Elstern hemmen und sich nicht

auf andere Weise heben lassen, bilden einen bestimmten

Abberufungsgrund. Tie Amtsentsetznng Hai stets die

Streichung aus'dem Lehrerstande zur Folge; die

Abberufung dagegen nur die Entfernung von der wirklich
innegehabten Stelle.

Primarlehrerinnen.

§. 38. Alle einschlagenden Bestimmungen dieses

Gesetzes gellen auch für die öffentlichen Primarlehrerinnen.

II! Abschnitt.

S ch l u ß b e st i m m un g e n.

Befugnisse des Negierungsrathes.

H. 39. Weitere nothwendige Vorschriften über die

Primarschulen nnd Primarlehrer wird der Regierungsrath

feststellen, namentlich über die Zuckt und Ordnung
in den Schulen, über die Prüfung und Beförderung
der Schüler.
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t. Dezember Aufhebung bisheriger Gesetze.

I860.
§ 4o Aue nicht bereits in den Gesetzen vom

24. Juni 1856 und 7. Juni 1859 ausdrücklich

aufgehobenen Bestimmungen des Gesetzes über die öffentlichen

Primarschulen vom 13. März 1835, sind aufgehoben.

8. 41. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1861 in
Kraft.

Bern, den 1. Dezember 1860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Ter Staatsschreiber,

M. v. Stiirler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Bern, den 5. Dezember 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

Schenk.
Der Rathsschreiber,

Bircher.
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Gesetz t. Dezember
I860.

üb»

die bleibenden Waldausreutungen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht das Waldareal zu sichern,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

S. 1. Kein Waldboden darf ohne BewiMgun« des

Negierungsrathes ausgereutet und bleibend in Acker-,
Matt- oder Weidland umgewandelt werden.

Zum Waldboden, im Sinne dieses Gesetzes, werden

nicht nur die Hochwälder, sondern auch die Schächen,
Auen, Rütthölzer und Wyttweiden gerechnet.

§. 2. Die Ausreutung ist nicht zu gestatten:

1) Wo einer folchen Umwandlung Privatrechte ent¬

gegenstehen ;

2) wo die Waldungen zum Schutz gegen nachtheilige
Naturereignisse dienen;

3) wo die Ausreutung eine Verschlechterung des
Bodens zur Folge hat;

4) wo die Ausreutung Lücken in den Waldverband
bricht oder die Anstößer zu weitern Ausreutungs-
begebren veranlaßt.
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I.Dezember H. Z. Wenn der Waldgrnnd dnrch Lage, Klima
und Boden, so wie durch seinen Verband mit den

angrenzenden Grundstücken sich besser zn einer andern

Kultur eignet und, mit Sicherheit einen höhern Ertrag
verspricht, so kann die Ausreutung gestattet werden,
wenn dagegen ein Stück Acker-, Matt- oder Waidland
bleibend zu Wald angepflanzt wird, das einen gleich

hoben Holzertrag verspricht wie das auszurentende Stück

Waldboden, und unter der Voraussetzung, daß der

Umwandlung keine von den in §. 2 vorgesehenen

Bestimmungen entgegensteht.

Bei Nütthölzern und Wyttweiden, welche bleibend

ausgereutet werden, soll ein dem bisherigen Holzertrag
entsprechendes Stück in geschlossenem Bestand als Hochwald

aufgeforstet werden.

§. 4. Wenn der Ausreutung keine der in §. 2

vorgesehenen Bestimmungen entgegensteht, so kann dieselbe

gegen eine entsprechende Waldanpflanzung im Sinne des

§. 3 oder gegen Bezahlung einer Gebühr von Fr. 80

per Jncharte in folgenden Fällen gestattet werden:

1) Für Waldparzellen unter 6 Jucharten, welche ganz

von urbarem Lande umgeben sind;

2) für Waloparzellen unter 4 Jucharten, welche von

drei Seiten von urbarem Lande umgeben sind;

3) für Waldparzellen unter 2 Jucharten, welche einen

scharf hervorspringenden Winkel bilden und wenigstens

mit zwei Seiten an nrbares Land stoßen;

4) für Waldfäume unter 2 Jucharten, welche zu nahe

den Wohnungen stehen.
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Bei Nütthölzern u»d Wyttweiden wird die Ausreu- 1. Dezember

tungsgebübr in der Weise berechnet, daß man den bis- ^W'
herigen Holzbestand schätzt, als wäre er in natürlichem

Schluß zusammengedrängt.

Der Ertrag diefer Ausrentuugsgebühren soll von der

Forstpolizeivenvaltung zu Waldkulturen verwendet werden.

§. 5. Wer eine bleibende Ausreutung vornehmen

will, hat sein Vorhaben durch zweimaliges Verlesen in
der Kirche derjenigen Gemeinde, in deren Bezirk das

ausznrentende Stück liegt, und durch zweimalige
Einrücknng im Amtsblatt bekannt zu machen; zur Eingabe

von Oppositionen soll eine Frist von 14 Tagen, vom
Erscheinen der Publikation im Amtsblatt hinweg,
bestimmt werden.

Während dieser Frist ist das Gesuch nebst einem

geometrischen Plan über das. auszureutende Stück und

seine Begrenzung in der Gemeindschreiberei zu deponiren.

Nach Ablauf der Publikationsfrist ist das Gesuch

nebst den Zeugnissen der ' stattgesundenen Publikation
und Deposition und unter Beilage des Planes an das

Regierungsstatthalteramt Zu Handen der Direktion der

Domänen nnd Forsten einznreichcn.

Nach erfolgter Untersuchung entscheidet der

Regierungsrath.

§. 6. Die Ausreutungsgebühr nach §. 4 nnd die

Untersuchungskoften sind bei der Eröffnung des

Entscheides an den Regierungsstatthalter zu bezahlen zu

Handen der Forstpolizeiverwaltung.
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1. Dezember §. 7. Wenn der Gesuchsteller sich nach §s. 3 und 4
lös«. zu einer entsprechenden Waldanpflanzung verpflichtet hat

und innert der vom Regierungsrath festgesetzten Frist
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, so verfällt er in
eine Buße von 160—200 Franken per Juchart, und

überdieß wird die Anpflanzung auf Kosten des

Fehlbaren dnrch das Forstamt ausgeführt.

§. 8. Unbefugte Waldausreutungen werden mit einer

Buße von 200—300 Franken per Jucharte bestraft, und

wenn sie gegen die Bestimmungen des §. 2 verstoßen,
mit einer Buße von 300—400 Franken per Juchart.

Ueberdieß werden die Fehlbaren für den daraus
erwachsenen Schaden verantwortlich gemacht und
angehalten, den ausgereuteten Bezirk innerhalb Jahresfrist
wieder zu Wald anzusäen oder zu bepflanzen.

H. 9. Wenn ein Grundstück, das nach diesem Gesetz

wieder zu Wald anzusäen oder anzupflanzen ist, Hand
ändert, so geht die Verpflichtung, dasselbe anzusäen

oder anzupflanzen, von Gesetzes wegen auf den

Erwerber über.

Diesem bleibt aber der Regreß gegen den Vorbesitzer

vorbehalten. '
§. 10. Dieses Gesetz tritt auf'1. Januar 1861 in

Kraft. Durch dasselbe werden aufgehoben der zweite

Abschnitt §. 6 der Forstordnung von 1786, die §§. 1,
2, 3 und 4 der Verordnung vom 9. Juli 1817, das

Kreisschreiben vom 5. Mai 1835, §. 58 des Forstregle-
mentes für len Jura, die §§. 1, 2, 3, 16 und 19 litt, a
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der Polizeivorschriften vom 26. Oktober 1853, so weit t. Dezcmb«

letztere auf bleibende Waldausreutungen Bezug haben. t860.

Bern, den 1. Dezember i860.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz foll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen

werden.

Bern, den 5 Dezember 1860.

Namens des Regierungsratbes:
Der Präsident.

Schenk.

Der Rathsfchreiber

Bircher.
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M. Oktober Beschluß.
t360.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

auf den Antrag der Direktion der Domänen uud

Forsten,

beschließt:

§. l. Die Handhabung der Forstrolizei in den

Einwohnergemeinden Münchenbuchsee, Diemerswyl,
Bangerten, Ballmoos, Deißwyl, Wiggiswyl, Moossecdorf,
Urtenen, Mattstetten nnd Krauchthal wird dem

Oberförster des Reviers der Waldbauschule auf der Rüti
übertragen.

§. 2. Dieser Beschluß tritet sofort in Kraft, er ist

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete auszunehmen

und durch Publikation im Amtsblatt nnd zweimaliges
Verlesen in den Kirchen von Münchenbuchsee, Jegenftorf,
Krauchthal und Messen bekannt zu machen.

Bern, den 22. Oktober I860.

Namens des Negierungsrathes!
Der Präsident,

Schenk.

Der Rathsschreiber:

Bircher
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Verordnung 17. Dezember
«858.

über 4. Dezember

die nähere Einrichtung und d« Geschäftsführung

der Pulververwaltung.

(Vom 17. Christmonat 1858

13S0.

Der schweizerische Bund es rath,
in Ausführung der Gesetze über das Pulverregal,

von, 30. April '1849 (l, 165) und über die Reorganisation

der Pulververwaltung, vom 30. Heumonat 1858

(VI, 56);

auf den Vorschlag seines Finanzdepartementes,

beschließt:

folgende Verordnung über die näbere Einrichtung
und die Geschäftsführung der Pulververwaltung:

l. Centralvertvaltung

Art. l. Der Pulververwalter leitet und kontrolirt
die Fabrikation des Schießpnlvers und den Handel mit
demselben, so wie die Fabrikation der Zündkapseln und

Schlagröhren.

Er besorgt die Ankäufe des vom Auslande zu

beziehenden Materials.

Ueber jeden Zweig seiner Verwaltung hat er eine
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t7. Dezember genaue Kontrole zu fiibre", und deren Inhalt in seinem
1858. Jahresberichte dein Finanzdcpartemente jeweilen vor-

4. Dezember
18S0. Zulage"-

Art. 2. Er ist verpflichtet, in jedem Quartal wenigstens

ein Mal die sämmtlichen Pulvermühlen zu besuchen,

vom Gange der Fabrikation Kenntniß zu nehmen und
durch genaue Erprobung des Pulvers von der richtigen

Ausführung seiner Vorschriften sich zn überzeugen.

Art 3. Er hat die Kompetenz zur Bestreitung der

laufenden, im Jahresbüdget vorgesehenen Ankaufs-,
Fabrikations- nnd Lölmungskosten, so wie für kleine

Reparationen, welche den Betrag von Fr. 100 nicht

übersteigen; für alle übrigen Ausgaben ist dagegen die

Bewilligung dcr kompetenten obern Behörde einznholen.

Art. 4. Beabsichtigte Abänderungen an bestehenden

Einrichtungen und Veränoernngen in der Pulverfabrikation

bedürfen ebenfalls der Bewilligung der kompetenten

obern Behörde.

Art. 5. Der Adjunkt des Verwalters leistet diesem

die erforderliche, nöthigenfalls vom Finanzdepartemente

näher zu regulirende Aushülfe.

In Verhinderungsfällen vertritt der Adjnnkt die

Stelle des Verwalters.

Art. 6. Der Pulververwalter leistet eiue Bürgschaft
von Franken 30,000 und der Adjunkt eine solche von
Franken 15,000.

Beide Beamten sind verpflichtet, in der Bundesstadt

zu wohnen.
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Art. 7. Ter Pulverkontroleur prüft das, in die 17. Dezember

eidgenössischen Magazine aufzunehmende Pnlver.
4. Dezember

Die darauf bezüglichen nähern Instruktionen erhält i860,

er vom Militärdepartement.

II. Bezirksverwaltung.

Art. ,8. Den Bezirksverwaltern liegt die Verwaltung,

fo wie die Aufsicht über die in ihrem Bezirke

liegenden Pulvermühlen, Liegenschaften und Geräthe ob.

Sie liefern das zur Fabrikation erforderliche Material,
mit Ausnahme der Koble, an die Pulvermüller nnd haben

genaue Kontrole darüber zu führen.

Art. 9. Sie kontroliren die Fabrikation des

Pulvers, und haben sich fortwährend durch die Anwendung
der Probevorfchriften von der Beschaffenheit des in die

Magazine abzugebenden Pulvers zu überzeugen. Die
Ergebnisse dieser Proben sollen jederzeit zur Einsicht des

Pulverkontroleurs bereit liegen.

Art. 10. Sie sind für die vorschriftgemäße Fabrikation

des Pulvers verantwortlich.

Schlecht verfertigtes Pulver soll auf ihre Kosten

umgearbeitet und der der Verwaltung daraus erwachsende

Schaden vergütet werden; es bleibt ihnen aber der Rückgriff

gegen den Pulvermüller, wenn dieser im Fehler ist,
vorbehalten.

Nur das von ihnen untersuchte und gut erfundene

Pulver nehmen sie in die eidg. Magazine auf.

Jedes einzelne Fäßchen oder Collo ist mit einem

festzustellenden amtlichen Zeichen, daß die vorschriftgemäße
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17. Dezember Erprobung des Pulvers stattgesunden und solches probe-
t858. haltig erfunden worden sei, zu versehen.

4. Dezember

i860. Bei dem Kriegspulver ist, auch das Probezeichen des

Pulverkontroleurs beizufügen.

Art. 11. Tie Bezirksverwalter besorgen die

Ablieferung des Schießpulvers an die Kantonsregierungen und

an die eidg. Militärschnlen, so wie den Verkauf an die

in ihrem Bezirk wobnenden patentirten Pulververkanfer.

Es ist ihnen untersagt, Kriegspulver aus den

Magazinen zu liefern, welches nicht von dem Pulverkon-
troleur vorschriftgemäß erprobt worden und mit dem

vorgefchriebenen Probezeichen versehen ist.

Art. 12. Sie beaufsichtigen und kontroliren den,
den Pulverinüllern obliegenden Ankauf von Koblenbolz.

Sie haben namentlich darauf zu achten, daß der

erforderliche Vorrath stets vollständig erhalten werde. Den
Pulvermülleiu leisten sie nach Verhältniß des Ankaufes

die nöthigen Geldvorschüsse bis auf höchstens Vs des

Werthes des angekauften Vorrathes.

Art. lZ. Sie üben ferner genaue Aufsicht über die

in ihrem Bezirke wobnenden patentirten Pulververkäufer.

Art, 14, Ueber ihre Verhandlungen haben sie nach

Vorschrift der Pulververwaltung Kasse und Rechnung

zu führen.

Art. 15. Kein Bczirksverwaltcr darf ohne die

spezielle Bewilligung des Finanzdepartementes irgend einen

andern Beruf oder ein Gewerbe ausüben, und in keinem

Falle darf die Ausübung eines folchen bewilligt werden,
der eine öftere Abwesenheit vom Amtssitze zur Folge
hätte.
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Art. 16. Tie Bezirksverwalter leisten eine Bürg- 17. Dezember

schaft von 15,000 Franken. ^08.
4. Dezember

Art. 17. Mit Rücksicht auf die im zweiten Bezirke 1S6V.

entfernt von einander liegenden d.rei Pulvermühlen ist

der Verwalter desselben berechtigt, einen unter seiner

Verantwortlichkeit stehenden Gehülfen anzustellen.

III. Pulvermüller

Art. 18. Tie Pulvermüller stehen unt^r der Aufsicht

und Leitung des Bezirksverwaliers. Sie sind sür
die vorschriftgemäße Fabrikation des Schießvnlvers, so

wie für jedm dnrch ihre Vernachlässigung vernrsachten

Schaden an Geb'udei?, Maschinen und Geräthschaften

verantwortlich.

Art. 19. Das zur Pulverfabrikation nöthige
Material, mit Ausnahme der Kohle, die sie felbst zu

bereiten haben, wird ihnen von den Bezirksverwaltern
geliefert.-

Art. 20.' Im Falle der Rnckweisung des Pulvers
von Seite des Bezirksverwalters wird auf Verlangen des

Pulvermnllers eine nene Untersuchung dnrch den Pulver-
kontroleur, welcher er beiwohnen kann, vorgenommen;
stellt sich dabei kein vrobchaltiges Resultat heraus, fo
ist ihm die Lieferung zur unentgeldlichen Umarbeitung
zurückzugeben. Hat für verloren gegangenes oder

verdorbenes Material Schadenersatz stattzufinden, so wird
derselbe auf den Antrag des Pulverkontroleurs dnrch
den Pulververwalter bestimmt.
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à?. Dezember Pulvermüller, deren Pulver im Verlaufe eines Jabres
1858. mehrere Male zurückgewiesen werden mußte, können ent-

4. Dezember „
^

1360. lassen werden.

Art. 2l. Ten Pulvermüllern wird zur Pflicht
gemacht, einen Kohlenholzvorratb auf wenigstens zwei

Jahre stets vollständig zu unterhalten, wozu ihnen von
den Bezirksverwaltern die nöthigen Geldvorschüsse bis

auf höchstens </s des Werthes des angekauften Holzes

gemacht werden. Die Bezirksverwalter haben die An<

kaufe zu überwachen und zu jeder Zeit zu kontroliren.

Art. 22. Für jede Mühle wird die erforderliche

Anzahl von Arbeitern angestellt.

Die Anstellnng derselben und die Bestimmung ihrer

Löhyung stehen dem Pulvermüller mit Genehmigung des

Bezirksverwalters zu.

Art. 23. Es ist den Pulvermüllern untersagt, einen

andern Beruf als den der Pulverfabrikation auszuüben,

wozu auch das gehört, daß sie das ihnen zugewiesene,

zu den Pulvermühlcn gehörende Land nicht persönlich

sollen bearbeiten dürfen.

Art. 24. Im Falle einer Explosion, die den Tod
eines Pulvermüllers herbeiführen oder ihn wegen

Verstümmlung an der Ausübung seines Berufes hindern

würde, wird eine einmalige Entschädigung von 1000

Franken bewilligt. Im Todesfalle wird diese Entschädigung

nur dann ausgerichtet, wenn der Verunglückte

Wittwe, Kinder oder hülfsbedürftige Eltern hinterläßt.

Erfolgt die Explosion durch erwiesenes Verschulden

des Verunglückten, so findet keine Entschädigung statt.
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Art. 25. Tie gleiche Entschädigung kommt einem 17. Dezember

verunglückten Arbeiter unter dem im Art. 24 gemachten
^ ber

Vorbehalte zu.
'

Art. 26. Die Pulvermüller haben die zu erlassende

polizeiliche Verordnung über den Dienst in den Pulvermühlen

strenge zu handhaben und überhaupt alle

diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, welche

geeignet sind, Unglücksfällen vorzubeugen.

Sie leisten eine Bürgschaft von 5060 Franken.

IV. Pulververkaufer.

Art. 27. Die Pnlververkäufer stehen unter der Aufsicht

der Bezirksverwalter.

Art. 28. Für jeden Bezirk wird vom Finanzdepartemente

dte erforderliche Anzahl von Pulververkaufspatenten

ertheilt.

Um ein Patent zu erhalten, müssen die Bewerber

von her Regierung des Kantons, in welchem ste ihren
Wöhnsttz haben, empfohlen fein, und für den ihnen zu

eröffnenden Kredit annehmbare Sicherheit leisten.

Ueberdieß haben sie durch Zeugnisse kompetenter
Personen nachzuweisen, daß das für die Aufbewahrung des

Pulvers bestimmte Lokal keinen für die Qualität des

Pulvers nachtheiligen Einflüssen ausgesetzt sei.

Die Bezirksverwalter sind berechtigt, diese Lokale

jederzeit selbst zu untersuchen oder durch andere Personen

untersuchen zu lassen.

Art. 29. Die Verkäufer sind verpflichtet, das Schießpulver

genau nach den vorgefchriebenen Preisen zn

verJahrgang I8K0. 15
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17. Dezember kaufen; einzig bei Verkäufen von mehr als 100 A ist
1853. ihnen eine Preisreduktion gestattet.

4. Dezember
i860. Die Preisliste foll vor den Verkaufslokalen ausge¬

hängt fein.

Art. 30. Die Verkäufer erhalten eine Verkaufsprovision

von 15"/« aus den zum Verkaufe festgesetzten

Preisen.
Den KantonSregierungen, so wie den eidg. Militärschulen,

wird für das zu militärischen Zwecken erforderliche

Quantum ein Abzug von 30«/« gestattet.

Art. 31 Für die Bezahlung wird den Verkäufern
eine Frist von 30 Tagen anberaumt; und sindet die

Bezahlung inner diesem Zeitraum nickt statt, so ist die

Pulververwaltung berechtigt, von jedem Monat verspäteter

Bezahlung 1 «/g Verspätungszins zu verlangen.

Art. 32. Das Schießpulver wird frachtfrei an den

Wohnort der Verkäufer geliefert. Nehmen diefelben das

Pulver beim Magazin selbst in Empfang, so sollen sie

sür die Fracht entschädigt werden.

Art. 33. Die Verpackungsgegenstände werden

besonders angerechnet; die Verkäufer sind jedoch berechtigt,

diefelben selbst zu liefern, in welchem Falle sie der

Verwaltung in gutem Zustande franko vor das Magazin

zu senden oder zu liesern sind.

Art. 34. Bestellungen von Pulver unter 50 S sind

nicht gestattet.

An den von der Verwaltung festzusetzenden Tagen
können indessen die Verkäufer beim Magazin selbst Quantitäten

bis auf 10 K herab gegen Baarzahlung in
Empfang nehmen.
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Art. 35. Verkäufern, die ihren Verpflichtungen er- 17. Dezember,

wiesenermaßen nicht Genüge leisten, kann das Patent/ » > ^ 4. Dezember
entzogen werden.

V. Magazinwärter.

Art. 36. Die Magazinwärter besorgen hauptsächlich

die Versendung des Pulvers aus den eidg. Magazinen
nach den ihnen dießfalls ertheilten Instruktionen.

Es können ihnen auch andere Verrichtungen
übertragen werden.

Sie leisten eine Bürgschaft von 2000—5000 Franken.

H >. Allgemeine Bestimmungen

Art. 37. Die Beamten der Pulververwaltung
erhalten für die ihnen durch die gegenwärtige Verordnung
übertragenen Verrichtungen, nach Maßgabe des Gesetzes

vom 30. Heumonat 1858, eine jährliche Besoldung,
welche vom Bundesrathe festgesetzt wird.

Bezüglich der Reisevergütungen findet die Verordnung
vom 10. Christmonat 1856 (V, 500) ihre Anwendung.

Tie Pulvermüller erhalten eine Bezahlung von 10

Franken per Zentner von dem abgelieferten und gut
erfundenen Pulver; in dieser Bezahlung ist jedoch die

Lieferung der Kohle und des ihnen durch die Arbeitsverträge

überbundenen Unterhaltes von Geräthschaften

inbegriffen.

Diejenigen Pulvermüller, deren Fabrikat das ganze

Jahr hindurch vorschriftsgemäß erfunden ward, und

welche sich auch sonst keiner vom Finanzdepartemente

gerügten Nachläßigkeit schuldig machten, erhalten eine

Jahresprämie von Fr. 200 sür den Meister und von je
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17. Dezemb« Fr. 50 für jeden, daS volle Jahr in der Mühle be-

schäftigten Arbeiter.
4. Dezember " > »

186«. Art. 38. Den Beamten der Pulververwaltung wird
zur besondern Pflicht gemacht, darüber zu wachen, daß
das eidg. Pulverregal nicht gesährdet werde.

Art. 39. Diese Verordnung tritt vom 1. Jänner
1859 an in Kraft. Alle mit ihr im Widerspruch stehenden

Bestimmungen sind aufgehoben.

Dieselbe ist in die amtliche Gesetzsammlung der

Eidgenossenschaft auszunehmen.

Bern, den 17. Christmonat 1858.

Im Namen des fchweiz. Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

Dr. Furrer.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehende Verordnung soll in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 4. Christmonat 1860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Schenk.
Der Rathsfchreiber,

Bircher.
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